
993 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIII. GP 

Bericht 
des Ausschusses für soziale Verwaltung 

über die Regierungsvorlage (840 der Bei­
lagen): B\lndesgesetz betreffend die Arbeits­

verfassung (Arbeitsverfassungsgesetz -
ArbVG) 

Die gegenständliche Regierungsvorlage wurde 
unter Bedachtnahme auf die Beschlüsse der 
Kommission zur Vorbereitung der Kodifikation 
des Arbeitsrechtes, das Begutachtungsverfahren 
zum Ministerialentwurf sowie der bis zu diesem 
Zeitpunkt vorliegenden Ergebnisse der Beratun­
gen der Sozialpartner· erstellt und am 28. Juni 
1973 dem Nationalrat zugeleitet. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat diese 
Regierungsvorlage in seiner Sitzung am 7. De­
zember 1973 in Verhandlung genommen. In 
dieser Sitzung wurden von den· Abgeordneten 
Erich Hof s t e t t e r, Dr. Hau s e r, Me 1 t e r, 
Will e und W e den i g umfangreiche Abände­
rungsanträge eingebracht. 

Nach einer Debatte, an der sich die Abgeord­
neten Erich Hof s t e t t e r, Dr. Mus s i 1, Me 1-
te r, Dr. Hau s er, W e den i g, Dr. S c h w i m­
m e rund Pan si, der Ausschußobmann Abge­
ordneter H 0 r r sowie Vizekanzler und Bundes­
minister für soziale Verwaltung lng. H ä u s e r 
beteiligten, wurde die Regierungsvorlage unter 
Berücksichtigung - der erwähnten Abänderungs­
anträge einstimmig angenommen. 

Die vom Ausschuß beschlossene Fassung des 
Gesetzestextes ist diesem Bericht beigedruckt. 

Dazu wird folgendes festgestellt: 

Zu § 1 Abs.2: 

Der Begriff des "Gesetzes" in Z. 3 ist im 
materiellen Sinn zu verstehen. Er umfaßt daher 
auch eine durch Gesetz gedeckte Verordnung. 

Zu § 2 Abs. 2: 

Die Regelungsbefugnis des Kollektivvertrages 
betreffend die in Z. 4 genannten Maßnahmen 
reicht inhaltlich über jene Angelegenheiten hin­
aus, die schon gemäß Z. 1, 2 und 6 durch Kollek­
tivvertrag geregelt werden können, , 

Durch die Bestimmung der Z. 6 süllen nur 
jene kollektivvertraglichen Regelungen über ge­
meinsame Einrichtungen der Kollektivvertrags­
parteien erfaßt werden, welche Rechtswirkungen 
(Rechte oder Pflichten) auch für dritte (Arbeit­
geber, Arbeitnehmer) enthalten, also gemäß § 11 
Abs. 1 normativ wirken. Kollektivvertragliehe 
Bestimmungen über gemeinsame Einrichtungen, 
die ausschließlich zwischen den Kollektivvertrags­
parteien wirksam sein sollen, sind bereits durch 
Z.1 erfaßt. . 

Zu § 4 Abs. 3: 

Für die Zuerkennung der Kollektivvertrags­
fähigkeit an Vereine ist entscheidend, ob der Ver­
ein tatsächlich einer kollektivvertragsfähigen Kör­
perschaft angehört oder nicht. Die bloße Mög­
lichkeit eines Beitrittes zu einer bestehenden kol­
lektivvertragsfähigen Körperschaft hindert nicht 
die Zuerkennung der Kollektivvertragsfähigkeit 
an den Verein. 

Zu § 11 Abs. 1: 
Vgl. die Erläuterungen zu § 2 Abs. 2 Z. 6. 

Zu § 18: 

Satzungsfähig sind nur jene Bestimmungen des 
Kollektivvertrages, die normative Wirkung 
haben. Diese wird durch die Formulierung des 
Abs. 2 ("Bestimmungen ..... die für die .... . 
Arbeitsverhältnisse rechtsverbindlich sind .... ") 
zum Ausdruck gebracht. 

Der gegenüber der Regierungsvorlage geän­
derte Wortlaut des Abs. 4 soll in einer jeden 
Zweifel ausschließenden Weise zum Ausdruck 
bringen, daß nur die sogenannten "General­
kollektivverträge" (z. B. KV über den drei­
wöchigen Mindesturlaub oder der· KV betreffend 
die etappenweise Einführu'ng der 40-Stunden­
Woche) der Erklärung eines anderen Kollektiv­
vertrages zur Satzung nicht entgegenstehen. 

Zu § 22: 

Ein Mindestlohntarif kann sowohl Mindest­
entgelte als auch Mindestbeträge für den Ersatz 
von Auslagen, er kann aber auch nur Mindest-
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entgelte oder nur Auslagenersätze regeln. Die 
Formulierung "Mindestentgelte und Mindest­
beträge" in Abs. 1 zweiter Satz bedeutet nicht, 
daß ein Mindestlohntarif im Rechtssinne nur 
dann vorliegt, wenn er bei des regelt. 

Wenn ein Verein die Kollektivvertragsfähigkeit 
besitzt, kann für ihn auf Grund der Bestimmung 
des Abs. 3 ein Mindestlohntarif nicht mehr er­
lassen werden, u. zw. auch 'dann nicht, wenn 
der kollektivvertragsfähige Verein keinen Kol­
lektivvertrag abgeschlossen hat. Dies hindert aber 
nicht die Erlassung von Mindestlohntarifen für 
andere (ähnliche) Vereine, die keine Kollektiv­
vertragsfähigkeit besitzen. 

Zu § 23: 

Bei Prüfung der Angemessenheit ist auf das 
Verhältnis von Arbeitsleistung und Entgelt, aber 
auch auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des 
Betriebes Bedacht zu nehmen. 

Zu § 29: 

Die Angelegenheiten, in denen Betriebsverein­
barungen mit den in diesem Gesetz vorgesehenen 
Rechtswirkungen abgeschlossen werden können, 
sind im § 97 aufgezählt. Darüber hinaus können 
auch außerhalb des Arbeitsverfassungsgesetzes ge­
setzliche Bestimmungen und Kollektivverträge 
(im Rahmen ihrer Regelungsmacht - vgl. § 2 
Abs. 2) Angelegenheiten bezeichnen, in denen Be­
triebsvereinbarungen zulässig sind. 

Die sogenannte "freie Betriebsvereinbarung" 
ist durch die vorliegende Bestimmung nicht aus­
geschlossen, sie bleibt jedoch im Arbeitsverfas­
sungsgesetz ungeregelt. Solchen Vereinbarungen 
kommen daher nicht die Rechtswirkungen einer 
Betriebsvereinbarung zu; sie sind sowohl hinsicht­
lich ihres Zustandekommens als auch hinsichtlich 
ihrer Rechtswirkungen ausschließlich nach allge­
mein bürgerlich-rechtlichen Grundsätzen zu beur­
teilen. 

Zu § 31 Abs. 1: 

Betriebsvereinbarungen im Sinne dieses Ge­
setzes können nur in Angelegenheiten abgeschlos­
sen werden, die Gesetz oder Kollektivvertrag 
der Regelung durch Betrie'bsvereinbarung über­
lassen. Dies gilt auch für bloß obligatorisch wir­
kende Betriebsvereinbarungen (z. B. § 97 Abs. 1 
Z.5). 

Zu § 32: 

Die Nachwirkung im Falle der Kündigung 
einer Betriebsvereinbarung erstreckt sich nur auf 
die normativ wirkenden Regelungen. Die Gel­
tungsdauer der schuldrechtlichen Vereinbarung 
erlischt grundsätzlich mit Ablauf der Kündigungs­
frist, sofern nicht anderes vereinbart wurde. 

Abs. 2 stellt in Verbindung mit der Regelung 
des Abs. 3 über die Nachwirkung sicher, daß Be­
triebsvereinbarungen, deren Abschluß, Abände­
rung und Aufhebung bei der Schlichtungsstelle 
beantragt werden kann, die also "erzwingbar" 
sind, keine Nachwirkung haben. Die textliche Xn­
derung des Ahs. 3 gegenüber der Regierungsvor­
lage erfolgt aus Gründen der Klarstellung. Inhalt­
lich gilt das in den Erläuterungen zu § 32 R V 
Gesagte (840 der Beilagen zu den Steno graph i­
schen Protokollen des Nationalrates, XIII. GP; 
Seite 68). 

Die in Ahs. 4 vorgesehene besondere Kund­
machung des Erlöschens einer Betriebsverein­
barung entfällt für den Fall der Been'digung durch 
Fristablauf. Dies ergibt sich aus der überlegung, 
daß die Betriebsvereinbarung im Falle ihrer 
Befristung auch den Zeitpunkt ihres Außerkraft­
tretens enthält. Das Erfordernis der Publizität 
ihres Erlöschens ist daher bereits mit Kund­
machung der Betrie'bsvereinbarung erfüllt. 

Zu § 34: 

Ein Antrag auf Entscheidung über das Vor­
liegen eines Betriebes kann auch im Zuge emes 
Wahlanfechtungsverfahrens gestellt werden. 

Zu § 35 Abs. 1: 

Wie sich aus dem Wort "Arbeitnehmer" er­
gibt, werden bei Berechnung der Zahlengrenzen 
Arbeiter und Angestellte auch dann zusammen­
gerechnet, wenn getrennte Betriebsräte bestehen. 
Dies gilt auch für andere Bestimmungen, die im 
Zusammenhang mit Zahlengrenzen undifferen­
ziert von "Arbeitnehmern" sprechen. 

Zu § 36: 

Arbeitnehmer im Sinne des Abs. 1 sind kraft 
ausdrücklicher gesetzlicher Anordnung auch 
Heimarbeiter; Zwischenmeister sind hingegen 
keine Heimarbeiter. Sie fallen nicht unter den 
Arbeitnehmerbegriff . 

Durch Abs. 2 Z. 4 sind all jene Personen vom 
Arbeitnehmerbegriff ausgenommen, die unter 
Freiheitsentzug 'beschäftigt werden. Eine Arbeits­
leistung während einer Verwahrungshaft ist 
grundsätzlich denkbar, auch 'wenn dies in der 
Praxis kaum vorkommt. Die Anführung der 
Verwahrungshaft scheint jedoch aus Gründen der 
Vollstänäigkeit erforderlich. Gleiches gilt für 
Personen, die sich in Untersuchungshaft befin­
den; auch für sie besteht grundsätzlich Arbeits­
möglichkeit, während für Strafgefangene sogar 
Arbeitspflicht besteht. Unter dem Begriff "frei­
heitsentziehenden vorbeugenden Maßnahmen" ist 
nach derzeit geltendem Recht vor allem die Un­
terbringung in einem Arbeitshaus zu verstehen. 
Das künftige Recht wird voraussichtlich auch die 
Möglichkeit eines vorbeugenden Freiheitsentzuges 
für geistig abnorme und entwöhnungs bedürftige 
Rechtsbrecher und gefährliche Rückfallstäter vor­
sehen. 

993 der Beilagen XIII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)2 von 48

www.parlament.gv.at



993 der Beilagen 

Zu § 37: 

Das Arbeitsverfassungsgesetz regelt nur das 
kollektive Arbeitsrecht. Daher ist die nähere Aus­
gestaltung der Rechte der einzelnen Arbeitnehmer 
aus systematischen Gründen nicht hier vorzuneh­
men, sondern bleibt der künftigen Kodifikation 
des Arbeitsvertragsrechtes 'Vorbehalten. Durch 
Abs. 3 wird lediglich klargestellt, daß die Rechte 
der einzelnen Arbeitnehmer durch das vorlie­
gende Gesetz nicht berührt werden. 

Zu § 39 Abs. 4: 

Die Beiziehung der überbetrieblichen Interes­
senvertretungen kann auf Grund dieser Bestim­
mung nur zu interner Beratung des Betriebsrates 
erfolgen. Das Recht auf Beiziehung dieser Institu­
tionen zu Beratungen zwischen Betriebsrat und 
Betriebsinhaber richtet sich nach den Bestimmun­
gen des § 92 Abs. 2. 

Zu § 95: 

Zu Abs. 3 gilt das zu § 94 Abs. 8 Gesagte 
sinngemäß. 

Zu § 96: 

Diese Bestimmung engt die Dispositions- und 
Weisungsbefugnis des Betriebsinhabers ein. Ein­
zelvereinbarungen und einseitige Anordnungen 
in den in Abs. 1 genannten Angelegenheiten 
sind nicht rechtswirksam. Nur wenn und insoweit 
der Betriebsinha'ber mit dem Betriebsrat eine Be­
triebsvereinbarung abgeschlossen hat, sind die in 
Abs. 1 genannten Maßnahmen wirksam. Betriebs­
vereinbarungen in diesen Angelegenheiten kön­
nen nicht erzwungen werden; der Betriebsrat 
kann vielmehr seine Zustimmung zum Abschluß 
der Betriebsvereinbarung ohne Angabe von 
Gründen verweigern. 

Unberührt vom Mitwirkungsrecht des Betriebs­
rates gemäß Abs. 1 Z. 1 bleiben Disziplinarrege-

Zu § 68 Abs. 2: lungen, 'die auf Grund öffentlich-rechtlicher Be-
Das Fehlen eines Beschlußerfordernisses ist stimmungen in Geltung stehen, wie dies etwa bei 

grundsätzlich nur im Innenverhältnis von Bedeu- Verkehrsbetrieben häufig der Fall ist. 
tung. Im Außenverhältnis (insbesondere gegen- ,Zustimmungspflichtig gemäß Abs. 1 Z. 3 sind 
über dem Betriebsinhaber) sind Mängel in der nur auf Dauer angelegte Kontrollrnaßnahmen. 
Willensbildung des Betriebsrates nur dann beacht- Ad-hoc-Kontrollen im Einzelfall (etwa bei Dieb­
lich, wenn sie der Erklärungsempfänger kannte stahlsverdacht usw.) bedürfen, sofern sie über­
oder kennen mußte; andernfalls gilt das Erklärte. ,haupt zulässig sind, nicht der Zustimmung des 

Zu § 72: 

Zu den "Kanzlei- und Geschäftserfordernissen" 
kann auch die Beistellung von Dienstleistungen 
gehören. In großen Betrieben kann der Betriebs­
inhaber daher auch zur zeitweisen oder dauern­
den Beistellung einer Schreibkraft verpflichtet 
sein, wenn der Umfang der Tätigkeit des Be­
triebSrates dies erforderlich macht und es dem 
Betrieb zumutbar ist. 

Zu § 90 Abs. 2: 

Die Verpflichtung des Betriebsinhabers zur An­
hörung des Betriebsrates bezieht sich nur auf 
betriebliche Angelegenheiten, nicht aber auf An­
gelegenheiten, die außerhalb der Einflußsphäre 
des Betriebsinhabers liegen. 

Zu § 94 Abs. 8: 

Wird die Auflösung einer betriebs- oder unter­
nehmenseigenen Schulungs- oder Bildungseinrich­
tung angefochten, so hat eine Interessen­
abwägung nur dann stattzufinden, wenn keine 
Betriebsvereinbarung besteht, welche die Gründe 
regelt, die Zur Auflösung der Einrichtung berech­
tigen. Besteht hingegen eine entsprechende Rege­
lung durch Betriebsvereinbarung, hat das Eini­
gungsamt nur das Vorliegen oder Nichtvorliegen 
eines in der Betriebsvereinbarung vorgesehenen 
Auflösungsgrundes zu prüfen. 

Betriebsrates. Aus den Worten "insoweit eine 
Regelung durch Kollektivvertrag oder Satzung 
nicht besteht ..... " im Abs. 1 Z. 4 ergibt sich, 
daß die Einführung von Akkordarbeit dann nicht 
mitwirkungspflichtig ist, wenn die Arbeitnehmer 
bereits auf Grund des Kollektivvertrages oder 
einer Satzung zur Akkordarbeit verpflichtet sind; 
dies gilt sinngemäß auch für die Regelung der Ent­
lohnung. Dagegen ist in jenen Fällen, wo der 
Kollektivvertrag nur den Akkorddurchführungs­
vertrag, nicht aber den Akkordeinführungsver­
trag enthält, für die Einführung der Akkord­
arbeit die Zustimmung des Betriebsrates erforder­
lich. Die Regelung von Heimarbeitsentgelten ist 
nicht mitbestimmungspflichtig. 

Betriebsvereinbarungen in den in Abs. 1 ge­
nannten Angelegenheiten können grundsätzlich 
jederzeit mit sofortiger Wirkung von jedem der 
Vertragspartner aufgelöst werden, ·sofern die Be­
triebsvereinbarung nicht befristet abgeschlossen 
wurde oder selbst eine Regelung über Kündi­
gungsfristen bzw. -termine trifft. Solche Betriebs­
vereinbarungen haben unabhängig vom Grund 
ihrer Beendigung keine Nachwirkung (Abs. 2 
zweiter Satz). 

Zu § 97: 

Der Katalog des Abs. 1 versucht alle Materien 
zusammenzufassen, in denen nach diesem Gesetz 
Betriebsvereinbarungen vorgesehen sind. Dadurch 
bedingte Doppelnormierungen (vgl. etwa Z. 5· 
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und 19 bzw. § 94 Abs. 3, 6 und 7 sowie § 95 
A'bs. 1 und 2; ferner auch Z. 23 bzw. § 9 Abs. 3) 
schienen im Interesse der VoUständigkeit der Auf­
zählung und damit der übersichtlichkeit der 
Regelung gerechtfertigt. Im Rahmen einer Be­
triebsvereinbarung über Grundsätze betreffend 
den Verbrauch des Erholungsurlaubes ist auch 
eine allfällige Vereinbarung über einen einheit­
lichen Betriebsurlaub zulässig; von einer solchen 
Vereinbarung bleiben jedoch Rechte des einzel­
nen, wie z. B. der Anspruch auf Berücksichtigung 
der Erholungsmöglichkeit bei Festlegung des Ur­
laubszeitpunktes, unberührt. 

Zu § 98: 

Unter dem Begriff "Bedarf an Arbeitnehmern" 
ist sowohl die künftige Vergrößerung als auch 
Verringerung der Arbeitnehmerzahl zu ver­
stehen. Die Informationspflicht umfaßt nicht nur 
die Mitteilung von den beabsichtigten Verände­
rungen des Personalstandes, sondern auch über 
die Personalentwicklung und -planung und von 
den Veränderungen des Personalstandes, wie sie 
auf Grund der tatsächlichen Verhältnisse ein­
treten werden. 

Zu § 100: 

Durch die Möglichkeit zum Abschluß von 
Einzelakkorden kann nicht das generelle Mitwir­
kungsrecht des Betriebsrates gemäß § 96 Abs. 1 
Z. 4 umgangen werden. 

Zu § 101: 

Disziplinarmaßnahmen, die, wie z. B. in be­
stimmten Verkehrsbetrieben, auf Grund öffent­
lich-rechtlicher Vorschriften ergriffen werden 
müssen, bleiben von diesem Mitwirkungsrecht 
unberührt. 

Zu § 103: 

Jene Wohnungen, ,deren Benützung unmittel­
bar mit einer bestimmten Dienstverwendung ver­
bunden ist (z. B. Portierwohnungen), fallen nicht 
unter den Begriff der "Werkwohnung" im Sinne 
dieser Bestimmung. Die Vergabe solcher Woh­
nungen wird im Regefall anläßlich der Einstellung 
des Arbeitnehmers vorgenommen und ist deshalb 
allenfalls im IZuge der Beratung über die Einstel­
lung zu erörtern. Eine gesonderte Beratung über 
die Wohnungsvergabe ist in einem solchen Fall 
nicht vorgesehen. 

Zu § 104: 

Die Bestimmung des Abs. 2 versucht den nicht 
eindeutigen Begriff der "Beförderung" zu kon­
kretisieren. Es soll danach primär auf das Zu­
sammentreffen einer Höherverwendung mit einer 

Erhöhung des Entgelts ankommen. Die bloße 
Verleihung eines Titels, auch wenn dieser mit 
einer Bezugserhöhung verbunden ist, sowie die 
bloße Erhöhung des Entgeltes ohne Anhebung 
der Verwendung fallen daher nicht unter den 
Begriff der Beförderung. Wenn die Bezugs~ 
erhöhung und die Anhebung der Verwendung 
im Betrieb zeitlich auseinanderfallen, aber den­
noch in einem inneren Zusammenhang stehen, so 
ist dies als einheitlicher Beförderungsvorgang an­
zusehen. Wenn die Anhebung der Verwendung 
mit der Höherreihung im Entlohnungsschema 
einhergeht, ist sie auch dann als Beförderung 
anzusehen, wenn die Umreihung nicht sofort, 
sondern erst in Zukunft eine finanzielle Besser­
stellung des Arbeitnehmers bewirkt. Ist ein Ent­
lohnungsschema nicht vorhanden oder nicht an­
wendbar (etwa weil der Arbeitnehmer bereits 
außerhalb des Schemas steht), so ist die Beför­
derqng auch dann mitwirkungspflichtig, wenn 
die Anhebung der Verwendung mit einer tatsäch­
lichen Erhöhung des Entgelts einhergeht. 

Zu § 105: 

Durch die Neuregelung der Anfechtungsgründe 
gemäß Abs. 3 soll der Kündigungsschutz verstärkt 
werden. Insbesondere soll durch die Verwendung 
des Begriffs "Beeinträchtigung wesentlicher In­
teressen" in Abs. 3 an Stelle des Begriffs "soziale 
Härte" im Sinne des § 25 Abs. 4 BRG der der­
zeitigen Judikatur, die in der Regel "soziale 
Härte" mit "sozialer Notlage" gleichsetzt, der 
Boden entzogen werden. Künftig ist es daher 
nicht mehr entscheidend, daß durch die Kün­
digung die Existenz des Gekündigten bedroht 
und dieser einer, Notlage ausgesetzt wird. So kann 
eine Kündigung auch wegen einer finanziellen 
Schlechterstellung sozial unbegründet sein, wenn 
die finanzielle Schlechterstellung ein solches Aus­
maß erreicht, daß von einer wesentlichen Beein­
trächtigung der Interessen gesprochen werden 
kann. 

Gemäß Abs. 3 letzter Satz im Zusammenhang 
mit Abs. 4 (der insoweit lediglich der Klarstellung 
dient) hat der sogenannte "Sozialvergleich" nur 
dann stattzufinden, wenn der Betriebsrat der 
Kündigung des Arbeitnehmers innerhalb der Ein­
spruchsfrist ausdrücklich widersprochen hat. Der 
Umfang des Anfechtungsrechtes des Arbeitneh­
mers wird gegenüber dem geltenden Recht aus­
gedehnt. 

Zu § 110 Abs. 5: 

Durch den Hinweis auf § 29 Abs. 2 Z. 1 
GmbHG in Z. 3 sollen jene Gesellschaften' mit 
beschränkter Haftung an der Entsendung der 
Arbeitnehmervertreter im Au{sichtsrat der Mut­
tergesellschaft . beteiligt werden, die nach dem 
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künftigen Gesellschaftsrecht nur deshalb keinen 
Aufsichtsrat bestellen müssen, weil sie Tochter­
gesellschaft einer aufsichtsratspflichtigen Mutter­
gesellschaft sind und mehr als 300, jedoch nicht 
mehr als 500 Arbeitnehmer beschäftigen. 

"Herrschendes Unternehmen" im Sinne dieser 
Bestimmung ist auch ein Unternehmen, das ein 
anderes Unternehmen im Sinne des § 15 Abs. 1 
Aktiengesetz einheitlich leitet. 

Zu § 112 Abs. 4: 

Den Gutachten der Staatlichen Wirtschaftskom­
mission kommt keine bindende Wirkung zu. 

Zu § 113: 

Eine Reihe von Befugnissen (wie etwa die 
Mitwirkung im Aufsichtsrat) sind schon ihrer 
Natur nach nicht gruppenspezifisch. Sie können 
daher jedenfalls vom Betriebsausschuß ausgeübt 
werden. Bei anderen Mitwirkungsbefugnissen 
kann die Frage, inwieweit eine Angelegenheit nur 
eine oder mehrere Arbeitnehmergruppen betrifft, 
jeweils nur im Einzelfall geprüft werden. 

Zu § 114: 

Das Recht zur, einverständlichen übertragung 
von Befugnissen an den Zentralbetriebsrat gilt 
auch für den Abschluß von Betriebsvereinbarun­
gen. Widerruf und Befristung der Kompetenz­
übertragung sind zulässig; auf den Widerruf wird 
Abs. 2 sinngemäß anzuwenden sein. Eine Ver­
ständigung des Betriebsinhabers vom Ablauf der 
Frist, für welche die Kompetenzübertragung vor­
genommen wurde, erübrigt sich, wenn dem Be­
triebsinhaber bereits mit der Verständigung von 
der Kompetenzübertragung auch deren Befristung 
zur Kenntnis gelangt ist, 

Zu § 115 Abs. 4: 

Der Entfall des Wortes "strengste" vor "Ver­
schwiegenheit" gegenüber dem geltenden Recht 
hat keinerlei normative Bedeutung: Die Pflicht 
zur Verschwiegenheit ist als solche keiner Steige­
rung fähig. Die Grenzziehung zwischen V er­
schwiegenheitspflicht und Interessenvertretungs­
aufgabe ist schon de lege lata problem;tisch. Auf 

/ eine kasuistische Regelung wird bewußt verzich­
tet und die Grenzziehung der Rechtsanwendung 
im Einzelfall überlassen. Abzuwägen sind das 
betriebliche Interesse an der Geheimhaltung 
einerseits und die aus der Mandatsausübung sich 
allenfalls ergebende Notwendigkeit der Infor­
mation und Beratung andererseits. 

Zu § 122-Abs. 1: 

Der im geltenden Recht (§ 18 Abs. 3 lit. b 
BRG) vorgesehene Entlassungstatbestanä der 

Trunksucht wurde - weil veraltet und als dis­
kriminierend empfunden - nicht übernommen. 
Aus der Trunksucht resultierende wiederholte 
Pflichtverletzungen sind ohnehin unter den Kün­
digungstatbestand der "beharrlichen Pflichtver­
letzung" subsumierbar (vgl. § 121 Z. 3). 

Zu § 132 Abs. 2: 

Die Sonderbestimmungen des Abs. 2 bewirken, 
daß zwar auch in Zeitungsunternehmungen die 
wirtschaftliche Mitbestimmung der Arbeitneh­
merschaft, insbesondere auch die Drittelvertre­
tung der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat, grund­
sätzlich gegeben ist, aber dort ihre Grenze finden 
soll, wo sie zur Beeinflussung der politischen 
Richtung des Unternehmens führt. Der Begriff 
der "politischen Richtung" ist in der österreichi­
schen Arbeitsrechtsordnung bereits verankert 
(§ 11 Journalistengesetz). Er ist in einem weiten 
und nicht nur im Sinne einer "parteipolitischen 
Richtung" zu verstehen. 

Weiters besteht auch das Informations- und 
Beratungsrecht des Betriebsrates gemäß § 99 
Abs. 3 bei der Einstellung von Journalisten dann 
nicht, wenn durch die Einstellung die politische 
Richtung 'des Presseunternehmens beeinflußt 
wird. Dies wird nur dann der Fall sein, wenn 
der Einzustellende auf Grund seines in Aussicht 
genommenen Aufgabenbereiches oder der vorge­
sehenen arbeitsvertraglichen Stellung, im Unter­
nehmen (z. B. Chefredakteur) tatsächlich Einfluß 
auf die politische Richtung zu nehmen vermag. 

Zu § 134: 

Betriebe des öffentlichen Personen-, Güter- und 
Nachrichtenverkehrs, die ihre Leistungen im 
Raum erbringen müssen, verfügen in der Regel 
über ein räumlich weit verstreutes Netz von 
Dienststellen und Teilbetrieben, die zur Erbrin­
gung einer Leistung eng zusammenarbeiten müs­
sen, denen aber organisatorisch ein gewisses Maß 
an Selbständigkeit 'eingeräumt ist. Würde der 
für die übrige Wirtschaft geltende Betriebsbegriff 
auf solche Betriebe Anwendung finden, so müßte 
eine relativ große Anzahl von Betriebsräten ge­
'wählt werden, was die wünschenswerte Einheit- ' 
lichkeit der Interessenvertretung der Arbeitneh­
mer in Frage stellen könnte. Für solche Verkehrs­
betriebe werden durch § 134 Sonderbestimmun­
gen getroffen, die der bewährten Praxis in den 
einzelnen Verkehrszweigen entsprechen. ' 

Bei Straßenbahn- und Obusbetrieben haben sich 
die einheitlichen Betriebsräte durchaus bewährt. 
Lediglich in besonders großen Betrieben dieser 
Art, wie z. B. bei den Wiener Verkehrsbetrieben, 
war es schon bisher erforderlich, auch für die 
großen Betriebsbahnhöfe und Reparaturwerk-
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stätten gesonderte Betriebsräte zu bilden. Sie wer­
den daher von der Sonderbestimmung des Abs. 1 
Z.l ausgenommen. Unter diese Ausnahmebestim­
mung fallen auch Kraftfahrlinien, welche Straßen­
bahnunternehmungen angeschlossen sind. 

Seilbahnunternehmen umfassen in der Regel 
eine Mehrzahl von Seilbahn-, Sessel- und Seillift­
betrieben, die in eisenbahnrechtlicher Hinsicht je­
weils einen gesonderten Betrieb darstellen. Be­
triebsverfassungsrechtlich sollen sie jedoch nur 
dann als Betrieb im Sinne des § 34 Abs. 1 ange­
sehen werden, wenn sie räumlich voneinander 
weit entfernt sind und hinsichtlich Aufgaben­
bereich und Organisation Eigenständigkeit be­
sitzen (Abs. 1 Z. 2 und 3). 

Bei Auslegung des Begriffes "weit entfernt" 
im Sinne dieser Bestimmung ist nicht allein die 
Entfernung in Kilometern maßgebend. Es sind 
auch die topographischen Verhältnisse, sowie die 
Situation hinsichtlich der Verkehrsverbindungen 
zu berücksichtigen. 

In Schiffahrtsunternehmungen stellen die 
Schiffe organisatorische Einheiten mit einem ge­
wissen Maß an Selbständigkeit dar, die in der 
Regel in großer Entfernung vom Sitz des Unter­
nehmens eingesetzt sind. Im Interesse einer ein­
heitlichen Vertretung der Belange der Schiffs­
besatzungen, und weil Betriebsräte auf den ein­
zelnen Schiffen meist keine Möglichkeit der 
Fühlungnahme mit der Unternehmensleitung 
hätten, sollen die Schiffe von Schiffahrtsunter­
nehmungen grundsätzlich nicht als gesonderte Be­
triebe im Sinne des § 34 Abs. 1 zu werten sein 
(Abs.2). 

Fluglinienunternehmungen sind gezwungen, 
einen Teil ihrer Dienststellen disloziert, vor allem 
auf den einzelnen Flughäfen, einzurichten und zu 
unterhalten. Unbeschadet dieses Umstandes wer­
den durch Abs. 3 alle Arbeitsstätten solcher Flug­
linien unternehmen zusammen als ein Betrieb ge­
wertet. 

dieser Arbeitnehmergruppen läßt ihre betrieb­
liche Vertretung durch eigene Betriebsräte ge­
boten erscheinen. Abs. 5 soll jedoch grundsätzlich 
nicht ausschließen, daß für die übrigen Arbeit­
nehmer solcher Unternehmungen getrennte Be­
triebsräte für Arbeiter und für Angestellte ge­
wählt werden können. 

Zu § 164: 

Diese Bestimmung verfolgt den Zweck, den 
nahtlosen übergang vom System der Arbeits­
ordnung auf das System der Betriebsvereinbarung 
zu gewährleisten, das Entstehen von Regelungs­
lücken zu vermeiden und die bestehenden Kol­
lektivverträge, Satzungen, Mindestlohntarife und 
Betriebsvereinbarungen in die neue Ordnung der 
kollektiven Rechtsgestaltung überzuleiten. Daß 
bestehendes Kollektivvertragsrecht durch neues 
Kollektivvertragsrecht abgeändert oder aufge­
hoben werden kann, ist selbstverständlich und 
braucht in den Gesetzestext nicht aufgenommen 
zu werden. 

Da Arbeitsordnungen zur Gänze (also auch 
hinsichtlich ihres fakultativen Teiles) mit den bis­
herigen Rechtswirkungen aufrecht bleiben (d. h. 
weiterhin unkündbar sind), erschien es zweck­
mäßig, soweit die Arbeitsordnung nicht durch er­
zwingbare Betriebsvereinbarungen ersetzt wer­
den kann, die Möglichkeit der Aufhebung durch· 
das Einigungsamt vorzusehen. Das Einigungsamt 
wird in einem solchen Fall unter Abwägung der 
beiderseitigen Interessen davon auszugehen haben, 
ob eine sachliche Notwendigkeit besteht, die Ar­
beitsordnung aufrechtzuerhalten oder nicht. Die 
auf Grund 'des Betriebsrätegesetzes abgeschlos­
senen Betriebsvereinbarungen können, soweit sie 
nicht befristet wurden, weiterhin gekündigt oder 
einvernehmlich aufgehoben werden. 

Zu § 167 Abs. 2: 

Auf Grund dieser Bestimmung bleiben gemein­
same Betriebsräte auch nach dem Inkrafttreten 
dieses Bundesgesetzes bis zum Ablauf ihrer 

Beim ORF hat sich die Regelung bewährt, daß Tätigkeitsdauer bestehen, auch wenn in dem Be­
die Arbeitnehmer der von der Landesintendantur triebe nach den Bestimmungen dieses Bundes­
räumlich getrennten. Send~ranl.a?en eines B~~des-I gesetzes " getrennte Betriebsräte zu wählen ge­
landes durch den bel der ]ewelhgen Landesmten- wesen waren. 
dantur bestehenden Betriebsrat vertreten wer-
den. Abs. 4 soll die Aufrechterhaltung dieser be­
währten Praxis sichern. 

Bei Fluglinienunternehmungen und Schiffahrts~ 
unternehmungen haben sich gesonderte Betriebs­
räte für das fliegende Personal bzw. das Schiffs­
personal bewährt. Die Besonderheiten der Ver­
wendung und der arbeitsvertraglichen Stellung 

Hellwagner 
Berichterstatter 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus­
schuß für soziale' Verwaltung somit den A n­
t rag, der Nationalrat wolle dem a n g e­
s chi 0 s sen enG e set zen t w u r fdie ver­
fassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, am 7. Dezember 1973 

Horr 
Obmann 

). 
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-j. 

Bundesgesetz, vom XXXXXXXXXX, 
~ betreffend die Arbeitsverfassung (Arbeitsver­

fassungsgesetz - Arb VG) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

I. TEIL 

Kollektive Rechtsgestaltung 

Geltungsbereich 

§ 1. (1) Die Bestimmungen des I. Teiles gelten 
- soweit im folgenden nicht anderes bestimmt 
ist - für Arbeitsverhältnisse aller Art, die auf 
einem pri va trech tlichen Vertrag beruhen. 

(2) Ausgenommen von den Bestimmungen des 
1. bis 4. Hauptstückes sind 

1. Arbeitsverhältnisse der land- und forstwirt­
schaftlichen Arbeiter, die dem Landarbeits­
gesetz, BGBl. Nr. 140/1948, unterliegen; 

2. Arbeitsverhältnisse, die dem Heimarbeits­
gesetz 1960, BGBl. Nr. 105/1961, unterlit;­
gen; 

3. Arbeitsverhältnisse zum Bund, zu den Län­
dern, Gemeindeverbänden und Gemeinden 
sowie zu den von diesen Gebietskörper­
schaften verwalteten Betrieben, Unterneh­
mungen, Anstalten, Stiftungen und Fonds, 
für die auf Grund eines Gesetzes Vorschrif­
ten Anwendung finden, die den wesentlichen 
Inhalt des Arbeitsvertrages zwingend fest­
legen. 

(3) Die Bestimmungen des 5. Hauptstückes 
gelten nur für Betriebe, die den Bestimmungen 
de5 11. Teiles unterliegen. 

1. HAUPTSTOCK 

KOLLEKTIVVERTRAG 

Begriff und Inhalt 

§ 2. (1) Kollektivverträge sind Vereinbarungen, 
die zwischen kollektivvertragsfähigen Körper­
schaften der Arbeitgeber einerseits und der 
Arbeitnehmer andererseits schriftlich abgeschlos­
sen werden. 

(2) Durch Kollektivverträge können geregelt 
werden: 

1. Die Rechtsbeziehungen zwischen den Kol­
lektivvertragsparteien; 

2. die gegenseitigen aus dem Arbeitsverhältnis 
entspringenden Rechte und Pflichten der 
Arbeitgeber und der Arbeitnehmer; 

3. die Knderung kollektivvertraglicher Rechts­
ansprüche gemäß Z. 2 der aus dem Arbeits­
verhältnis ausgeschiedenen Arbeitnehmer; 

4. Maßnahmen im Sinne des § 97 Abs. 1 Z. 4; 
5. Art und Umfang der Mitwirkungsbefugnisse 

der Arbeitnehmerschaft bei Durchführung 
von Maßnahmen gemäß Z. 4 und von Maß­
nahmen im Sinne des § 97 Abs. 1 Z. 9; 

6. gemeinsame Einrichtungen der Kollektiv­
vertragsparteien; 

7. sonstige Angelegenheiten, deren Regelung 
durch Ges~tz dem Kollektivvertrag übertra­
gen wird. 

Verhältnis zu anderen Rechtsquellen 

§ 3. (1) Die Bestimmungen in Kollektivver­
trägen können, soweit sie die Rechtsverhältnisse 
zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern 
regeln, durch Betriebsvereinbarung oder Arbeits­
vertrag weder aufgehoben noch beschränkt wer­
den. Sondervereinbarungen sind, sofern sie der 
Kollektivvertrag nicht ausschließt, nur gültig, so­
weit sie für den Arbeitnehmer günstiger sind 
oder Angelegenheiten betreffen, die im Kollek­
tivvertrag nicht geregelt sind. 

(2) Bei der Prüfung, ob eine Sonderverein­
barung im Sinne des Abs. 1 günstiger ist als 
der Kollektivvertrag, sind jene Bestimmungen 
zusammenzufassen und gegenüberzustellen, die in 
einem rechtlichen und sachlichen Zusammenhang 
stehen. 

Kollektivvertragsfähigkeit 

§ 4. (1) Kollektivvertragsfähig sind gesetzliche 
Interessenvertretungen der Arbeitgeber und der 
Arbeitnehmer, denen unmittelbar oder mittelbar 
die Aufgabe obliegt, auf die Regelung von 
Arbeitsbedingungen hinzuwirken und deren 

993 der Beilagen XIII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 7 von 48

www.parlament.gv.at



8 993 der Beilagen 

Willensbildung in der Vertretung der Arbeit­
geber- oder der Arbeitnehmerinteressen gegen­
über der anderen Seite unabhängig ist. 

(2) Kollektivvertragsfähig sind die auf f~e~­
williger Mitgliedschaft beruhenden Berufsvereml­
gungen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer, 
welche 

1. sich nach ihren Statuten zur Aufgabe stellen, 
die Arbeitsbedingungen innerhalb ihres Wir­
kungsbereiches zu regeln; 

2. in ihrer auf Vertretung der Arbeitgeber­
oder der Arbeitnehmerinteressen gerichteten 
Zielsetzung in einem größeren fachlichen und 
räumlichen Wirkungsbereich tätig werden; 

3. vermöge der Zahl der Mitglieder und des 
Umfanges der Tätigkeit eine maßgebende 
wirtschaftliche Bedeutung haben; 

4. in der Vertretung der Arbeitgeber- oder 
der Arbeitnehmerinteressen gegenüber der 
anderen Seite unabhängig sind. 

(3) Für Arbeitsverhältnisse zu Vereinen, die 
vermöge der Zahl ihrer Mitglieder, des Umfanges 
ihrer Tätigkeit und der Zahl ihrer Arbeitnehmer 
eine maßgebende Bedeutung haben, sind diese 
selbst kollektivvertragsfähig, soweit sie nicht für 
Arbeitsverhältnisse bestimmter Betriebs- oder 
Verwaltungsbereiche einer kollektivvertragsfähi­
gen Körperschaft der Arbeitgeber angehören. 

Zuerkennung und Aberkennung der Kollektiv­
vertragsfähigkeit 

§ 5. (1) Die Kollektivvertragsfähigkeit im 
Sinne des § 4 Abs. 2 und 3 ist auf Antrag nach 
Anhörung der zuständigen gesetzlichen Interes­
senvertretungen durch das Obereinigungsamt zu­
zuerkennen. 

(2) Die Entscheidung über die Zuerkennung 
der Kollektivvertragsfähigkeit ist im "Amtsblatt 
zur Wiener Zeitung" kundzumachen und dem 
Bundesministerium für soziale Verwaltung sowie 
allen Einigungsämtern zur Kenntnis zu bringen. 
Die Kosten der Kundmachung hat die freiwillige 
Berufsvereinigung (der Verein), der (dem) die 
Kollektivvertragsfähigkeit zuerkannt wurde, zu 

vertrag ab, so verliert die in Betracht. ~om­
mende gesetzliche Interessenvertr~tu?~ hmslch:­
lich der Mitglieder der Berufsveremlgung dIe 
Kollektivvertragsfähigkeit für die Dauer der Gel­
tung und für den Geltungsbereich des vo~ der 
Berufsvereinigung abgeschlossenen Kollektivver­
trages. 

Kollektivvertragsfähigkeit juristischer Personen 
öffentlichen Rechts 

§ 7. Für Arbeitsverhältnisse: zu juristisch~n 
Personen öffentlichen Rechts, dIe den Vorschnf­
ten dieses Hauptstückes unterliegen, sind diese 
selbst kollektivvertragsfähig, soweit sie nicht für 
Arbeitsverhältnisse bestimmter Betriebs- oder 
Verw:altungsbereiche einer anderen kollektivver­
tragsfähigen Körperschaft angehören. 

Kollektivvertragsangehörigkeit 

§ 8. Kollektivvertragsangehörig sind, ~ofern 
der Kollektivvertrag nicht anderes beStimmt, 
innerhalb seines räumlichen, fachlichen und per­
sönlichen Geltungsbereiches 

1. die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer, die 
zur Zeit des Abschlusses des Kollektivver­
trages Mitglieder der am Kollektivvertrag 
beteiligten Parteien waren oder später wer­
den; 

2. die Arbeitgeber, auf die der Betrieb eines 
der in Z. 1 bezeichneten Arbeitgeber über­
geht. 

Fachlicher Geltungsbereich 

§ 9. (1) Verfügt ein mehrfach kollektivvertrags­
angehöriger Arbeitgeber über zwei oder mehrere 
Betriebe so findet auf die Arbeitnehmer der 
jeweilig: dem Betrieb in fachlicher. und örtlicher 
Beziehung ~ entsprechende Kollektivvertrag An­
wendung. 

(2) Die Regelung des, Abs. 1 findet sinngemäß 
Anwendung, . wenn es sich um Haupt- und 
Nebenbetriebe oder um organisatorisch und fach­
lich abgegrenzte Betriebsabteilungen handelt. . 

(3) Liegt eine organisatorische !rennung. in 
Haupt- und Nebenbetriebe oder eme organ.lsa-

tragen. . . ..... torische Abgrenzung in Betriebsabteilungen mcht 
(3) DIe Kollektivvertragsfahlgkelt 1st durch vor, so findet jener Kollektivvertrag Anwendung, 

das Ober einigungs amt von Amts wegen oder auf, weldter für den fachlichen Wirtschaftsbereich 
Antrag einer kollektivvertragsfähigen Berufsver- gilt, der für den Betrieb die maßgebliche wirt­
einigung oder einer gesetzlichen Interessenver- schaftliche Bedeutung hat; durch Betriebsverein­
tretung abzuerkennen, wenn .die Voraussetzun- barung kann festgestellt werden, welcher fachliche 
gen des § 4 Abs. 2 oder 3 mcht mehr gegeben Wirtschaftsbereich für den Betrieb die maßgeb­
sind; die Bestimmungen des Abs. 2 sind smn- liche wirtschaftliche Bedeutung hat. 
gemäß anzuwenden. 

Vorrang der freiwilligen Berufsvereinigungen 

§ 6. Wird einer freiwilligen Berufsvereinigung 
die Kollektivvertragsfähigkeit gemäß § 5 Abs. 1 
zuerkannt und schließt diese einen Kollektiv-

(4) Liegt weder eine organisatorische Tre~­
nung, eine organisatorische Abgrenzung noch die 
maßgebliche wirtschaftliche Bedeutung eines fach­
lichen Wirtschafts bereiches im Sinne des Abs. 3 
vor, so findet 4er Kollektivvertrag jenes fach­
lichen Wirtschaftsbereiches Anwendung, dessen 
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Geltungsbereich unbeschadet der Verhältnisse im 
Betrieb die größere Anzahl von Arbeitnehmern 
erfaßt. 

Land- und Forstwirtschaft, soweit auf sie dieses 
Bundesgesetz Anwendung findet, in vier gleich­
lautenden Ausfertigungen, die von den vertrag­
schließenden Parteien ordnungsgemäß gezeich-

Persönlicher Geltungsbereich net sein müssen, beim Einigungsamt Wien mit 
§ 10. (1) Wird ein Arbeitnehmer in zwei oder gleichzeitiger Angabe der Anschriften der ver­

mehreren Betrieben eines Arbeitgebers oder in tragschließenden Parteien zu hinterlegen. 
organisatorisch abgegrenzten Betriebsabteilungen (2) Erstreckt sich der örtliche Geltungsbereich 
beschäftigt, für die verschiedene Kollektivver- des Kollektivvertrages auf die Sprengel mehrerer 
träge gelten, so findet auf ihn jener Kollektiv- Einigungsämter oder zwar nur auf den Sprengel 
vertrag Anwendung, der seiner überwiegend aus- eines Einigungsamtes, jedoch nicht auf den Spren­
geübten Beschäftigung entspricht. gel des Einigungsamtes Wien, so sind außer der 

(2) Liegt eine überwiegende Beschäftigung im im Abs. 1 festgesetzten Anzahl von Ausfertigun­
Sinne des Abs. 1 nicht vor, so findet jener Kol- gen des Kollektivvertrages jeweils so viele Exem­
lektivvertrag Anwendung, dessen Geltungs- plare dem Antrag auf Hinterlegung anzuschlie­
bereich unbeschadet der Verhältnisse im Betrieb ßen, wie Einigungsamtssprengel - aiIßer dem 
die größere Zahl von Arbeitnehmern des fach- Sprengel des Einigungsamtes Wien - vom ört­
lichen Wirtschaftsbereiches erfaßt. <'lichen Geltungsbereich des Kollektivvertrages er­

Normwirkung 

§ 11. (1) Die Bestimmungen des Kollektivver­
trages sind, soweit sie nicht die Rechtsbeziehun­
gen zwischen den Kollektivvertragsparteien 
regeln, innerhalb seines fachlichen, räumlichen 
und persönlichen Geltungsbereiches unmitte~bar 
rechtsverbindlich. 

(2) Enthält der Kollektivvertrag keine Vor­
schrift über seinen Wirksamkeitsbeginn, so be­
ginnt seine Wirkung mit dem auf die Kund­
machung im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" 
folgenden Tag. 

Außenseiterwirkung 

§ 12. (1) Die Rechtswirkungen des Kollektiv­
vertrages treten auch für Arbeitnehmer. eines 
kollektivvertragsangehörigen Arbeitgebers ein, 
die nicht kollektivvertragsangehörig sind (Außen­
seiter). 

(2) Die gemäß Abs. 1 eingetretenen Rechtswir­
kungen werden durch einen späteren Kollektiv­
vertrag für dessen Geltungsbereich aufgehoben. 

faßt sind. Auf diesen Exemplaren kann die Zeich­
nung der vertragschließenden Parteien auf mecha­
nischem Wege wiedergegeben werden. 

(3) Auch die im § 4 bezeichneten kollektiv­
vertragsfähigen Körperschaften der Arbeitgeber 
sowie die juristischen Personen öffentlichen 
Rechts (§ 7) sind berechtigt, die von ihnen abge­
schlossenen Kollektivverträge beim Einigungsamt 
Wien zu hinterlegen. 

(4) Das Einigungsamt Wien hat innerhalb einer 
Woche nach der Hinterlegung die Kundmachung 
des Abschlusses des Kollektivvertrages durch Ein­
schaltung im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" 
zu veranlassen. Die Kosten der Kundmachung 
sind von den vertragschließenden Parteien zu 
gleichen Teilen zu tragen. 

(5) Nach erfolgter Kundmachung im "Amts­
blatt zur Wiener Zeitung" (Abs. 4) hat das Eini­
gungsamt Wien dem Hinterleger eine Ausferti­
gung des Kollektivvertrages mit der Bestätigung 
der durchgeführten Hinterlegung und Bekannt­
gabe der Zahl, unter der der Kollektivvertrag 
im Register für Kollektivverträge eingetragen 
wurde (Registerzahl) sowie des Tages der Kund-

Nachwirkung machung im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" 
§ 13. Die Rechtswirkungen des Kollektivver~· :zurückzustellen. Eine Ausfertigung ist mit Be­

trages bleiben nach seinem Erlöschen für Arbeits- kanntgabe des Datums der Kundmachung im 
verhältnisse, die unmittelbar vor seinem Er- "Amtsblatt zur Wien er Zeitung" dem Bundes­
löschen durch ihn erfaßt waren, so lange auf- ministerium für soziale Verwaltung, bei Kollek­
recht, als für diese Arbeitsverhältnisse nicht ein tivverträgen für Arbeitnehmer in der Land- und 
neuer Kollektivvertrag wirksam oder mit den Forstwirtschaft, soweit auf sie dieses Bundesgesetz 
betroffenen Arbeitnehmern nicht eine neue Ein- Anwendung findet, auch dem Bundesministerium 
zelvereinbarung abgeschlossen wird. für Land- und Forstwirtschaft vorzulegen. Eine 

Hinterlegung und Kundmachung des Kollektiv­
vertrages 

§ 14. (1) Jeder Kollektivvertrag ist innerhalb 
von zwei Wochen nach seinem Abschluß von 
den daran beteiligten kollektivvertragsfähigen 
Körperschaften der Arbeitnehmer in drei, bei 
Kollektivverträgen für Arbeitnehmer in der 

Ausfertigung ist dem Kataster der Kollektiv­
verträge einzuverleiben. In den Fällen des Abs. 2 
hat das Einigungsamt Wien von den im Abs. 2 
angeführten Kollektivvertragsexemplaren je eines 
den Einigungsämtern, die vom örtlichen Gel­
tungsbereich des Kollektivvertrages erfaßt sind, 
mit Angabe des Datums seiner Kundmachung 
im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" und der 
Katasterzahl, unter der der Kollektivvertrag im 

2 
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Kataster des Einigungsamtes Wien eingereiht 
wurde, zu übermitteln; die Einigungsämter 
haben diese Kollektivverträge dem Kataster der 
Kollektivverträge einzuverleiben. 

(6) Der Hinterleger eines Kollektivvertrages 
hat innerhalb von zwei Wochen nach Einlangen 
der Bestätigung des Einigungsamtes über die 
Hinterlegung des Kollektivvertrages je eine Aus­
fertigung desselben dem österreichischen Stati­
stischen Zentralamt in Wien, den nach dem Gel­
tungsbereich des Kollektivvertrages in Betracht 
kommenden gesetzlichen Interessenvertretungen 
der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer, sofern 
diese nicht selbst vertragschließende Parteien 
sind, zu übermitteln. Diese Ausfertigungen sind 
mit der Zahl, unter der der Kollektivvertrag 
vom Einigungsamt Wien im Register für Kol­
lektivverträge eingetragen wurde und mit dem 
Datum der Kundmachung im "Amtsblatt zur 
Wiener Zeitung" zu versehen. Auf diesen Exem­
plaren kann die Zeichnung der vertragschließen­
den Parteien auf mechanischem Wege wieder­
gegeben werden. 

Auflegung des Kollektivvertrages im Betrieb 

§ 15. Jeder kollektivvertragsangehörige Arbeit­
geber hat den Kollektivvertrag binnen drei Tagen 
nach dem Tage der Kundmachung (§ 14 Abs. 4) 
im Betrieb in einem für alle Arbeitnehmer zu­
gänglichen Raume aufzulegen und darauf in einer 
Betriebskundmachung hinzuweisen. 

Verlängerung und Abänderung von Kollektiv­
verträgen 

§ 16. Die Bestimmungen der §§ 14 und 15 sind 
auf die Verlängerung und Abänderung von Kol­
lektivverträgen sinngemäß anzuwenden. 

Geltungsdauer des Kollektivvertrages 

§ 17. (1) Enthält der Kollektivvertrag keine 
Vorschrift über seine Geltungsdauer, so kann 
er nach Ablauf eines Jahres von jeder vertrag­
schließenden Partei unter Einhaltung einer Frist 
von mindestens drei Monaten zum Letzten eines 
Kalendermonats gekündigt werden. Die Kiiiidf:. 
gung bedarf zu ihrer Rechtswirksamkeit der 
schriftlichen Form und hat durch eingeschriebe­
nen Brief zu erfolgen. 

(2) Bei rechtswirksam erfolgter Kündigung hat 
die Partei, die die Kündigung ausgesprochen hat, 
dem Einigungsamt Wien innerhalb von drei 
Tagen nach Ablauf der Kündigungsfrist das Er­
löschen des Kollektivvertrages anzuzeigen. Auch 
die andere, Kollektivvertragspartei ist berechtigt, 
diese Anzeige zu erstatten, 

(3) Wird einer freiwilligen Berufsvereinigung 
gemäß § 5 Abs. 3 die Kollektivvertragsfähigkeit 
aberkannt, so erlöschen die von dieser Berufs­
veremlgung abgeschlossenen Kollektivverträge 
mit, dem Tage, an dem die gemäß § 5 Abs. 3 

ergangene Entscheidung des' Obereinigungsamtes 
im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" kundgemacht 
wird. Im Falle. des § 6 erlischt ein von der gesetz­
lichen Interessenvertretung abgeschlossener Kol­
lektivvertrag für die Mitglieder der freiwilligen 
Berufsvereinigung mit dem Tage, an dem ein 
von dieser Berufsvereinigung abgeschlossener 
Kollektivvertrag in Wirksamkeit tritt. 

(4) Das Einigungsamt Wien hat innerhalb einer 
Woche nach dem Einlangen der Anzeige über 
das Erlöschen eines Kollektivvertrages nach Abs. 2 
eine Kundmachung über das Erlöschen im "Amts­
blatt zur Wiener Zeitung" zu veranlassen. Die 
Kosten der Kundmachung sind von den Kollek­
tivvertragsparteien zu gleichen Teilen zu tra­
gen; in den Fällen des Abs. 3 ist diese Kund­
machung innerhalb einer Woche nach dem Er­
löschen des Kollektivvertrages zu veranlassen. 

(5)' Das Einigungsamt Wien hat auf der im 
Kataster hinterlegten Ausfertigung des Kollek­
tivvertrages das Datum des Erlöschens zu ver­
merken. Den Bundesministerien, denen gemäß 
§ 14 Abs. 5 eine Ausfertigung des Kollektivver­
trages vorgelegt wurde, ist das Erlöschen des 
Kollektivvertrages mit Angabe des Datums der 
Kundmachung im "Amtsblatt zur Wiener Zei­
tung" mitzuteilen. Die gleiche Mitteilung ist an 
die Einigungsämter zu richten, denen gemäß 
§ 14 Abs. 5 eine Ausfertigung des Kollektivver­
trages übermittelt wurde. Diese Einigungsämter 
haben auf der im Kataster hinterlegten Ausferti­
gung des Kollektivvertrages das Datum des Er­
löschens zu vermerken. 

(6) In den Fällen des Erlöschens eines Kollek­
tivvertrages durch Ablauf seiner Geltungsdauer 
oder durch Kündigung hat der Hinterleger das 
Erlöschen den in § 14 Abs. 6 bezeichneten SteI­
len innerhalb von zwei Wochen nach der Kund­
machung des Erlöschens des Kollektivvertrages 
im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" mitzuteilen; 
in den Fällen des Erlöschens eines Kollektivver­
trages nach Abs. 3 obliegt diese Verpflichtung 
dem Einigungsamt Wien. Die Mitteilung hat 
den Zeitpunkt und den Grund des Erlöschens 
zu enthalten. 

2. HAUPTSTüCK 

DIE ERKL.ÄRUNG VON KOLLEKTIVVER­
TRÄGEN ZUR SATZUNG 

Begriff und Voraussetzungen 

§ 18. (1) Das Obereinigungsamt hat für den 
Bereich eines oder mehrerer Einigungsamtspren­
gel auf Antrag einer kollektivvertragsfähigen 
Körperschaft, die Partei eines Kollektivvertrages 
ist, bei Vorliegen der in Abs. 3 angeführten Vor­
aussetzungen diesem Kollektivvertrag durch Er­
klärung zur Satzung auch außerhalb seines räum­
lichen, fachlichen und persönlichen Geltungs-
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bereiches rechtsverbindliche Wirkung zuzuerken­
nen. Die in der Erklärung als rechtsverbindlich 
bezeichneten Bestimmungen des Kollektivvertra­
ges bilden die Satzung. 

(2) Gegenstand des Antrages auf Erklärung 
eines Kollektivvertrages zur Satzung können alle 
oder auch einzelne Bestimmungen des Koliek­
tivvertrages sein, die für die ihm unterliegenden 
Arbeitsverhältnisse rechtsverbindlich sind, doch 
dürfen einzelne Bestimmungen nicht aus einem 
unmittelbaren rechtlichen und sachlichen Zusam­
menhang gelöst werden. 

(3} Ein Kollektivvertrag oder ein Teil eines 
solchen dar:f nur zur Satzung erklärt werden, 
wenn 

1. der zu satzende Kollektivvertrag gehörig 
kundgemacht ist und in Geltung steht; 

2. der zu satzende Kollektivvertrag oder der 
Teil eines solchen überwiegende Bedeutung 
erlangt hat; 

3. die von der Satzung zu erfassenden Arbeits­
verhältnisse im Verhältnis zu jenen, die dem 
Kollektivvertrag unterlIegen, im wesent­
lichen gleichartig sind; 

4. die von der Satzung zu erfassenden Arbeits­
verhältnisse unbeschadet des Abs. 4 nicht 
schon durch einen Kollektivvertrag erfaßt 
sind. 

(4) Kollektivverträge, die sich auf die Regelung 
einzelner Arbeitsbedingungen beschränken und 
deren Wirkungsbereich sich fachlich auf die über­
wiegende Anzahl der Wirtschaftszweige und 
räumlich auf das ganze Bundesgebiet erstreckt, 
stehen der Erklärung eines Kollektivvertrages 
zur Satzung nicht entgegen. 

(5) Kollektivverträge im Sinne des Abs. 4 
können auch dann zur Satzung erklärt werden, 
wenn die Voraussetzungen des Abs. 3 Z. 3 nicht 
vorliegen. 

(6) Kollektivverträge, die von einem kollek­
tivvertragsfähigen Verein (§ 4 Abs. 3) abgeschlos­
sen wurden, können nicht zur Satzung erklärt 
werden. 

Rechtswirkungen 
§ 19. (1) Die Bestimmungen der gehörig kund­

gemachten Satzung sind innerhalb ihres räum­
lichen, fachlichen und persönlichen Geltungs­
bereiches unmittelbar rechtsverbindlich. § 3 und 
§ 11 Abs. 2 sind sinngemäß anzuwenden. 

(2) Kollektivverträge setzen für ihren Gel­
tungsbereich eine bestehende Satzung außer Kraft. 
Dies gilt nicht für Kollektivverträge im Sinne 
des § 18 Abs. 4. 

Verfahren 
§ 20. (1) Das Verfahren auf Erklärung eines 

Kollektivvertrages zur Satzung wird auf Antrag 
eines gemäß § 18 Abs. 1 Berechtigten eingeleitet. 
Der Antrag ist schriftlich unter Beischluß dieses 
Kollektivvertl'ages zu stellen. 

(2) Vor Erklärung eines Kollektivvertrages zur 
Satzung ist allen von ihr betroffenen kollektiv­
vertragsfähigen Körperschaften der Arbeitgeber 
und der Arbeitnehmer Gelegenheit zu schrift­
licher Stellungnahme sowie zur Kußerung in 
einer mündlichen Verhandlung zu geben. 

(3) Die Erklärung eines Kollektivvertrages zur 
Satzung hat ohne unnötigen Aufschub zu erfol­
gen. In der Erklärung zur -Satzung sind der 
Inhalt, der Geltungsbereich, der Beginn der Wirk­
samkeit und die Geltungsdauerder Satzung fest­
zusetzen. 

(4) Die Vorschriften der Abs. 1 bis 3 sind 
auch auf das Verfahren wegen Änderung oder 
Aufhebung einer Satzung anzuwenden. 

(5) Dem Bundesministerium für soziale Ver­
waltung ist eine Ausfertigung der Satzungserklä­
rung zu übermitteln und das Erlöschen von Sat­
zungen mitzuteilen. 

Kundmachung und Veröffentlichung der Satzung 
§ 21. Die Erklärung eines Kollektivvertrages .. 

zur Satzung ist durch Verlautbarung im "Amts­
blatt zur Wiener Zeitung", der volle Wortlaut 
der Satzung in den amtlichen Nachrichten des 
Bundesministeriums für soziale Verwaltung 
kundzumachen. In der Kundmachung der Sat­
zungserklärung ist auf die Veröffentlichung des 
Wortlautes der Satzung in den amtlichen Nach­
richten des Bundesministeriums für soziale Ver­
waltung hinzuweisen. Die Kosten der Kund­
machung der Erklärung eines Kollektivvertrages 
zur Satzung und der Veröffentlichung ihres In­
haltes trägt der Bund. Die Satzung ist einem 
Kataster einzuverleiben. 

3. HAUPTSTÜCK 

DER MINDESTLOHNTARIF 

Begriff und Voraussetzungen 

§ 22. (1) Die Einigungsämter und das Ober­
einigungsamt haben auf Antrag einer kollektiv­
vertragsfähigen Körperschaft der Arbeitnehmer 
bei Vorliegen der im Abs. 3 angeführten Voraus­
setzungen Mindestentgelte und Mindestbeträge 
für den Ersatz von Auslagen festzusetzen. Die in 
der Erklärung festgesetzten Mindestentgelte und 
Mindestbeträge für den Ersatz von Auslagen 
werden als Mindestlohntarif bezeichnet. 

(2) Für Arbeitnehmer; die dem Hausbesorger­
gesetz, BGBl. Nr. 16/1970, in der jeweils gelten­
den Fassung unterliegen, dürfen Mindestentgelte 
und Mindestbeträge für den Ersatz von Auslagen 
nur insoweit festgesetzt werden, als es sich um 
das anderweitige Entgelt gemäß § 12 des Haus­
besorgergesetzes handelt. 

(3) Ein Mindestlohntarif darf nur für Grup­
pen von Arbeitnehmern festgesetzt werden, für 
die ein Kollektivvertrag nicht abgeschlossen wer­
den kann, 

993 der Beilagen XIII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 11 von 48

www.parlament.gv.at



12 993 der Beilagen· 

1. weil kollektivvertragsfähige Körperschaften I Mindestlohntarifes örtlich zuständigen Landes-
auf Arbeitgeberseite nicht bestehen und hauptmänner zu hören. 

2. sofern eine Regelung von Mindestentgelten (4) Die Festsetzung eines Mindestlohntarifes 
und Mindestbeträgen für den Ersatz von hat ohne unnötigen Aufschub zu erfolgen. Im 
Auslagen durch die Erklärung eines Kollek- Mindestlohntarif sind die Mindestentgelte und 
tivvertrages zur Satzung nicht erfolgt 1st. Mindestbeträge für den Ersatz von Auslagen, 

Bemessung des Mindestentgeltes 
§ 23. Bei Festsetzung von Mindestentgelten 

und Mindestbeträgen für den Ersatz von Aus­
lagen ist insbesondere auf deren Angemessenheit 
und die Entgeltbemessung in verwandten Wirt­
schaftszweigen BedachJ: zu nehmen. 

Rechtswirkungen 
§ 24. (1) Die Bestimmungen des gehörig kund­

gemachten Mindestlohntarifes sind innerhalb sei­
nes räumlichen, fachlichen und persönlichen Gel­
tungsbereiches unmittelbar rechtsverbindlich. 

der Geltungsbereich und der Beginn der Wirk­
samkeit des Mindestlohntarifes festzusetzen. 
Wird innerhalb einer Frist von sechs Monaten 
nach Einlangen des Antrages auf Festsetzung des 
Mindestlohntarifes diese vom Einigungsamt nicht 
vorgenommen, geht auf Antrag (Abs. 2) die 
Zuständigkeit zur Festsetzung an das Obereini­
gungsamt über. 

(5) Die Vorschriften der Abs. 1 bis 4 sind 
auch auf das Verfahren wegen Abänderung oder 
Aufhebung eines Mindestlohntarifes anzuwenden. 

(6) § 21 ist sinngemäß anzuwenden. Eine Ab­
schrift des Mindestlohntarifes ist den örtlich zu­
ständigen Landeshauptmännern (Abs. 3) zu über­
mitteln. 

(2) Die Bestimmungen des Mindestlohntarifes 
können durch Betriebsvereinbarung oder Arbeits­
vertrag weder aufgehoben noch beschränkt wer­
den. Sondervereinbarungen sind nur gültig, so-
weit sie für den Arbeitnehmer günstiger sind 4. HAUPTSTüCK 
oder Ansprüche betreffen, die im Mindestlohn- FESTSETZUNG DER LEHRLINGS-
tarif nicht geregelt sind. § 3 Abs. 2 und § 11 ENTSCHÄDIGUNG 
Abs. 2 sind sinngemäß anzuwenden. B ·ff d V . egrl un oraussetzungen 

(3) Kollektivverträge und Satzungen setzen .. 
für ihren Geltungsbereich einen bestehenden . § 26. (1) D~s Oberelm~U?gsamt .~at auf Antr~g 
Mindestlohntarif außer Kraft. Ausgenommen· emer kollekuvvertragsfah1gen Korperschaft die 
von dieser Rechtswirkung sind Kollektivverträge Lehrlingsentschädigu~g festzuset~en, .wenn für 
im Sinne des § 18 Abs. 4 und Satzungen auf ~en betreffe~den W:1rtschaftszwe1g kem Kollek-
Grund solcher Kollektivverträge. t1vvertrag Wirksam 1St. 

(4) D· R cht . k d M· d 1 h (2) Kollektivverträge im Sinne des § 18 Abs. 4 
1e e SWlr ungen es m est 0 n- h . h 1· ch··d· 

tarif bl·b ch· E 1·· ch f· Ab· ste en der Festsetzung emer Le r mgsents a 1-
~.s .e1 en ~a sem.em r os en u; r e1ts- un nicht ent e en. 

verhaltmsse, die unmittelbar vor semem Er- g g g g 
löschen durch ihn erfaßt waren, so lange aufrecht, (3) ~~i Fes~etzung ~er .~öhe. der Lehrlings­
als für diese Arbeitsverhältnisse nicht ein neuer entschad1gung 1st auf die fur gleiche, verwandte 
Mindestlohntarif, ein Kollektivvertrag oder eine oder ähnliche Le~rberufe geltenden Regelungen, 
Satzung wirksam oder mit den betreffenden sofern solche mch·t bestehen, auf den Orts­
Arbeitnehmern eine neue Einzelvereinbarung ab- gebrauch Bedacht zu nehmen. 
geschlossen wird. Verfahren 

Zuständigkeit und Verfahren § 27. (1) Das Verfahren zur Festsetzung einer 
§ 25. (1) Die Einigungsämter dürfen Mindest- Lehrlingsentschädigung wird auf Antrag eines 

lohntarife nur für den Bereich ihres Sprengels gemäß § 26 Abs. 1 Berechtigten eingeleitet. Der 
festsetzen. Die Festsetzung von Mindestlohntari- , Antrag ist schriftlich einzubringen und hat die 
fen, die den Wirkungsbereich mehrerer Eini-I zur Beurteilung der Notwendigkeit der Fest­
gungsämter berühren, obliegt dem Obereini- setzung erforderlichen Angaben sowie einen Vor­
gungsamt. schlag über die Höhe der festzusetzenden Lehr-

(2) Das Verfahren zur Festsetzung eines Min- lingsentschädigung zu enthalten. § 25 Abs. 4 
destlohntarifes wird auf Antrag eines gemäß erster und zweiter Satz sind sinngemäß anzu­
§ 22 Abs. 1 Berechtigten eingeleitet. Der Antrag wenden. 
ist schriftlich zu stellen und hat die zur Beurtei- (2) Die Festsetzung der Lehrlingsentschädigung 
lung der Notwendigkeit der Festsetzung eines ist durch Verlautbarung im "Amtsblatt zur Wie­
Mindestlohntarifes erforderlichen Angaben sowie ner Zeitung" im vollen Wortlaut kundzumachen. 
einen Vorschlag über die Höhe der festzusetzen- Die Kosten der Kundmachung trägt der Bund. 
den Mindestentgelte und Mindestbeträge für den Die Festsetzung der Lehrlingsentschädigung ist 
Ersatz von Auslagen zu enthalten. einem Kataster einzuverleiben. 

(3) Die Einigungsämter und das Obereini- (3) Abs. 1 und 2 sind auf das Verfahren wegen 
gungsamt haben vor der Festsetzung die nach Abänderung oder Aufhebung der festgesetzten 
dem räumlichen Geltungsbereich des beantragten Lehrlingsentschädigung sinngemäß anzuwenden. 
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(4) Dem Bundesministerium für soziale Ver­
waltung ist eine Ausfertigung der Festsetzung 
der Lehrlingsentschädigung zu übermitteln und 
das Erlöschen derselben mitzuteilen. 

Rechtswirkungen 
§ 28. (1) Die gehörig kundgemachte Lehrlings­

entschädigung ist innerhalb ihres räumlichen, 
fachlichen und persönlichen Geltungsbereiches 
unmittelbar rechtsverbindlich. 

(2) Die festgesetzte Lehrlingsentschädigung 
kann durch Betriebs- oder Einzelvereinbarung 
weder aufgehoben noch beschränkt werden. Son­
dervereinbarungen über die Lehrlingsentschädi­
gung sind nur gültig, soweit sie für den Lehrling 
günstiger sind. 

(3) Kollektivverträge setzen für ihren Gel­
tungsbereich eine festgesetzte Lehrlingsentschädi­
gung außer Kraft; Satzungen nur dann, wenn 
sie die Lehrlingsentschädigung regeln. 

Ausgenommen von dieser Rechtswirkung sind 
Kollektivverträge im Sinne des § 18 Abs. 4. 
§ 24 Abs. 4 ist sinngemäß anzuwenden. 

5. HAUPTSTüCK 

DIE BETRIEBSVEREINBARUNG 

Begriff 

§ 29. Betriebsvereinbarungen sind schriftliche 
Vereinbarungen, die vom Betriebsinhaber einer­
seits und dem Betriebsrat (Betriebsausschuß, 
Zentralbetriebsrat) andererseits in Angelegenhei­
ten abgeschlossen werden, deren Regelung durch 
Gesetz oder Kollektivvertrag der Betriebsverein­
barung vorbehalten ist. 

Wirksamkeits beginn 
§ 30. (1) Betriebsvereinbarungen sind vom Be­

triebsinhaber oder vom Betriebsrat im Betrieb 
.. aufzulegen oder an sichtbarer, für alle Arbeit­

nehmer zugänglicher Stelle anzuschlagen. 
(2) Enthält die Betriebsvereinbarung keine Be­

stimmung über ihren Wirksamkeitsbeginn, so 
tritt ihre Wirkung mit dem auf den Tag der 
Unterzeichnung folgenden Tag ein. 

(3) Nach Wirksamwerden der Betriebsverein­
barung ist vom Betriebsinhaber den für den 
Betrieb zuständigen gesetzlichen Interessenvertre­
tungen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer 
je eine Ausfertigung der Betriebsvereinbarung zu 
übermitteln. 

Rechtswirkungen 
§ 31. (1) Die Bestimmungen der Betriebsver­

einbarung sind, soweit sie nicht die Rechtsbezie­
hungen zwischen den Vertragsparteien regeln, 
innerhalb ihres Geltungsbereiches unmittelbar 
rechtsverbindlich. 

(2) Betriebsvereinbarungen gelten für Heim­
arbeiter nur, wenn und insoweit diese ausdrück­
lich in den Geltungsbereich der Betriebsverein­
barung einbezogen sind. 

(3) Die Bestimmungen in Betriebsvereinbarun­
gen können durch Einzelvereinbarung weder auf­
gehoben noch beschränkt werden. Einzelverein­
barungen sind nur gültig, soweit sie für den 
Arbeitnehmer günstiger sind oder Angelegen­
heiten betreffen, die durch Betriebsvereinbarun­
gen nicht geregelt sind. § 3 Abs. 2 ist sinngemäß 
anzuwenden. 

(4) Die Geltung von Betriebsvereinbarungen 
wird durch den übergang des Betriebes auf einen 
anderen Betriebsinhaber nicht berührt. 

Geltungsdauer von Betriebsvereinbarungen 
§ 32. (1) Betriebsvereinbarungen können, so­

weit sie keine Vorschriften über ihre Geltungs­
dauer enthalten und Abs. 2 nicht anderes be­
stimmt, von jedem der Vertragspartner unter 
Einhaltung einer Frist von drei Monaten zum 
Letzten eines Kalendermonats schriftlich gekün­
digt werden. 

(2) In Angelegenheiten, in denen das Gesetz 
bei Nichtzustandekommen einer Einigung über 
den Abschluß, die Abänderung und Aufhebung 
einer Betriebsvereinbarung die Anrufung der 
Schlichtungsstelle zuläßt, können Betriebsverein­
barungen nicht gekündigt werden. 

(3) Die Rechtswirkungen der Betriebsverein­
barung enden mit ihrem Erlöschen. Ist eine Be­
triebsvereinbarung durch Kündigung erloschen, 
so bleiben ihre Rechtswirkungen für Arbeitsver­
hältnisse, die unmittelbar vor ihrem Erlöschen 
durch sie erfaßt waren, so lange aufrecht, als für 
diese Arbeitsverhältnisse nicht eine neue Betriebs­
vereinbarung wirksam oder mit den betroffenen 
Arbeitnehmern nicht eine neue Einzelverein­
barung abgeschlossen wird. 

(4) Die Beendigung der Betriebsvereinbarung 
ist entsprechend der Vorschrift des § 30 Abs. 1 
im Betrieb kundzumachen. Der Betriebsinhaber 
hat die im § 30 Abs. 3 genannten Stellen vom 
Erlöschen der Betriebsvereinbarung zu verständi­
gen. 

H. TEIL 

Betriebsverfassung 

1. HAUPTSTüCK 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Geltungsbereich 

§ 33. (1) Die Bestimmungen des 11. Teiles gel­
ten für Betriebe aller Art. 

(2) Unter die Bestimmungen des 11. Teiles 
fallen nicht 

1. die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft; 
2. die Behörden, Ämter und sonstigen Ver­

waltungsstellen des Bundes, der Länder, 
Gemeindeverbände und Gemeinden; 

3. die Post- und Telegraphenverwaltung, der 
Wirtschaftskörper österreichische Bundes­
bahnen und Eisenbahnen im Sinne des § 1 
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I Z. 1 Eisenbahngesetz 1957, samt den von 
diesen betriebenen sonstigen Verkehrszwei­
gen (Kraftfahr-, Schiffahrts-, Straßenbahn­
linien und Seilbahnen); 

4. die öffentlichen Unterrichts- und Erzie­
hungsanstalten, sofern für sie die Bestim­
mungen des Bundes-Personalvertretungs­
gesetzes, BGBL Nr. 133/1967, gelten; 

5. die privaten Haushalte. 

Betriebsbegriff 
§ 34. (1) Als Betrieb gilt jede Arbeitsstätte, 

die eine organisatorische Einheit bildet, inner­
halb der eine physische oder juristische Person 
oder eine Personengemeinschaft mit technischen 
oder immateriellen Mitteln die Erzielung be­
stimmter Arbeitsergebnisse fortgesetzt verfolgt, 
ohne Rücksicht darauf, ob Erwerbsabsicht besteht 
oder nicht. 

(2) Das Einigungsamt hat auf Antrag fest­
zustellen, ob ein Betrieb im Sinne des Abs. 1 
vorliegt. Die Entscheidung des Einigungsamtes 
hat so lange bindende Wirkung, als sich nicht die 
Voraussetzungen, die für die Entscheidung maß­
gebend waren, wesentlich geänder~ haben und 
dies in einem neuerlichen Verfahren festgestellt 
wird. 

(3) Zur Antragstellung im Sinne des Abs. 2 
sind bei Vorliegen eines rechtlichen Interesses der 

Personen einschließlich der Lehrlinge und 
HeimarlJeiter ohne Unterschied des Alters. 

(2) Als Arbeitnehmer gelten nicht: 

der 

1. In Betrieben einer juristischen Person, die 
Mitglieder des Organs, das zur gesetzlichen 
Vertretung der juristismen Person berufen 
ist; 

2. leitende Angestellte, denen maßgebender 
Einfluß auf die Führung des Betriebes zu­
steht; 

3. Personen, die vorwiegend zu ihrer Erzie­
hung, Behandlung, Heilung oder Wiederein­
gliederung beschäftigt werden, sofern sie 
nicht auf Grund eines Arbeitsvertrages be­
schäftigt sind; 

4. Personen, die im'Vollzug einer verwaltungs­
behördlimen oder gerichtlimen Verwah­
rungshaft, Untersuchungshaft, Freiheitsstrafe 
oder freiheitsentziehenden vorbeugenden 
Maßnahme beschäftigt werden; 

5. Personen, deren Beschäftigung vorwiegend 
durch religiöse, karitative oder soziale 
Motive bestimmt ist, sofern sie nicht auf 
Grund emes Arbeitsvertrages beschäftigt 
sind; 

6. Personen, die 
dungszwecken 
den. ' 

zu Schulungs- und Ausbil­
kurzfristig beschäftigt wer-

Betriebsinhaber, der Betriebsrat, mindestens so Rechte des einzelnen Arbeitnehmers 
viele wahlberechtigte Arbeitnehmer, als Betriebs- § 37. (1) Die Arbeitnehmer dürfen in der 
ratsmitglieder zu wählen wären, sowie die zu- Ausübung ihrer betriebsverfassungsrechtlichen 
ständige freiwillige Berufsvereinigung und die Befugnisse nicht beschränkt und aus diesem 
gesetzliche Interessenvertretung der Arbeitneh- Grunde nicht benachteiligt werden. 
mer berechtigt. Jeder im Betrieb bestehende (2) Die Arbeitnehmer können Anfragen, Wün­
Wahlvorstand hat im Verfahren Parteistellung. sche, Besmwerden, Anzeigen oder Anregungen 

Gleichstellung beim Betriebsrat, bei jedem seiner Mitglieder und 
§ 35. (1) Das Einigungsamt hat auf Antrag eine beim Betriebsinhaber vorbringen. 

Arbeitsstätte, in der dauernd mehr als 50 Arbeit- (3) Die sich aus dem Arbeitsv:erhältnis erge­
nehmer besmäftigt sind und die nicht alle Merk- benden Informations-, Interventions-, über­
male eines Betriebes im Sinne des § 34 Abs. 1 wachungs-, Anhörungs- und Beratungsrechte des 
aufweist, einem selbständigen Betrieb gleichzu- einzelnen Arbeitnehmers gegenüber dem Be­
stellen, wenn sie räumlim vom Hauptbetrieh triebsinh~be~ und die entsprechenden Pflichten 
weit entfernt ist und hinsichtlich Aufgaben- d~s Betnebsmhabers w,erden durm den 11. Teil 
bereim und Organisation eine Eigenständigkeit I dieses Bundesgesetzes nIcht berührt. 
besitzt, die der eines Betriebes nahekommt. A f b . ugaen 

(2) Das Einigungsamt hat die Gleichstellung 
auf Antrag für beendet zu erklären, wenn die 
Voraussetzungen des Abs. 1 nicht mehr gegeben 
sind. 

(3) Antragsberechtigt im Sinne der Abs. 1 
und 2 sind der Betriebsrat, mindestens so viele 
Arbeitnehmer, als Betriebsratsmitglieder zu wäh­
len wären, die zuständige freiwillige Berufsver­
einigung und die gesetzlime Interessenvertretung 
der Arbeitnehmer; zur AntragsteUun'g gemäß 
Abs. 2 ist auch der Betriebsinhaber berechtigt. 

Arbeitnehmerbegriff 
§ 36. (1) Arbeitnehmer im Sinne des 11. Teiles 

sind alle im Rahmen eines Betriebes beschäftigten 

§ 38. Die Organe der Arbeitnehmerschaft des 
Betriebes haben die Aufgabe, die wirtschaft­
lichen, sozialen, gesundheitlichen und kulturel­
len Interessen der Arbeitnehmer im Betrieb 
wahrzunehmen und zu fördern. 

Grundsätze der Interessenvertretung 

§ 39. (1) Ziel der Bestimmungen über die 
Betriebsverfassung und deren Anwendung ist die 
Herbeiführung eines Interessenausgleims zum 
Wohl der Arbeitnehmer und des Betriebes. 

(2) Die Organe der Arbeitnehmerschaft des 
Betriebes sollen bei Verwirklimung ihrer 'Inter­
essenvertretungsaufgabe im Einvernehmen mit 
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den zuständigen kollektivvertragsfähigen Körper­
schaften der Arbeitnehmer vorgehen. 

(3) Die Organe der Arbeitnehmerschaft haben 
ihre Tätigkeit tunlichst ohne Störung des Be­
triebes zu vollziehen. Sie sind nicht befugt, in 
die Führung und den Gang des Betriebes durch 
selbständige Anordnungen einzugreifen. 

(4) Die Organe der Arbeitnehmerschaft kön­
nen zu ihrer Beratung in allen Angelegenheiten 
die zuständige freiwillige Berufsvereinigung oder 
gesetzliche Interessenvertretung der Arbeitneh­
mer beiziehen. Den Vertretern der zuständigen 
freiwilligen Berufsvereinigung und der gesetz­
lichen Interessenvertretung der Arbeitnehmer ist 
in diesen Fällen oder soweit dies zur Ausübung 
der ihnen durch dieses Bundesgesetz eingeräum­
ten Befugnisse sonst erforderlich ist nach Unter­
richtung des Betriebsinhabers oder seines Ver­
treters Zugang zum Betrieb zu gewähren. Abs. 3 
und § 115 Abs. 4 sind sinngemäß anzuwenden. 

(5) Die den zuständigen freiwilligen Berufs­
vereinigungen der Arbeitgeber und der Arbeit-

. nehmer eingeräumten Befugnisse kommen· nur 
jenen freiwilligen Berufsvereinigungen zu, denen 
gemäß § 5 Kollektivvertragsfähigkeit zuerkannt 
wurde. 

2. HAUPTSTüCK 

ORGANISATIONSRECHT 

Organe der Arbeitnehmerschaft 

§ 40. (1) In jedem Betrieb, in dem dauernd 
mindestens fünf stimmberechtigte (§ 49 Abs. 1) 
Arbeitnehmer beschäftigt werden, sind nach 
Maßgabe der folgenden Bestimmungen von der 
Arbeitnehmerschaft Organe zu bilden. Bei der 
Berechnung dieser Zahl haben Heimarbeiter und 
die gemäß § 53 Abs. 3 Z. 1 vom passiven Wahl­
recht zum Betriebsrat ausgeschlossenen Familien­
angehörigen des Betriebsinhabers außer Betracht 
zu bleib~n. 

(2) Erfüllt sowohl die Gruppe der Arbeiter 
als auch die Gruppe der Angestellten (§ 41 Abs. 3) 
die Voraussetzungen des Abs. 1, so sind folgende 
Organe zu bilden: 

1. Die Betriebshauptversammlung; 
2. die Gruppenversammlungen der Arbeiter 

und der Angestellten; 
3. die Wahlvorstände für die Betriebsratswahl; 
4. die Betriebsräte der Arbeiter und der Ange-

stellten; 
5. der Betriebsausschuß; 
6. die Rechnungsprüfer. 

(3) Erfüllt nur eine Gruppe die Voraussetzun­
gen des Abs. 1, erfüllen sie beide Gruppen nur 
in ihrer Gesamtheit oder beschließen die Grup­
penversammlungen in getrennten Abstimmun­
gen die Bildung eines gemeirisamen Betriebsrates, 
so sind folgende Organe zu bilden: 

1. Die Betriebsversammlung; 
2. der Wahlvorstand für die Betriebsratswahl; 
3. der Betriebsrat; 
4. die Rechnungsprüfer. 
(4) Wenn ein Unternehmen mehrere Betriebe 

umfaßt, die eine wirtschaftliche Einheit bilden 
und vom Unternehmen zentral verwaltet wer­
den, so sind folgende Organe zu bilden: 

1. Der Wahlvorstand für die Zentralbetriebs-
ratswahl; 

2. der Zentralbetriebsrat; 
3. die Betriebsräteversammlung; 
4. die Rechnungsprüfer. 
(5) Unbeschadet der Bestimmungen der Abs. 1 

bis 4 sind in Betrieben, in denen dauernd minde­
stens fünf jugendliche Arbeitnehmer (§ 123 
Abs. 2) beschäftigt sind, nach den Bestimmun­
gen des 5. Hauptstückes Jugendvertretungen zu 
errichten. 

Abschnitt 1 

Die B e tri e b s(G r u p p e n-, B e tri e b s­
hau p t)v e r sam m 1 u n g 

Zusammensetzung und Gruppenzugehörigkeit 

§ 41. (1) Die Betriebs(Betriebshaupt)versamm­
lung besteht aus det Gesamtheit der Arbeitneh­
mer des Betriebes. 

(2) Die Gruppenversammlung der Arbeiter be­
steht aus den Arbeitnehmern, die der Gruppe 
der Arbeiter, die Gruppenversammlung der An­
gestellten besteht aus den Arbeitnehmern, die 
der Gruppe der Angestellten angehören. 

(3) Für die Gruppenzugehörigkeit ist die auf 
Gesetz beruhende arbeitsvertragliche Stellung der 
Arbeitnehmer maßgebend. Zur Gruppe der An­
gestellten gehören ferner Arbeitnehmer, die mit 
dem Arbeitgeber die Anwendung des Angestell­
tengesetzes sowie des Angestelltenkollektivver­
trages, der auf den Betrieb Anwendung findet, 
zuzüglich einer Einstufung in die Gehaltsord­
nung dieses Kollektivvertrages unwiderruflich 
vereinbart haben. Lehrlinge, die zu Angestellten­
tätigkeiten ausgebildet werden, zählen zur Gruppe 
der Angestellten, die übrigen Lehrlinge zur 
Gruppe der Arbeiter. 

(4) Betriebsratsmitglieder gelten als Angehörige 
jener Arbeitnehmergruppe, die sie gewählt hat. 

Aufgaben der Betriebs(Gruppen-, Betriebs­
haupt)versammlung 

§ 42. (1) Der Betriebs(Gruppen)versammlung 
obliegt: 

1. Behandlung von Berichten des Betriebsrates 
und der Rechnungsprüfer; 

2. Wahl des Wahlvorstandes für die Betriebs­
ratswahl; 

3. BeschlußfaSISung über die Einhebung und die 
Höhe einer Betriebsratsumlage sowie über 
die Art und Weise der Auflösung des Be­
triebsratsfonds; 
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4. Beschlußfassung über die Enthebung des Be­
triebsrates; 

5. Beschlußfassung über die Enthebung des 
Wahlvorstandes für die Betriebsratswahl; 

6. Wahl der Rechnungsprüfer; 
7. Beschlußfassung über die Enthebung der 

Rechnungsprüfer; 
8. lleschlußfassung über eine Fortsetzung der 

Funktion des Betriebsrates nach Wiederauf­
nahme des Betriebes. 

(2) Der Gruppenversammlung obliegt überdies 
die Enthebung eines Betriebsratsmitgliedes ge­
mäß § 64 Abs. 1 Z. 4 sowie die Beschlußfassung 
über die Errichtung eines gemeinsamen Betriebs­
rates gemäß § 40 Abs. 3. 

1. Der an Lebensjahren älteste Arbeitnehmer 
oder mindestens so viele Arbeitnehmer, als 
Betriebsratsmitglieder zu wählen sind; 

2. in Betrieben, in denen dauernd mindestens 
20 Arbeitnehmer beschäftigt sind, eine zu­
ständige freiwillige Berufsvereinigung oder 
die gesetzliche Interessenvertretung der 
Arbeitnehmer, wenn die nach Z. 1 zur Ein­
berufung Berechtigten trotz Aufforderung 
die Einberufung innerhalb von zwei Wochen 
nicht vorzunehmen. 

(3) Die Einberufung der Betriebs(Gruppen-, 
Betriebshaupt)versammlung hat unter gleichzei­
tiger Bekanntgabe der Tagesordnung zu erfol­
gen. 

Vorsitz 
(3) Der Betriebshauptver,sammlung obliegt die 

Behandlung von Berichten des Betriebsausschus­
ses. 

§ 46. Die Vorsitzführung obliegt dem Obmann 
Ordentliche und außerordentliche Versammlun- des Betriebsrates (Betriebsausschusses), in den 

Fällen des § 45 Abs. 2 dem Einberufer; dieser gen 
kann die Vorsitzführung einem Stellvertreter aus 

§ 43. (1) Die Betriebs(Gruppen)versammlung dem Kreise der Istimmberechtigten Arbeitnehmer 
hat mindestens einmal in jedem Kalenderhalb- übertragen. 
jahr, die Betriebshauptversammlung mindestens, 
einmal in jedem Kalenderjahr stattzufinden. 

(2) Eine Betriebs(Gruppen-, Betriebshaupt)­
versammlung hat außerdem binnen zwei Wochen 
stattzufinden, wenn mehr als ein Drittel der in 
der betreffenden Versammlung stimmberechtig­
ten Arbeitnehmer oder ein Drittel der Betriebs­
ratsmitglieder, im Falle der Betriebshauptver­
sammlung auch dann, wenn einer der beiden 
Betriebsräte dies verlangt. 

Teil versammlungen 

§ 44. (1) Wenn nach Zahl der Arbeitnehmer, 
Arbeitsweise oder Art des Betriebes die Abhal­
tung von Betriebs(Gruppen-, Betriebshaupt)­
versammlungen oder die Teilnahme der Arbeit­
nehmer an diesen nicht oder nur schwer mög­
lich ist, können Betriebs(Gruppen-, Betriebs­
haupt)versammlungen in Form von Teilver­
sammlungen durchgeführt werden. Die Entschei­
dung über die Abhaltung von Teilversammlun­
gen obliegt dem Betriebsrat (Betriebsausschuß). 

(2) Für die Ermittlung von Abstixrmungs­
ergebnissen in den Angelegenheiten des § 42 
ist die Gesamtheit der in den einzelnen Teil­
versammlungen abgegebenen Stimmen maß­
gebend. 

Einberufung 

§ 45. (1) Die Betriebs(Gruppen)versammlung 
ist vom Betriebsrat, die Betriebshauptversamm­
lung vom Betriebsausschuß einzuberufen. 

(2) Besteht kein Betriebsrat (Betriebsausschuß) 
oder ist er vorübergehend funktionsunfähig, so 
sind zur Einberufung berechtigt: 

Zeitpunkt und Ort der Versammlungen 

§ 47., (1) Wenn es dem Betriebsinhaber unter 
Berücksichtigung der betrieblichen Verhältnisse 
zumutbar ist, können Betriebs(Gruppen-, Be­
triebshaupt)versammlungen während der Arbeits­
zeit abgehalten werden. Wird die Versammlung 
während der Arbeitszeit abgehalten, entsteht den 
Arbeitnehmern für den erforderlichen Zeitraum 
ein Anspruch auf Arbeitsfreistellung. Ansprüche 
der Arbeitnehmer auf Fortzahlung des Entgeltes 
für diesen Zeitraum können, soweit dies nicht 
im Kollektivvertrag geregelt ist, durch Betriebs­
vereinbarung geregelt werden. Dies gilt auch für 
die Vergütung von Fahrtkosten. 

(2) Die Betriebs(Gruppen-, Betriebshaupt)ver­
sammlung kann im Betrieb oder außerhalb des­
selben sta ttfinden. Findet die Versammlung 
innerhalb des Betriebes statt, hat der Betriebs­
inhaber nach Tunlichkeit die erforderlichen 
Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen. 

Teilnahme des Betriebsinhabers und der über­
betrieblichen Interessenvertretungen 

§ 48. Die Betriebs(Gruppen-, Betriebshaupt)­
versammlungen sind nicht öffentlich. Jede zu­
ständige freiwillige Berufsvereinigung und die 
zuständige gesetzliche Interessenvertretung der 
Arbeitnehmer sind berechtigt, zu allen Betriebs­
versammlungen Vertreter zu entsenden. Der Be­
triebsinhaber oder sein Vertreter im Betrieb 
kann auf Einladung der Einberufer an der Be­
triebsversammlung teilnehmen. Der Zeitpunkt 
und die Tagesordnung sind rechtzeitig schriftlich 
mitzuteilen. 
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Stimmherechtigung und Beschlußfassung 

§ 49. (1) In der Betriebs(Gruppen-, Betriebs­
haupt)versammlung ist jeder betriebs(gruppen)­
zugehörige Arbeitnehmer ohne Unterschied der 
Staatsbürgerschaft stimmberechtigt, der das 
18. Lebensjahr vollendet hat, am Tage der Be­
triebsversammlung im Betrieb beschäftigt ist und 
nicht gemäß §§ 23 und 24 der Nationalrats­
Wahlordnung 1971, BGBl. Nr. 194, vom Wahl­
recht zum Nationalrat ausgeschlossen ist. Heim­
arbeiter .sind nur dann stimmberechtigt, wenn 
sie im Sinne des § 27 Heimarbeitsgesetz 1960, 
BGBl. Nr. 105/1961, regelmäßig beschäftigt wer­
den. 

(2) Zur Beschlußfassung ist die Anwesenheit 
von mindestens der Hälfte der stimmberechtig­
ten Arbeitnehmer erforderlich. Die Beschlüsse 
werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen gefaßt. Beschlüsse über die Enthebung 
des Betriebsrates (§ 42 Abs. 1 Z. 4) oder eines 
Betriebsratsmitgliedes (§ 42 Abs. 2) bedürfen 
der Mehrheit von zwei Drittel der abgegebenen 
Stimmen. Beschlüsse über die Bildung eines 
gemeinsamen Betriebsrates im Sinne des § 40 
Abs. 3 bedürfen der Mehrheit von zwei Drittel 
der für die Wahl des jeweiligen Gruppenbetriebs­
rates aktiv Wahlberechtigten. Abstimmungen 
über die Bildung eines gemeinsamen Betriebs­
rates im Sinne des § 40 Abs. 3. und über Ent­
hebungen haben geheim zu erfolgen. 

(3) Ist bei Beginn der Betriebsversammlung 
weniger als die Hälfte der stimmberechtigten 
Arbeitnehmer anwesend, so ist eine halbe Stunde 
zuzuwarten; nach Ablauf dieser Zeit ist die Be­
triebsversammlung ohne Rücksicht auf die Zahl 
der anwesenden stimmberechtigten Arbeitnehmer 
beschlußfähig. Diese Bestimmung gilt nicht in 
den Fällen der §§ 40 Abs. 3 und 42 Abs. 1 Z. 3 
bis 5 und 8 und wenn die Betriebsversammlung 
gemäß § 45 Abs. 2 Z. 3 von einer freiwilligen 
Berufsvereinigung oder gesetzlichen Interessen­
vertretung der Arbeitnehmer einberufen wurde. 

Abschnitt 2 

B e tri eh s r at 

Zahl der Betriehsratsmitglieder 

§ 50. (1) Der Betriebsrat besteht in Betrieben 
(Arbeitnehmergruppen) mit fünf bis neun Arbeit­
nehmern aus einer Person, mit zehn bis neunzehn 
Arbeitnehmern aus zwei Mitgliedern, mit zwan- . 
zig bis fünfzig Arbeitnehmern aus drei Mitglie­
dern, mit einundfünfzig bis hundert Arbeitneh­
mern aus vier Mitgliedern. In Betrieben (Arbeit­
nehmergruppen) mit mehr als hundert Arbeit­
nehmern erhöht sich für je weitere hundert 
Arbeitnehmer, in Betrieben mit mehr als tau­
send Arbeitnehmern für je weitere vierhundert 

Arbeitnehmer die Zahl der Mitglieder des Be­
triebsrates um ein Mitglied. Bruchteile von hun­
dert bzw. vierhundert werden für voll gerechnet. 

(2) Die Zapl der Mitglieder eines Betriebsrates 
bestimmt sich nach der Zahl der am Tage der 
Betriebsversammlung zur Wahl des Wahlvor­
standes im Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer; 
bei Berechnung dieser Zahl sind Heimarbeiter 
nur dann mitzuzählen, wenn sie im Sinne des 
§ 27 Heimarbeitsgesetz 1960, BGBl. Nr. 105/ 
1961, regelmäßig beschäftigt werden. Eine spä­
tere .Anderung der Zahl der Arbeitnehmer ist 
auf die Zahl der Mitglieder des Betriebsrates 
ohne Einfluß. 

Wahlgrundsätze 

§ 51. (1) Die Mitglieder des Betriebsrates wer­
den auf Grund des gleichen, unmittelbaren und 
geheimen Wahlrechtes gewählt. Die Wahl hat 
durch persönliche Stimmabgabe oder in den Fäl­
len des § 56 Abs. 3 durch briefliche Stimmabgabe 
im Postwege zu erfolgen. 

(2) Die Wahlen sind nach den Grundsätzen 
des Verhältniswahlrechtes durchzuführen. Die Be­
rechnung der auf die zugelassenen Wahlvorschläge 
entfallenden Mitglieder des Betriebsrates hat nach 
dem Syst\!m von d'Hondt zu erfolgen. Die 
Wahlzahl ist in Dezimalzahlen zu errechnen. 
Haben nach dieser Berechnung mehrere Wahl­
vorschläge den gleichen Anspruch auf eine Mit­
gliedsstelle, so entscheidet das Los. 

(3) Wird nur ein Wahlvorschlag eingebracht, 
so sind die Betriebsratsmitglieder mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen zu wählen. 

Aktives Wahlrecht 

§ 52. (1) Wahlberechtigt sind alle Arbeitnehmer 
ohne Unterschied der Staatsbürgerschaft, die 
am Tage der Betriebsversammlung zur Wahl 
des Wahlvorstandes das 18. Lebensjahr voll­
endet haben, an diesem Tage und am Tage der 
Wahl im Rahmen des Betriebes beschäftigt 
und nicht gemäß §§ 23 und 24 der National­
rats-Wahlordnung 1971 vom Wahlrecht zum 
Nationalrat ausgeschlossen sind. Heimarbeiter 
sind nur dann wahlberechtigt, wenn sie im Sinne 
des § 27 Heimarbeitsgesetz 1960, BGBl. Nr. 105! 
1961, regelmäßig beschäftigt werden. 

(2) Werden getrennte Betriebsräte gewählt, ist 
für die Wahlberechtigung Gruppenzugehörigkeit 
(§ 41 Abs. 2 bis 4) erforderlich. 

Passives Wahlrecht 

§ 53. (1) Wählbar sind alle Arbeitnehmer, 
sofern sie am Tag der Ausschreibung der Wahl 
volljährig, seit mindestens· sechs Monaten im 
Rahmen des Betriebes oder des Unternehmens, 
dem der Betrieb angehört, beschäftigt sind und 
die Voraussetzungen für das Wahlrecht zum 
Nationalrat erfüllen. 

3 
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(2) Bei getrennten Wahlen sind auch Ange­
hörige der anderen Arbeitnehmergruppe wähl­
bar. 

(3) Nicht wählbar sind: 
1. Der Ehegatte des Betriebsinhabers und Per­

sonen, die mit dem Betriebsinhaber bis zum 
zweiten Grad verwandt oder verschwägert 
sind oder zu ihm im Verhältnis von Wahl­
oder Pflegekind, Wahl- oder Pflegeeltern 
sowie Mündel oder Vormund stehen; 

2. in Betrieben einer juristischen Person die 
Ehegatten von Mitgliedern des Organs, das 
zur gesetzlichen Vertretung der juristischen 
Person berufen ist, sowie Personen, die mit 
Mitgliedern eines solchen Vertretungsorgans 
im ersten Grad verwandt oder verschwägert 
sind; 

3. Heimarbeiter. 

(4) Sind mindestens vier Betriebsratsmitglieder 
zu wählen, sind auch Vorstandsmitglieder und 
Angestellte einer zuständigen freiwilligen Berufs­
vereinigung der Arbeitnehmer wählbar. Min­
destens drei Viertel der Betriebsratsmitglieder 
müssen Arbeitnehmer des Betriebes sein. Ein 

willigen" Berufsvereinigung oder gesetzlichen 
Interessenvertretung der Arbeitnehmer berufen 
werden. Mindestens zwei Mitglieder des Wahl­
vorstandes müssen Arbeitnehmer des Betriebes 
sem. 

(4) Die Wahl des Wahlvorstandes erfolgt durch 
Handerheben der wahlberechtigten Arbeitnehmer 
in der Betriebs(Gruppen)versammlung. Die Be­
triebs(Gruppen)versammlung kann auch beschlie­
ßen, die Wahl des Wahlvorstandes mittels Stimm­
zettels vorzunehmen. Als gewählt gelten die Kan­
didaten jenes Vorschlages, der die meisten Stim­
men auf sich vereint. Bei Stimmengleichheit ent­
scheidet das Los. Wird nur ein Vorschlag 
erstattet, so gelten ohne eine Abstimmung die 
Kandidaten dieses Vorschlages als gewählt. 

(5) In neuerrichteten Betrieben ha:t zur Vor­
bereitung und Durchführung der erstmaligen 
Wahl eines Betriebsrates die Betriebs(Gruppen)­
versammlung die Bestellung des Wahlvorstandes 
binnen vier Wochen nach dem Tage der Auf­
nahme des Betriebes vorzunehmen. 

Vorbereitung der Wahl 

Vorstandsmitglied oder Angestellter einer zu- § 55. (1) Der Wahlvorstand hat nach seiner 
ständigen freiwilligen Berufsvereinigung der Bestellung die Wahl unverzüglich vorzubereiten 
Arbeitnehmer kan~ gleichzeitig nur einem Be- und innerhalb von vier Wochen durchzuführen. 
triebsrat angehören. 

(5) In neuerrichteten Betrieben und in Saison­
betrieben sind auch Arbeitnehmer wählbar, die 
noch nicht sechs Monate im Betrieb oder Unter­
nehmen beschäftigt sind. 

(6) Als Saisonbetriebe gelten Betriebe, die ihrer 
Art nach nur zu bestimmten Jahreszeiten 
arbeiten oder die regelmäßig zu gewissen Zeiten 
des Jahres erheblich verstärkt arbeiten. 

Berufung des Wahlvorstandes 

§ 54. (1) Zur Vorbereitung und Durchführung 
der Wahl des Betriebsrates hat die Betriebs­
(Gruppen)versammlung einen Wahlvorstand 
(Ersatzmitglieder) Zu bestellen. In Betrieben, in 
denen ein Betriebsrat besteht, ist der Wahlvor­
stand so rechtzeitig zu bestellen, daß der neu­
gewählte Betriebsrat bei Unterbleiben einer 
Wahlanfechtung spätestens unmittelbar nach Ab­
lauf der Tätigkeitsdauer des abtretenden Betriebs­
rates seine Konstituierung vornehmen kann. 

(2) Wird die Nichtigkeit einer Wahl fest­
gestellt oder die Tätigkeitsdauer des Betriebs­
rates vorzeitig be endet, ist unverzüglich ein 
Wahlvorstand zu bestellen. 

(3) Der Wahlvorstand besteht aus drei Mit­
gliedern. In den Wahlvorstand können als Mit­
glieder wahlberechtigte Arbeitnehmer, in Betrie­
ben, in denen dauernd mindestens 20 A~beit­
nehmer beschäftigt sind, auch Vorstandsmit­
glieder oder Angestellte einer zuständigen frei-

(2) Der Wahlvorstand hat die Wählerliste zu 
verfassen und sie zur Einsicht der Wahlberech­
tigten im Betrieb aufzulegen. Er hat ferner die 
Wahl in Form einer Wahlkundmachung auszu­
schreiben, über die gegen die Wählerliste vorge­
brachten Einwendungen und darüber zu ent­
scheiden, welche Wahlberechtigten zur brieflichen 
Stimmabgabe berechtigt sind. Er hat die Wahl­
vorschläge entgegenzunehmen und über ihre Zu­
lassung zu entscheiden. 

(3) Der Betriebsinhaber hat dem Wahlvorstand 
die zur Durchführung der Wahl erforderlichen 
Verzeichnisse der Arbeitnehmer rechtzeitig zur 
Verfügung zu stellen. 

(4) Die Wahlvorschläge sind schriftlich einzu­
bringen und von mindestens doppelt so vielen 
wahlberechtigten Arbeitnehmern zu unter­
fertigen, als Betriebsratsmitglieder zu wählen 
sind .. Unterschriften von Wahlwerbern werden 
auf die erforderliche Anzahl von Unterschriften 
des Wahlvorschlages nur bis zur Höhe der Zahl 
der zu' wählenden Betriebsratsmitglieder ange­
rechnet. Der Wahlvorstand hat die zugelassenen 
Wahlvorschläge zur Einsicht im Betrieb aufzu­
legen. 

(5) Kommt der Wahlvorstand den im Abs. 1 
genannten Verpflichtungen nicht oder nur unzu­
reichend. nach, so kann er von der Betriebs­
(Gruppen)versammlung enthoben, werden. In 
diesem Fall ist von dieser Versammlung gleich­
zeitig ein neuer Wahlvorstand zu bestellen. 
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Durchführung der Wahl Grundsätze des Wahlrechtes verletzt wurden und 
hiedurch das Wahlergebnis beeinfl~ßt werden 

§ 56. (1) Der Wahlvorstand hat die Wahl- konnte. 
handlung zu leiten und das Wahlergebnis fest­
zustellen. 

(2) Jeder Wahlberechtigte hat eine Stimme. 
Die Wahl hat mittels Stimmzettels zu erfolgen. 
Das Wahlrecht ist unbeschadet der Bestimmun­
gen des Abs. 3 persönlich auszuüben. 

(3) Wahlberechtigte, die wegen Urlaubs, 
Karenzurlaubs, Leistung des Präsenzdienstes oder 
Krankheit am Wahltag an der Leistung der 
Dienste oder infolge Ausübung ihres Berufes 
oder aus anderen wichtigen, ihre Person betref­
fenden Gründen an der persönlichen Stimm­
abgabe verhindert sind, haben· das Recht auf 
briefliche Stimmabgabe; diese hat im Postweg 
zu erfolgen. 

Mitteilung des Wahlergebnisses 

§ 57. Das Ergebnis der Wahl ist im Betrieb 
kundzumachen und dem Betriebsinhaber, dem 
nach dem Standort des Betriebes zuständigen 
Einigungsamt, den zuständigen freiwilligen Be­
rufsvereinigungen und der zuständigen gesetz­
lichen Interessen~ertretung der Arbeitnehmer 
mitzuteilen. 

Vereinfachtes Wahlverfahren 

§ 58. Unbeschadet der Bestimmungen des § 51 
Abs. 1 gilt in Betrieben (Arbeitnehmergruppen), 
in denen bis zu zwei Betriebsratsmitglieder zu 
wählen sind, folgendes: 

1. Die Betriebsratsmitglieder und die Ersatz­
mitglieder werden mit Mehrheit der abge­
gebenen Stimmen gewählt; 

2. der Wahlvorstand besteht aus einem wahl­
berechtigten Arbeitnehmer; 

3. es bedarf keiner Einreihung von Wahlvor­
schlägen im Sinne des § 55 Abs. 4. Wurden 
solche Wahlvorschläge nicht eingebracht, so 
ist für jedes Betriebsratsmitglied und für 
jedes Ersatzmitglied ein gesonderter Wahl­
gang durchzuführen; 

4. erreicht keiner der Wahlvorschläge (Wahl­
werber) die Mehrheit, so ist ein zweiter 
Wahlgang durchzuführen. Im zweiten Wahl­
gang können gültige Stimmen nur für die 
beiden Wahlvorschläge (Wahlwerber) abge­
geben werden, die im ersten Wahlgang die 
meisten Stimmen erhalten haben. Bei Stim­
mengleichheitentscheidet das Los. 

Anfechtung 

§ 59. (1) Die einzelnen Wahlberechtigten und 
jede wahlwerbende Gruppe sind berechtigt, 
binnen Monatsfrist vom Tage der M~tteilung 
des Wahlergebnisses an gerechnet, die Wahl beim 
Einigungsamt anzufechten, wenn wesentliche Be­
stimmungen des Wahlverfahrens oder leitende 

(2) Die in Abs. 1 genannten Anfechtungs­
berechtigten sowie der Betriebsinhaber sind be­
rechtigt, binnen Monatsfrist vom Tage der Mit­
teilung des Wahlergebnisses an gerechnet, die 
Wahl beim Einigungsamt anzufechten, wenn die 
Wahl ihrer Art oder ihrem Umfang nach oder 
mangels Vorliegens eines Betriebes nicht durch­
zuführen gewesen wäre. 

Nichtigkeit 

§ 60. Die Nichtigkeit der Wahl kann bei Vor­
liegen eines rechtlichen Interesses jederzeit auch 
durch Antrag auf Feststellung beim Einigungs­
amt geltend gemacht werden. Die Entscheidung 
des Einigungsamtes über die Nichtigkeit der Wahl 
hat bindende Wirkung. - . 

Tätigkeitsdauer des Betriebsrates 

§ 61. (1) Die Tätigkeitsdauer des Betriebsrates 
beträgt drei Jahre. Sie beginnt mit dem Tage der 
Konstituierung oder mit Ablauf der Tätigkeits­
dauer des früheren Betriebsrates, wenn die Kon­
stituierung vor diesem Zeitpunkt erfolgte. 

(2) Erklärt das Einigungsamt die Wahl eines 
Betriebsrates auf -Grund einer Anfechtung nach 
§ 59 Abs. 1 oder 2 für ungültig, so führt der 
frühere Betriebsrat die laufenden Geschäfte bis 
zur Konstituierung des neu gewählten Betriebs­
rates, höchstens jedoch bis zum Ablauf von drei 
Monaten ab dem Tag der Ungültigkeitserklärung 
gerechnet, weiter. Dies gilt nicht, wenn die Tätig­
keitsdauer des früheren Betriebsrates gemäß § 62 
vorzeitig geendet hat. 

(3) Die nach Beginn der Tätigkeitsdauer 
(Abs. 1) gesetzten Rechtshandlungen eines Be­
triebsrates werden in ihrer Gültigkeit durch die 
zufolge einer Wahlanfechtung nachträglich 
erfolgte Aufhebung der Betriebsratswahl nicht 
berührt. 

Vorzeitige Beendigung der Tätigkeitsdauer 

§ 62. Vor Ablauf des im § 61 Abs. 1 bezeich­
neten Zeitraumes endet die Tätigkeitsdauer des 
Betriebsrates, wenn 

L der Betrieb dauernd eingestellt wird; 
2. der Betriebsrat dauernd funktionsunfähig 

wird, insbesondere wenn die Zahl der Mit­
glieder unter die Hälfte der im § 50 Abs. 1 
festgesetzten Mitgliederzahl sinkt; 

3. die Betriebs(Gruppen)versammlung die Ent­
hebung des Betriebsrates beschließt; 

4. der Betriebsrat seinen Rücktritt beschließt; 
5. das Einigungsamt die Wahl für ungültig 

erklärt; 
6. das Einigungsamt die Gleichstellung der 

Arbeitsstätte gemäß § 35 Abs. 2 für beendet 
erklärt. 
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Fortsetzung der Tätigkeitsdauer 

§ 63. Nach Wiederaufnahme eines' einge­
schränkten oder stillgelegten Betriebes kann die 
Betriebs(Gruppen)versammlung an Stelle von 
Neuwahlen die Fortsetzung der Tätigkeit des 
früheren Betriebsrates bis zur Beendigung seiner 
ursprünglichen Tätigkeitsdauer beschließen, 
sofern 

1. die Zahl der im Betrieb verbliebenen und der 
wiedereingestellten ehemaligen Betriebsrats­
mitglieder (Ersatzmitglieder) mindestens die 
Hälfte der Zahl der ursprünglichen Betriebs­
ratsmandate erreicht und 

2. am Tage der Beschlußfassung über die Fort­
setzung der Tätigkeitsdauer des Betriebs­
rates mindestens halb so viele betriebs­
(gruppen)zugehörige Arbeitnehmer beschäf­
tigt sind, als am Tage der Wahlausschreibung 
für die Wahl des Betriebsrates, dessen Tätig­
keitsdauer verlängert werden soll, beschäftigt 
waren. 

Beginn und Erlöschen der Mitgliedschaft 

§ 64. (1) Die Mitgliedschaft zum Betriebsrat 
beginnt mit Annahme der Wahl und erlischt, 
wenn 

1. die Tätigkeitsdauer des Betriebsrates endet; 
2. das Mitglied zurücktritt; 
3. das Mitglied aus dem Betrieb ausscheidet; 
4. die Arbeitnehmergruppe, die das Mitglied 

in den Betriebsrat gewählt hat, dieses wegen 
Verlustes der Zugehörigkeit zu dieser 
Gruppe binnen vier Wochen enthebt. 

(2) Die Mitgliedschaft zum Betriebsrat erlischt 
für Mitglieder, die gemäß § 53 Abs. 4 gewählt 
wurden, auch mit Beendigung einer Funktion 
oder Anstellung bei der zuständigen freiwilligen 
Berufsvereinigung der Arbeitnehmer. 

(3) Die Mitgliedschaft aller Mitglieder des 
Betriebsrates erlischt, wenn die Konscituierung 
des Betriebsrates nicht innerhalb von sechs 
Wochen nach Ablauf der im § 66 Abs. 1 gesetzten 
Frist erfolgt. 

(4) Die Mitgliedschaft zum Betriebsrat ist vom 
Einigungsamt über Antrag abzuerkennen, wenn 
das Betriebsratsmitglied die Wählbarkeit nicht 
oder nicht mehr besitzt. Zur Antragstellung sind 
Jer Betriebsrat, jedes Betriebsratsmitglied und 
der Betriebsinhaber berechtigt. 

Ersatzmitglieder 

§ 65. (1) Im Falle des Erlöschens der Mit­
gliedschaft oder der Verhinderung eines Betriebs­
ratsmitgliedes tritt ein Ersatzmitglied an dessen 
Stelle. Dies gilt nicht bei Erlöschen der Mit­
gliedschaft aller Betriebsratsmitglieder gemäß § 64 
Abs.3. 

(2) Ersatzmitglieder sind die auf einem Wahl­
vorschlag den gewählten Mitgliedern des Be­
triebsrates folgenden Wahlwerber. Die Reihen­
folge des Nachrückens der Ersatzmitglieder wird 
durch die Reihung auf dem Wahlvorschlag be­
stimmt. Verzichtet ein Ersatzmitglied auf das 
Nachrücken, so verbleibt es weiterhin als Ersatz­
mitglied auf dem Wahlvorschlag in der ursprüng­
lichen Reihung. 

(3) Wurde der Betriebsrat ohne Erstellung von 
Wahlvorschlägen mit einfacher Mehrheit der ab­
gegebenen Stimmen gewählt (§ 58 Z. 3), so tritt 
das Ersatzmitglied mit der höchsten Stimmenzahl 
an die Stelle des ausgeschiedenen oder verhinder­
ten Mitgliedes. Bei gleicher Stimmenzahl ent­
scheidet das Los. 

Konstituierung des Betriebsrates 
§ 66. (1) Das an Lebensjahren älteste Mitglied 

des Betriebsrates hat die gewählten Mitglieder 
zur Wahl der Organe des Betriebsrates einzu­
berufen (konstituierende Sitzung). Die Ein­
berufung hat spätestens innerhalb von sechs 
Wochen nach Durchführung der Betriebsrats­
wahl zu erfolgen. 

(2) In der konstituierenden Sitzung hat der 
Einberufer bis zur erfolgten Wahl des Obmannes 
den Vorsitz zu führen. ' 

(3) Die Betriebsratsmitglieder haben aus ihrer 
Mitte mit Mehrheit der abgegebenen Stimmen 
den Obmann, einen oder mehrere Stellvertreter 
und, falls erforderlich, weitere Funktionäre zu 
wählen. Besteht ein Betriebsratsfonds, ist ein 
Kassaverwalter zu wählen. Die Wahl der Be­
triebsratsfunkcionäre erfolgt für die Tätigkeits­
dauer des Betriebsrates. 

(4) Vor Ablauf der Tätigkeitsdauer des Be­
triebsrates ist eine Neuwahl eines Funktionärs 
vorzunehmen: wenn 

1. die Mehrheit der Betriebsratsmitglieder die 
Enthebung eines Funktionärs beschließt; 

2. ein Funktionär seine Funktion zurücklegt; 
3. die Mitgliedschaft eines Funktionärs zum 

Betriebsrat erlischt. 

(5) Besteht der Betriebsrat aus Vertretern 
beider Arbeitnehmergruppen, so dürfen der Ob­
mann und sein Stellvertreter nicht der gleichen 
Gruppe angehören. 

(6) Bei Stimmengleichheit gilt jenes für die 
Obmannstelle vorgeschlagene Betriebsratsmit­
glied als gewählt, das auf jenem Wahlvorschlag 
kandidiert hat, der bei der Betriebsratswahl die 
meisten Stimmen auf sich vereinigt hat. Liegt 
auch hier Stimmengleichheit vor, so entscheidet 
das Los. In diesem Fall ist der Obmannstellver­
treter jener wahlwerbenden Gruppe zu entneh­
men, die auf Grund des Losentscheides nicht den 
Obmann stellt. Im Falle der Stimmengleichheit 
bei der Wahl der übrigen Funktionäre findet 
§ 68 Abs. ? sinngemäß Anwendung. 
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(7) Besteht ein Betriebsrat aus zwei Mitglie­
dern, so wird mangels Einigung dasjenige Ob­
mann, das bei der Wahl die meisten Stimmen auf 
sich vereinigt hat. Bei Stimmengleichheit ent­
scheidet das Los. Wurden die Betriebsratsmit­
glieder auf einem Wahlvorschlag gewählt, so 
wird mangels Einigung das an erster Stelle ge­
reihte Mitglied Obmann. 

(8) Der Obmann hat unmittelbar nach Beendi­
gung der konstituierenden Sitzung das Ergebnis· 
der Wahl der Betriebsratsfunktionäre sowie die 
Reihenfolge der Ersatzmitglieder dem Betriebs­
inhaber, der zuständigen freiwilligen Berufsver­
einigung und der zuständigen gesetzlidlen Inter­
essenvertretung der Arbeitnehmer sowie dem 
zuständigen Einigungsamt anzuzeigen und im 
Betrieb durch Anschlag kundzumachen. 

Sitzungen des Betriesbrates 

§ 67. (1) Die Sitzungen des Betriebsrates sind 
vom Obmann, bei dessen Verhinderung vom 
Stellvertreter mindestens einmal im Monat ein­
zuberufen und zu leiten. Die Mitglieder des Be­
triebsrates sind rechtzeitig unter Bekanntgabe 
der Tagesordnung zu laden. 

(2) Der Obmann hat den Betriebsrat binnen 
zwei Wochen einzuberufen, wenn es ein Drittel 
der Betriebsratsmitglieder, mindestens jedoch 
zwei Mitglieder verlangen. 

(3) Kommt der Obmann seinen Verpflichtun­
gen gemäß Abs. 1 oder 2 nicht nadl, hat das 
Einigungsamt auf Antrag der gemäß Abs. 2 
Berechtigten die Sitzung einzuberufen. 

(4) Die Sitzungen des Betriebsrates sind nicht 
öffentlich. Der Betriebsrat kann bei Erledigung 
bestimmter Aufgaben auch Personen, die nicht 
dem Betriebsrat angehören, beratend zuziehen. 

Beschlußfassung 

§ 68. (1) Der Betriebsrat ist beschlußfähig, 
wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder 
anwesend ist. 

(2) Die Beschlüsse werden, soweit in diesem 
Bundesgesetz oder in der Geschäftsordnung (§ 70) 
keine strengeren Erfordernisse festgesetzt sind, 
mit Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefaßt. 
Bei Stimmengleichheit ist die Meinung ange­
nommen, für die der Obmann gestimmt hat. 
Beschlüsse über die Zustimmung des Betriebs­
rates zur Kündigung oder Entlassung eines 
Arbeitnehmers bedürfen der Mehrheit von zwei 
Drittel der· abgegebenen Stimmen. Besteht ein 
Betriebsrat nur aus zwei Mitgliedern, kommt ein 
Beschluß nur bei übereinstimmung beider Mit­
glieder zustande. 

(3) Der Beschluß über den Rücktritt des Be­
triebsrates bedarf der Mehrheit der Stimmen aller 
Betriebsratsmitglieder. 

Übertragung von Aufgaben 

§ 69. (1) Der Betriebsrat kann im Einzelfalle 
die Durchführung einzelner seiner Befugnisse 
einem oder mehreren seiner Mitglieder über­
tragen. 

(2) Der Betriebsrat kann im Einzelfalle die 
Vorbereitung und Durchführung seiner Beschlüsse 
einem Ausschuß übertragen. 

(3) Der Betriebsrat kann in der Geschäfts­
ordnung einem Ausschuß in bestimmten Ange­
legenheiten die Vorbereitung und Durchführung 
seiner Beschlüsse übertragen. 

(4) In Betrieben (Arbeitnehmergruppen) mit 
mehr als tausend Arbeitnehmern kann der Be­
triebsrat in der Geschäftsordnung geschäfts­
führende Ausschüsse zur selbständigen Beschluß­
fassung in bestimmten Angelegenheiten errichten. 
In solchen Ausschüssen muß jede wahlwerbende 
Gruppe, die ein Mitglied des Betriebsrates stellt, 
vertreten sein. Die Beschlüsse in diesen Aus­
schüssen haben einhellig zu erfolgen. Kommt ein 
Beschluß nicht zustande, entscheidet der Betriebs­
rat. Das Recht auf Absdlluß von Betriebsverein­
barungen und die Wahrnehmung der wirtschaft­
lichen Mitwirkungsrechte gemäß §§ 108 bis 112 
kann den gesdläftsführenden Ausschüssen nicht 
übertragen werden. 

(5) Für die Sitzungen der Ausschüsse gemäß 
Abs. 2 bis 4 ist § 67 Abs. 4 sinngemäß anzu­
wenden. Die Mitglieder des Betriebsrates haben 
das Recht, an allen Ausschußsitzungen als 
Beobachter teilzunehmen. 

Autonome Geschäftsordnung 

§ 70. Der Betriebsrat kann mit Mehrheit von 
zwei Drittel seiner Mitglieder eine Geschäfts­
ordnung beschließen. Die Gesdläftsordnung kann 
insbesondere regeln: 

1. Die Errichtung, Zusammensetzung und Ge­
schäftsführung von Ausschüssen im Sinne des 
§ 69 Abs. 3 und 4; 

2. die Bezeichnung der Angelegenheiten, in 
denen geschäftsführenden Ausschüssen das 
Recht auf selbständige Beschlußfassung zu­
kommt; 

3. die Festlegung von Art und Umfang der 
Vertretungsmacht der Vorsitzenden von 
geschäftsführenden Aussdlüssen; 

4. die Zahl der Stellvertreter des Betriebs­
ratsobmannes und die Reihenfolge der Stell­
vertretung. 

Vertretung nach außen 

§ 71. Vertreter des Betriebsrates gegenüber dem 
Betriebsinhaber und nach außen ist der Obmann, 
bei dessen Verhinderung der Stellvertreter. Der 
Betriebsrat kann in Einzelfällen auch andere 
seiner Mitglieder und in Angelegenheiten, zu 
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deren Behandlung ein geschäftsführender Aus­
schuß (§ 69 Abs. 4) errichtet wurde, den Vor­
sitzend eIl: dieses Ausschusses mit der Vertretung 
nach außen beauftragen. Die Reihenfolge der 
Stellvertretungen und eine besondere' Regelung 
der Vertretungsbefugnisse sind dem Betriebs­
inhaber umgehend mitzuteilen und erlangen erst 
mit der Verständigung Rechtswirksamkeit. 

Beistellung von Sacherfordernissen 

§ 72. Dem Betriebsrat und dem Wahlvorstand 
sind zur ordnungsgemäßen Erfüllung ihrer Auf­
gaben Räumlichkeiten, Kanzlei- und Geschäfts­
erfordernisse sowie sonstige Sacherfordernisse in 
einem der Größe des Betriebes und den Bedürf­
nissen des Betriebsrates (Wahlvorstandes) ange­
messenen Ausmaß vom Betriebsinhaber unent­
geltlich zur Verfügung zu stellen. Desgleichen 
hat der Betriebsinhaber unentgeltlich für die In­
standhaltung der bereitgestellten Räume und 
Gegenstände zu sorgen. 

Abschnitt 3 

Betriebsratsfonds 

Betriebsratsumlage 

§ 73. (1) Zur Deckung der Kosten der Ge­
schäftsführung des Betriebsrates und zur Errich­
tung und Erhaltung von Wohlfahrtseinrichtun­
gen sowie zur Durchführung von Wohlfahrtsmaß­
nahmen zugunsten der Arbeitnehmerschaft kann 

, von den Arbeitnehmern eine Betriebsratsumlage 
eingehoben werden. Sie darf höchstens ein halbes 
Prozent des Bruttoarbeitsentgelts betragen. 

(2) Die Einhebung und Höhe der Betriebs­
ratsumlage beschließt auf Antrag des Betriebsrates 
die Betriebs(Gruppen)versammlung; zur Be­
schlußfassung ist die Anwesenheit von minde­
stens der Hälfte der stimmberechtigten Arbeit­
nehmer erforderlich. 

(3) Die Umlagen sind vom Arbeitgeber vom 
Arbeitsentgelt einzubehalten und bei jeder Lohn­
(Gehalts)auszahlung an den Betriebsratsfonds ab­
zuführen. 

Betriebsratsfonds 

§ 74., (1) Die Eingänge aus der Betriebsratsum­
lage sowie sonstige für die im § 73 Abs. 1 be­
zeichneten Zwecke bestimmten Vermögenschaften 
bilden den mit Rechtspersönlichkeit ausgestatte­
ten Betriebsratsfonds. 

(2) Die Verwaltung des Betriebsratsfonds ob­
liegt dem Betriebsrat, Vertreter des Betriebs­
ratsfonds ist der Obmann des Betriebsrates, bei 
seiner Verhinderung dessen Stellvertreter. 

(3) Die Mittel des Betriebsratsfonds dürfen 
nur zu den in § 73 Abs. 1 bezeichneten Zwecken 
verwendet werden. 

(4) Wird ein Betriebsratsfonds errichtet, hat 
die Betriebs(Gruppen)versammlung eine Rege­
lung über die Verwaltung und Vertretung des 
Betriebsratsfonds bei zeitweiligem Fehlen eines 
ordentlichen Verwaltungs- bzw. Vertretungsor­
gans zu beschließen. Ein solcher Beschluß hat die 
notwendige Verwaltungstätigkeit zu umschreiben, 
die Höchstdauer der vertretungsweisen Verwal­
tung und das vorgesehene Vertretungs~ und Ver­
waltüngsorgan zu bestimmen. 

(5) Hat die Betriebsversammlung einen Be­
schluß im Sinne des Abs. 4' nicht gefaßt, obliegt 
die Vertretung und Verwaltung des Betriebsrats­
fonds für: die Dauer des Fehlens eines ordent­
lichen Vertretungs(Verwaltungs)organs, höch­
stens aber für einen Zeitraum von sechs Mona­
ten, dem ältesten Rechnungsprüfer, wenn keine 
Rechnungsprüfer bestellt sind, der zuständigen 
gesetzlichen Interessenvertretung der Arbeitneh­
mer. Nach Ablauf von sechs Monaten ist der 
Betriebsratsfonds aufzulösen. 

(6) Die Revision der Rechtmäßigkeit der Ge­
barung und der Verwendung der Mittel des 
Betriebsratsfonds obliegt der zuständigen gesetz­
lichen Interessenvertretung der Arbeitnehmer. 

(7) Der Betriebsratsfonds ist aufzulösen, wenn 
der Betrieb dauernd eingestellt wird. Die nähere 
Regelung ist c;:lurch Beschluß der Betriebs(Grup­
pen)versammlung bei Errichtung des Betriehs­
ratsfonds zu treffen. Spätere Beschlüsse sind gül­
tig, wenn sie mindestens ein Jahr vor der dauern­
den Betriebseinstellung gefaßt wurden. 

(8) Wird wegen Wegfalls der Voraussetzungen 
für das Bestehen getrennter Betriebsräte ein ge­
meinsam~r Betriebsrat gewählt, so verschmelzen 
die bestehenden Betriebsratsfonds zu einem ein­
heitlichen Fonds. Werden infolge Wegfalls der 
Voraussetzu,ngen für das Bestehen eines gemein­
samen Betriebsrates getrennte Betriebsräte ge­
wählt, so zerfällt der Betriebsratsfonds in ge­
trennte Fonds für jede Arbeitnehmergruppe. Das 
Vermögen ist nach dem Verhältnis der Zahlen 
der gruppenangehörigen Arbeitnehmer auf die 
getrennten Betriebsratsfonds aufzuteilen. 

(9) Wird auf Grund von Beschlüssen der Arbeit­
nehmergruppen ein gemeinsamer Betriebsrat (§ 40 
Abs. 3) errichtet, ist die Verwendung der be­
stehenden Betriebsratsfonds durch Beschluß der 
jeweils zUständigen Betriebs(Gruppen)versamm­
lung zu regeln. 

(10) Die zuständige gesetzliche Interessenver­
tretungder Arbeitnehmer ist vom Beschluß ge­
mäß Abs. 7 und von den Maßnahmen im Sinne 
des Abs. 8 zu verständigen. Sie hat die Durch­
führung der Auflösung, der Zusammenlegung 
und Trennung von Betriebsratsfonds durch einen 
Vertreter zu überwachen. 
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(11) Die Durchführung der Auflösung und der 
Vermögensübertragung bei Zusammenlegung und 
Trennung obliegt der zuständigen gesetzlichen 
Int~ressenvertretung der Arbeitnehmer, wenn 

1. ein Beschluß der zuständigen Betriebs(Grup­
pen)versammlung fehlt; 

2. der Beschluß nicht den in § 73 Abs. 1 ge­
forderten Verwendungszweck. vorsieht oder 

3. der Beschluß undurchführbar geworden ist. 

(12) Ein nach Durchführung der Auflösung 
verbleibender Vermögensüberschuß geht auf die 
zuständige gesetzliche Interessenvertretung der 
Arbeitnehmer über und ist von dieser für .Wohl­
fahrtseinrichtungen der Arbeitnehmer zu ver­
wenden. 

Rechnungsprüfer 

§ 75. (1) Zur überprüfung der Verwaltung 
und Gebarung des Betriebsratsfonds hat die Be­
triebs(Gruppen)versammlung anläßlich der Be­
schlußfassung über die Einhebung einer Betriebs­
ratsumlage aus ihrer Mitte in geheimer Wahl 
mit Mehrheit der abgegebenen Stimmen einen, 
in Betrieben (Arbeitnehmergruppen) mit mehr 
als zwanzig Arbeitnehmern zwei Rechnungsprü­
fer (Stellvertreter) zu wählen. Diese dürfen dem 
Betriebsrat nicht angehören. § 58 Z. 4 ist sinn­
gem=iß anzuwenden. 

(2) Die Tätigkeit der Rechnungsprüfer (Stell­
vertreter) dauert drei Jahre. Wiederwahl ist zu­
lässig. 

Abschnitt 4 

Betriebsausschuß 

Voraussetzung und Errichtung 

§ 76. (1) In Betrieben, in denen getrennte Be­
triebsräte für die Gruppen der Arbeiter und der 
Angestellten bestehen, bildet die Gesamtheit der 
Mitglieder beider Betriebsräte zur Wahrnehmung 
gemeinsamer Angelegenheiten den Betriebsaus­
schuß. 

(2) Die Sitzung zur Wahl des Obmannes des 
Betriebsausschusses und de$sen Stellvertreters ist 
von den Obmännern der Betriebsräte gemein­
sam einzuberufen. Kommt es innerhalb von zwei 
Wochen zu keiner Einigung, kann ein Obmann 
allein die Einberufung vornehmen. Für die Wahl 
ist die Anwesenhe~t von mindestens der Hälfte 
der Mitglieder jedes Betriebsrates erforderlich. 

(3) Bis zur Wahl des Obmannes des Betriebs­
ausschusses führt jene-r Betriebsratsobmann den 
Vorsitz, der die größere Arbeitnehmergruppe 
repräsentiert. Der Obmann des Betriebsausschus­
ses und dessen Stellvertreter werden aus der 
Mitte der Mitglieder beider Betriebsräte mit 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen gewählt. Der 

Stellvertreter ist aus der Mitte der Mitglieder 
jenes Betriebsrates zu wählen, dem der Obmann 
als Mitglied nicht angehört. § 58 Z. 4 ist sinnge­
mäß anzuwenden. 

(4) In Betrieben, in denen für jede Gruppe 
nur je ein Betriebsratsmitglied zu wählen ist, 
gilt mangels Einigung jener als Obmann des Be­
triebsausschusses, der die größere Arbeitnehmer­
gruppe repräsentiert. Bei gleicher Gruppenstärke 
entscheidet das Los. 

(5) Der Obmann des Betriebsausschusses und 
dessen Stellvertreter sind neu zu wählen, sobald 
einer der beiden Betriebsräte sich nach Neuwahl 
konstituiert hat. 

Geschäftsführung 

§ 77. (1) Auf die Geschäftsführung des Betriebs­
ausschusses sind, soweit im folgenden nichts ande­
res bestimmt wird, die §§ 67 Abs. 1, 3 und 4, 
68, 69 Abs. 1, 2 und 3, 70 Z. 1 und 4, 71 und 
72 sinngemäß anzuwenden. 

(2) Der Obmann hat den Betriebsausschuß bin­
nen zwei Wochen einzuberufen, wenn mehr als 
ein Drittel der Betriebsratsmitglieder des Betrie­
bes oder ein Betriebsrat dies verlangt. 

(3) Werden bei einer Abstimmung sämtliche 
anwesenden Betriebsratsmitglieder einer Gruppe 
überstimmt, bedarf es in einer zweiten Abstim­
mung der Mehrheit von zwei Drittel der abge­
gebenen Stimmen. Ist für jede Gruppe nur ein 
Betriebsratsmitglied zu wählen, bedarf es für das 
Zustandekommen eines Beschlusses der überein­
stimmung beider Betriebsratsmitglieder. 

Abschnitt 5 

B e tri e b s rät e ver sam m lu n g 

Zusammensetzung und Geschäftsführung 

§ 78. (1) Die Gesamtheit der Mitglieder der 
im Unternehmen bestellten Betriebsräte bildet 
die Betriebsräteversammlung. Die Betriebsräte­
versammlung ist mindestens einmal in jedem 
Kalenderjahr vom Zentralbetriebsrat einzuberu­
fen. Den Vorsitz führt der Obmann des Zentral­
betriebsrates, bei dessen Verhinderung ,sein Stell­
vertreter. 

(2) Zur Beschlußfassung über die Fortsetzung 
der Tätigkeitsdauer (§ 82 Abs. 4) und über die 
Enthebung des Zentralbetriebsrates (Abs. 4) kann 
die Betriebsräteversammlung von jedem Betriebs­
rat einberufen werden. In diesem Falle führt der 
Obmann des einberufenden Betriebsrates den 
Vorsitz. 

(3)' Zur Beschlußfassung ist die Anwesenheit 
von mindestens der Hälfte aller Betriebsratsmit­
glieder des Unternehmens erforderlich. Die Be­
schlüsse werden mit einfacher Mehrheit der ab­
gegebenen Stimmen gefaßt. 
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(4) Für eine Beschlußfalisung über die Ent­
hebung des Zentralbetriebsrates ist die Anwesen­
heit von drei Viertel aller Betriebsratsmitglieder 
des Unternehmens und eine Mehrheit von zwei 
Drittel der abgegebenen Stimmen erforderlich. 
Jedem Betriebsratsmitglied kommen so viele 
Stimmen zu, als der Zahl der bei der letzten 
Betriebsratswahl wahlberechtigten Arbeitneh­
mer, geteilt durch die Anzahl der Gewählten, 
entspricht. Die Abstimmung über die Enthebung 
hat mittels Stimmzettels und geheim zu erfolgen. 

(5) Sind bei Beginn der Betriebsräteversamm­
lung weniger als die Hälfte der Betriebsratsmit­
glieder des Unternehmens anwesend, so ist eine 
halbe Stunde zuzuwarten; nach Ablauf dieser 
Zeit ist die Betriebsräteversammlung ohne Rück­
sicht auf die Zahl der anwesenden Betriebsrats­
mitglieder beschlußfähig. Diese Bestimmung gilt 
nicht im Falle der Enthebung des Zentralbetriebs­
rates. Im übrigen sind die Bestimmungen der 
§§ 47 Abs. 2 und 48 sinngemäß anzuwenden. 

Aufgaben 

§ 79. Der Betriebsräteversammlung obliegt: 
1. Behandlung von Berichten des Zentralbe­

triebsrates und der Rechnungsprüfer für den 
Zentralbetriebsratsf onds; 

2. Beschlußfassung über die Einhebung und 
Höhe der Zentralbetriebsra~sumlage; 

3. Wahl und Enthebung der Rechnungsprüfer 
für den Zentralbetriebsratsfonds; 

4. Beschlußfassung über die Enthebung des Zen­
tralbetriebsrates; 

5. Beschlußfassung über die Fortsetzung der 
Tätigkei~sdauer des Zentralbetriebsrates (§ 82 
Abs.4). 

Abschnitt 6 

Zentralbetriebsrat 

Zusammensetzung 

§ 80. Der Zentralbetriebsrat besteht in Unter­
nehmen bis zu tausend Arbeitnehmern aus vier 
Mitgliedern. Die Zahl der Mitglieder erhöht sich 
für je weitere fünfhundert Arbeitnehmer, in 
Unternehmen mit mehr als fünftausend Arbeit­
nehmern für je weitere tausend Arbeitnehmer 
um jeweils ein Mitglied. Bruchteile von fünf­
hundert und tausend werden für voll gerechnet. 
§ 50 Abs. 2 ist -sinngemäß anzuwenden. 

Berufung 

§ 81. (1) Die Mitglieder des Zentralbetriebs­
rates werden von der Gesamtheit der Mitglieder 
der im Unternehmen errichteten Betriebsräte aus 
ihrer Mitte nach den Grundsätzen des Verhält­
niswahlrechtes (§ 51 Abs. 2) geheim gewählt. 
Jedem wahlberechtigten Betriebsratsmitglied 

kommen so viele Stimmen zu, als der Zahl der 
bei der letzten Betriebsratswahl wahlberechtig­
ten Arbeitnehmer, geteilt durch die Anzahl der 
Gewählten, entspricht. 

(2) Die Wahl hat mittels Stimmzettels und 
zwar durch persönliche Stimmabgabe oder durch 
briefliche Stimmabgabe im Postwege zu erfolgen. 

(3) Bei Erstellung der Wahlvorschläge soll auf 
eine angemessene Vertretung der Gruppen der 
Arbeiter und Angestellten und der einzelnen 
Betriebe des Unternehmens im Zentralbetriebs­
rat Bedacht genommen werden. 

(4) Der Wahlvorstand besteht aus mindestens 
drei Betriebsratsmitgliedern. Jeder im Unterneh­
men bestehende Betriebsrat hat eines seiner Mit­
glieder in den Wahlvorstand zu entsenden. Die 
Zahl der Mitglieder des Wahlvorstandes kann mit 
Zustimmung aller im Unternehmen bestellten 
Betriebsräte bis auf drei herabgesetzt werden. Be­
stehen in den Betrieben des Unternehmens nur 
zwei Betriebsräte, so sind zwei Mitglieder des 
Wahlvorstandes vom Betriebsrat des nach der 
Zahl der Arbeitnehmer größeren Betriebes zu 
entsenden. Der Wahlvorstand hat nach seiner 
Bestellung die Wahl unverzüglich vorzubereiten 
und innerhalb von vier Wochen durchzuführen. 

(5) Auf die Berufung des Zentralbetriebsrates 
sind die Vorschriften der §§ 51 Abs. 3, 54 Abs. 2, 
56 Abs. 1, 57, 59 und 60 sinngemäß anzuwenden. 

Tätigkeitsdauer 

§ 82. (1) Die Tätigkeitsdauer des Zentralbe­
triebsrates beträgt drei Jahre. § 61 Abs. 1 zweiter 
Satz und Abs. 2 sind sinngemäß anzuwenden. 

(2) Vor Ablauf der im Abs. 1 bezeichneten 
Zeit endet die Tätigkeit des Zentralbetriebsrates, 
wenn 

1. das Unternehmen aufgelöst wird; 
2. dem Unternehmen nur mehr ein Betrieb 

angehört; 
3. die Zahl der Mitglieder unter drei sinkt; 
4. die Betriebsräteversammlung die Enthebung 

des Zentralbetriebsrates beschließt; 
5. der Zentralbetriebsrat den Rücktritt be­

schließt; 
6. das Einigungsamt die Wahl für ungültig er­

klärt. 

(3) Die Mitgliedschaft zum Zentralbetriebsrat 
erlischt, wenn 

1. die Tätigkeitsdauer de,s Zentralbetriebsrates 
endet; 

2. das Mitglied zurücktritt; 
3. die Mitgliedschaft zum Betriebsrat erlischt. 

(4) Hat in einem Unternehmen die Tätigkeit 
des Zentralbetriebsrates deshalb geendet, weil 
durch vorübergehende Stillegung von Betrieben 
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dem Unternehmen nur mehr ein Betrieb ange­
hört oder die Zahl der Mitglieder des Zentral­
betriebsrates unter drei gesunken ist und wird 
in der Folge in wenigstens einem dieser stillge­
legten Betriebe die Tätigkeit wiederaufgenom­
men, so können die Mitglieder der Betriebsräte 
des Unternehmens die Fortsetzung der Tätigkeit 
des Zentralbetriebsrates bis zur Beendigung sei­
ner ursprünglichen Tätigkeitsdauer beschließen, 
wenn 

1. in dem Betrieb, der seine Tätigkeit wieder­
aufgenommen ha>t, ein Beschluß zur Fort­
setzung der Tätigkeitsdauer des Betriebsrates 
(§ 63) gefaßt wurde und 

2. die Zahl der im Unternehmen verbliebenen 
und wiedereingestellten ehemaligen Mrtglie­
der (Ersatzmitglieder) des Zentralbetriebs­
rates mindestens die Hälfte der Zahl der 
ursprünglichen Zentralbetriebsratsmandate 
erreicht. 

(5) Für den Eintritt von Ersatzmitgliedern ist 
§ 65 sinngemäß anzuwenden. Enthält der Wahl­
vorschlag, dem das ausgeschiedene oder verhin­
derte Mitglied angehört, kein für ein Nachrücken 
in Frage kommendes Ersatzmitglied, so entsendet 
die wahlwerbende Gruppe ein anderes Betriebs­
raJtsmitglied in den Zentralbetriebsrat. 

Geschäftsführung 

§ 83. Auf die Geschäftsführung des Zentral­
'betriebsrates sind die Vorschriften der §§ 66 
Ab",. 1 bis 4, 6 und 8, 67, 68, 69 Abs. 1 bis 3, 
70 Z. 1 und 4 und 71 sinngemäß anzuwenden. 
Die Errichtung geschäftsführender Ausschüsse 
durch Geschäftsordnung (§ 69 Abs. 4) ist nicht 
zulässig. 

Aufwand 

§ 84. (1) Räumlichkeiten, Kanzlei- und Ge­
schäftserfordern~sse sowie -sonstige Sacherforder­
nisse für den Zentralbetriebsrat sind in sinnge­
mäßer Anwendung des § 72 vom Betriebsinhaber 
zur Verfügung zu stellen. 

(2) Die den einzelnen Mitgliedern des Zentral­
betriebsrates in Ausübung ihrer Tätigkeit er­
wachsenen Barauslagen sind aus dem Zentral­
betriebsratsfonds, ist ein solcher nicht errichtet, 
aus dem Betriebsratsfonds des Betriebes, der das 
Mitglied in den Zentralbetriebsrat entsendet hat, 
zu entrichten. 

Zentralbetriebsratsumlage 

§ 85. (1) Zur Deckung der Kosten der Ge­
schäftsführung des Zentralbetriebsrates und zur 
Errichtung und Erhaltung von Wohlfahrtsein-

richtungen der Arbeitnehmerschaft des Unter­
nehmens kann eine Zentralbetriebsratsumlage ein­
gehoben werden. Sie darf höchstens zehn Prozent 
der Betriebsratsumlage betragen. 

(2) Einhebung und Höhe der Zentralbetriebs­
ratsumlage beschließt auf Antrag des Zentral­
betriebsrates oder eines Betriebsrates die Betriebs­
räteversammlung. Die Zentralbetriebsratsumlage 
ist aus den in den einzelnen Betrieben des Unter­
nehmens eingehobenen Betriebsratsumlagen zu 
entrichten. 

(3) Der Arbeitgeber hat die Zentralbetriebs­
ratsumlage von der einbehaltenen Betriebsrats­
umlage in Abzug zu bringen und unmittelbar 
an den Zentralbetriebsrat5fonds abzuführen. 

Zentralbetriebsratsfonds 

§ 86. Die Eingänge aus der Zentralbetriebsrats­
umlage sowie sonstige für die im § 85 Abs. 1 
bezeichneten Zwecke bestimmte Vermögenschaf­
ten bilden den mit Rechtspersönlichkeit ausge­
statteten Zentralbetriebsratsfonds, der vom Zen­
tralbetriebsrat verwaltet wird. Die Mittel des 
Zentralbetriebsratsfoncls dürfen nur zu den im 
§ 85 Abs. 1 bezeichneten Zwecken verwendet 
werden. 

Verwaltung und Auflösung des Zentralbetriebs­
ratsfonds 

§ 87. Der Zentralbetriebsratsfonds ist aufzu­
lösen, wenn die Voraussetzungen für die Errich­
tung eines Zentralbetriebsrates dauernd wegge­
fallen sind. In diesem Fall ist das Vermögen auf 
jene Betriebsratsfonds des Unternehmens, aus 
deren Betriebsratsumlage Beiträge zum Zentral­
betriebsratsfonds geleffitet wurden, aufzuteilen. 
Die Auf teilung erfolgt nach dem Verhältnis der 
Zahlen der zu den einzelnen Betriebsratsfonds 
beitragspflichtigen Arbeitnehmer. § 74 Abs. 2, 
4 bis 6 und 12 sind sinngemäß anzuwenden. 

Rechnungsprüfer für den Zentralbetriebsrats-
, fonds 

§ 88. (1) Zur überprüfung der Verwaltung und 
Gebarung des Zentralbetriebsratsfonds hat die 
Betriebsräteversammlung anläßlich der Beschluß­
fassung über die Einhebung einer Zentralbetriebs­
ratsumlage aus ihrer Mitte in geheimer Wahl 
mit Mehrheit der abgegebenen Stimmen zwei· 
Rechnungsprüfer (Stellvertreter) zu wählen. Diese 
dürfen dem Zentralbetriebsrat 'nicht angehören. 
§ 58 Z. 4 ist sinngemäß anzuwenden. 

(2) Die Tätigkeit der Rechnungsprüfer (Stell­
vertreter) dauert drei Jahre. Wiederwahl ist zu­
lässig. 
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3. HAUPTSTüCK 

BEFUGNISSE DER ARBEITNEHMERSCHAFT 

Abschnitt 1 

Allgemeine Befugnisse 

Überwachung 

§ 89. Der Betriebsmt hat das Recht, die Ein­
haltung der die Arbeitnehmer des Betriebes be­
treffenden Rechtsvorschriften zu überwachen. Ins­
besondere stehen ihm folgende Befugnisse zu: 

1. Der Betriebsrat ist berechtigt, in die vom 
Betrieb geführten Aufzeichnungen über die 
Bezüge der Arbe~tnehmer und die zur Be­
rechnung dieser Bezüge erforderlichen Unter­
lagen Einsicht zu nehmen, sie zu überprüfen 
und die Auszahlung zu kontrollieren. Dies 
gilt auch .für andere die Arbeitnehmer be­
treffenden Aufzeichnungen, deren Führung 
durch Rechtsvorschriften vorgesehen ist; 

2. der Betriebsrat hat die Einhaltung der für 
den Betrieb geltenden Kollektivverträge, 
der Betriebsvereinbarungen und sonstiger 
arbeitsrechrtlicher Vereinbarungen zu über­
wachen. Er hat darauf zu achten, daß die 
für den Betrieb geltenden Kollektivverträge 
im Betrieb aufgelegt (§ 15) und die Betriebs­
vereinbarungen angeschlagen oder aufgelegt 
(§ 30 Abs. 1) werden. Das gleiche gilt für 
Rechtsvorschritten, deren Auflage oder Aus­
hang im Betrieb in anderen Gesetzen vorge­
schrieben ist; 

3. der Betriebsrat hat die Durchführung und 
Einha1tung der Vorschriften über den 
Arbeitnehmerschutz, über die Sozialversiche­
rung sowie über die Berufsausbildung zu 
überwachen. Zu· diesem Zwecke kann der 
Betriebsrat erforderlichenfalls die betrieb­
lichen Räumlichkeiten, Anlagen und Arbeits­
plätze besichtigen. Werden Betriebsbesichti­
gungen von den zur überwachung der 
Arbe~tnehmerschutzvorschriften gesetzlidi 
berufenen Organen oder mit deren Beteili­
gung durchgeführt, ist der Betriebsralt diesen 
Besichtigungen beizuziehen: Der Betriebsin­
haber ist verpflichtet, den Betriebsrat von 
der Ankunft eines Aufsichtsorgan$ unver­
züglich zu verständigen; 

4. werden im Betrieb Personalakten geführt, 
so. ist dem Betriebsrat bei Einverständnis 
des Arbeitnehmers Einsicht in dessen Per­
sonalakten zu gewähren. 

Intervention 

§ 90. (1) Der Betriebsrat hat das Recht, in 
allen Angelegenheiten, die die Interessen der 
Arbeitnehmer berühren, beim Betriebsinhaber 
und erforderlichenfalls bei den zuständigen Stel-

len außerhalb des Betriebes entsprechende Maß­
nahmen zu beantragen und die Beseitigung von 
Mängeln zu verlangen. Insbesondere ist der Be­
triebsrat berechtigt 

1. Maßnahmen zur Einhaltung und Durchfüh­
rung der die Arbeitnehmer des Betriebes 
betreffenden Rechtsvorschriften (§ 89) zu 
beantragen; 

2. Vorschläge zur Verbesserung der Arbeitsbe­
dingungen, der betrieblichen Ausbildung, zur 
Verhütung von Unfällen und Berufskrank­
heite~ sowie zur menschengerechten Arbeits­
gestaltung zu erstatten; 

3. sonstige Maßnahmen zugunsten der Arbeit­
nehmer des Betriebes zu beantragen. 

(2) Der Betriebsinhaber ist verpflichtet, den 
Betriebsrat auf dessen Verlangen in allen Ange­
legenheiten, die die Interessen der Arbeitnehmer 
des Betriebes berühren, anzuhören. 

Allgemeine Information 

§ 91. Der Betriebsinhaber ist verpflichtet, dem 
Betriebsrat über alle Angelegenheiten, welche die 
wirtschaftlichen, sozialen, gesundheitlichen oder 
kulturellen Interessen der Arbeitnehmer des Be­
triebes berühren, Auskunft zu erteilen. 

Beratung 

§ 92. (1) Der Betriebsinhaber ist verpflich,tet, 
mit dem Betriebsrat mindestens vierteljährlich 
und auf Verlangen des Betriebsrates monatlich 
gemeinsame Bc:;ratungen über laufende Angelegen­
heiten, allgemeine Grundsätze der Betriebsfüh­
rung in sozialer, personeller, wirtschaftlicher und 
technischer Hinsicht sowie über die Gestaltung 
der Arbeitsbeziehungen abzuhalten und ihn dabei 
über wichtige Angelegenheiten zu informieren. 

(2) Betriebsrat und Betriebsinh~ber sind be­
rechtigt, an ihre zuständigen kollektivvertrags­
fähigen Körperschaften das Ersuchen zu richten, 
einen Vertreter zur Teilnahme an diesen Bera­
tungen zu entsenden, sofern über Betriebsände­
rungen oder ähnlich wichtige Angelegenheiten, 
die erhebliche Auswirkung auf die Arbeitnehmer 
des Betriebes haben, beraten werden soll. Be­
triebsinhaber und Betriebsrat haben einander 
gegenseitig rechtzeitig Mitteilung zu machen, um 
dem anderen Teil die Beiziehung seiner Inter­
essenvertretung zu ermöglichen. 

Errichtung und Verwaltung von W ohlfahrts­
einrichtungen der Arbeitnehmer 

§ 93. Der Betriebsrat ist berechtigt, zugunsten 
der Arbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen 
Unterstützungseinrichwngen sowie sonstige 
Wohlfahrtseinrichtungen zu errichten und aus­
schließlich zu verwalten. 
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Abschnitt 2 

Mit wir k u n gin s 0 z i ale n A n gel e g e n­
heiten 

Mitwirkung in Angelegenheiten der betrieblichen 
Berufsausbildung und Schulung 

§ 94. (1) Der Betriebsinhaber hat den Betriebs­
ra:t über geplante Maßnahmen der betrieblichen 
Berufsausbildung sowie der betrieblichen Schu­
lung und Umschulung zum ehestmöglichen Zeit­
punkt in Kenntnis zu setzen. 

(2) Der Betriebsrat hat das Recht, Vorschläge 
in Angelegenheiten der betrieblichen Berufsaus­
bildung, Schulung und Umschulung zu erstatten 
und Maßnahmen zu beantragen. Der Betriebs­
inhaber ist verpflichtet, mit dem Betriebsrat über 
dessen Vorschläge und Anträge zu beraten. 

(3) Der Betriebsrat hat das Recht, an der 
Planung und Durchführung der betrieblichen Be­
rufsausbildung sowie betrieblicher Schulungs- und 
Umschulungsmaßnahmen mitzuwirken. Art und 
Umfang der Mitwirkung können durch Betriebs­
vereinbarung geregelt werden. 

(4) Der Betriebsrat hat das Recht, an den 
Verhandlungen zwischen dem Betriebsinhaber 
und den Dienststellen der Arbeitsmarktverwal­
tung über Maßnahmen der betr~eblichen Schulung, 
Umschulung und Berufsausbildung teilzunehmen. 
Zeitpunkt und Gegenstand der Beratungen sind 
ihm rechtzeitig mitzuteilen. 

(5) Der Betriebsnt ist berechtigt, sich an allen 
behördlichen Besichtigungen zu beteiligen, welche 
die Planung und Durchführung 'der betrieblichen 
Berufsausbildung berühren. 

(6) Der Betriebsrat hat das Recht, an der Ver­
waltung von betriehs_ und unternehmenseigenen 
Schulungs- und Bildungseinrichtungen teilzuneh­
men. Art und Umfang der Teilnahme sind durch 
Betriebsvereinbarung zu regeln. Kommt zwi­
schen Betriebsinhaber und Betriebsrat über den 
Abschluß, die Abänderung oder Aufhebung einer 
solchen Betriebsvereinbarung eine Einigung nicht 
zustande, entscheidet auf An~rag eines der Streit­
teile die Schlichtungsstelle. 

(7) Die Errichtung, Ausgestaltung und Auflö­
sung von betriebs- und unternehmenseigenen 
Schulungs- und Bildungseinrichtungen können 
durch Betriebsvereinbarung geregelt werden. 

(8) Der Betriebsrat kann die Auflösung einer 
betriebs- oder unternehmenseigenen Schulungs­
oder Bildungseinrichtung binnen vier Wochen 
beim Einigungsamt anfechten, wenn sie den in 
einer Betriebsvereinbarung vorgesehenen Auflö­
sungsgründen widerspricht oder, wenn solche 
Regelungeri nicht bestehen, unter Abwägung der 
Interessen der Arbeitnehmer und des Betriebes 
nicht gerechtfertigt ist. 

Mitwirkung an betrieblichen Wohlfahrtseinrim­
tungen 

§95. (1) Der Betriebsrat hat das Remt, an der 
Verwaltung von betriebs- und unternehmens­
eigenen Wohlfahrtseinrichtungen teilzunehmen. 
Art und Umfang der Teilnahme sind durch Be­
triebsvereinbarung zu regeln. Kommt zwischen 
Betriebsinhaber und Betriebsrat über den Ab­
schluß, die Abänderung oder Aufhebung einer 
solchen Betriebsvereinbarung eine Einigung nicht 
zustande, entscheidet auf Antrag eines der Streit­
teile die Schlichtungsstelle. 

(2) Die Errichtung, Ausgestaltung und Auflö­
sung betriebs- und unternehmenseigener Wohl­
fahrtseinrichtungen können durch Betriebsver­
einbarung geregelt werden. 

(3) Der Betriebsrat kann die Auflösung einer 
betriebs- oder unternehmenseigenen Wohlfahrts­
einrichtung binnen vier Wochen beim Einigungs­
amt anfechten, wenn -

1. die Auflösung der Wohlfahrtseinrichtung den 
in einer Betriebsvereinbarung vorgesehenen 
Auflösungsgründen widerspricht, oder 

2. eine Betriebsvereinbarung über Gründe, die· 
den Betriebsinhaber zur Auflösung einer 
W ohlf ahrtseinrich tung berechtigen, nicht be­
steht, der Betriebsratsfonds (Zentralbetriebs­
ratsfonds) oder die Arbeitnehmer zum Er­
richtungs- und Erhaltungsaufwand der Wohl­
fahlitseinrichtung erheblich beigetragen 
haben und die Auflösung unter Abwägung 
der Interessen der Arbeitnehmer und des 
Betriebes nicht gerechtfertigt ist. 

Zustimmungspflichtige Maßnahmen 

§ 96. (1) Folgende Maßnahmen des Betriebs­
inhabers bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit 
der Zustimmung des Betriebsrates: 

1. Die Einführung einer betrieblichen Diszi­
plinarordnung ; 

2. die Einführung von Personalfragebögen, so­
fern. in diesen nicht bloß die allgemeinen 
Angaben zur Person und Angaben über die 
fachlichen Voraussetzungen für die beabsich­
tigte Verwendung des Arbeitnehmers ent­
halten sind; 

3. die Einführung von KOI1ltrollmaßnahmen 
und technischen Systemen zur Kontroile der 
Arbeitnehmer, sofern diese Maßnahmen 
(Systeme) die Menschenwürde berühren; 

4. insoweit eine Regelung durch Kollektivver­
trag oder Satzung nicht besteht, die Einfüh­
rung und die Regelung von Akkord-, Stück­
und Gedinglöhnen, akkordähnlichen und 
sonstigen leistungsbezogenen Prämien und 
Entgelten - mit Ausnahme der Heimarbeits­
entgehe -, die auf Arbeits(Persönlichkeits)­
bewertungsverfahren, statistischen Verfah-
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ren, Datenerfassungsverfahren, Kleinstzeit­
verfahren oder ähnlichen Entgeltfindungs­
methoden beruhen, sowie der maßgeblichen 
Grundsätze (Systeme und Methoden) für die 
Ermittlung und Berechnung dieser Löhne 
bzw. Entgelte. 

(2) Betriebsvereinbarungen in den Angelegen­
heiten des Abs. 1 können, soweit sie keine Vor­
schriften über ihre Geltungsdauer enthalten, von 
jedem der Vertragspartner jederzeit ohne Ein­
haltung einer Frist schriftlich gekündigt werden. 
§ 32 Abs. 3 zweiter Satz ist nicht anzuwenden. 

Betriebsvereinbarungen 

§ 97. (1) Betriebsvereinbarungen im Sinne des 
§ 29 können in folgenden Angelegenheiten ab­
geschlossen werden: 

1. Allgemeine Ordnungsvorschriften, die da,s 
Verhalten der Arbeitnehmer im Betrieb re­
geln; 

2. generelle Festsetzung des Beginns und 
Endes der täglichen Arbeitszeit, der Dauer 
und Lage der Arbeitspausen und der Ver­
teilung der Arbeitszeit auf die einzelnen 
Wochentage; 

3. Art und Weise der Abrechnung und insbe­
sondere Zeit und Ort der Auszahlung der 
Bezüge; 

4. Maßnahmen zur Verhinderung, Beseitigung 
oder Milderung der Folgen einer Betriebs­
änderung im Sinne des § 109 Abs. 1 Z. 1 
bis 6, sofern diese wesentliche Nachteile für 
alle oder erhebliche Teile der Arbeitnehmer­
schaft mit si,ch bringt; 

5. Art und Umfang der Teilnahme des Betriebs­
rates an der Verwaltung von betriebs- und 
unternehmenseigenen Schulungs-, Bildungs­
und Wohlfahrtseinrichtungen; 

6. Maßnahmen zur zweckentsprechenden Be­
nützung von Betriebseinrichtungen und Be­
triebsmitteln; 

7. Richtlinien für die Vergabe von Werkwoh­
nungen; 

8. Maßnahmen und Einrichtungen zur Verhü­
tung von Unfällen und Berufskrankheiten 
sowie Maßnahmen zum Schutz der Gesund­
heit der Arbeitnehmer; 

9. Maßnahmen zur menschengerechten Arbeits­
gestal tung ; 

10. Grundsätze betreffend den Verbrauch des 
Erholungsurlaubes; 

11. Entgeltfortzahlungsansprüche für den zur 
Teilnahme an Betriebs(Gruppen-, Betriebs­
haupt)versammlungen erforderlichen Zeit­
raum und damit im Zusammenhang stehende 
Fahl1tkostenvergütungen; 

12. Erstattung von Auslagen und Aufwendungen 
sowie Regelung von Aufwandsentschädigun­
gen; 

13. Anordnung der vorübergehenden Verkür­
zung oder Verlängerung der Arbeitszeit; 

14. betriebliches Vorschlagswesen; 

15. Gewährung von Zuwendungen aus besonde­
ren betrieblichen Anlässen; 

16. Systeme der Gewinnbeteiligung; 

17. Maßnahmen zur Sicherung der von den 
Arbeitnehmern eingebrach ten Gegenstände; 

18. betriebliche Pensions- und Ruhegeldleistun­
gen; 

19. Art und Umfang der Mitwirkung des Be­
triebsrates an der Planung und Durchfüh­
rung von Maßnahmen der betrieblichen Be­
rufsausbildung und betrieblicher Schulungs­
und Bildungseinrichtungen sowie die Er­
richtung, Ausgestaltung und Auflösung von 
betriebs- und unternehmenseigenen Schu­
lungs-, Bildungs- und Wohlfahrtseinrichtun­
gen; 

20. betriebliches Beschwerdewesen; 

21. Rechtsstellung der Arbeitnehmer bei Krank­
heit und Unfall; 

22. Kündigungsfristen und Gründe zur vorzeiti­
gen Beendigung des Arbeitsverhältnisses; 

23. Feststellung der maßgeblichen wirtschaft­
lichen Bedeutung eines fachlichen Wirt­
schaftsbereiches für den Betrieb im Sinne 
des § 9 Abs. 3; 

24. Maßnahmen im Sinne des § 96 Abs. 1. 

(2) Kommt in den in Abs. 1 Z. 1 bis 6 be­
zeichneten Angelegenheiten zwischen Betriebs­
inhaber und Betriebsrat über den Abschluß, die 
Abänderung oder Aufhebung einer solchen Be­
triebsvereinbarung eine Einigung nicht zustande, 
so entscheidet - iIliSoweit eine Regelung durch 
Kollektivvel1trag oder Satzung nicht vorliegt -
auf Antrag eines der Streitlteile die Schlichtungs­
stelle. 

. (3) In Betrieben, in denen dauernd nicht mehr 
als 50 Arbeitnehmer beschäftigt werden, ist die 
Bestimmung des Abs. 1 Z. 7, in Betrieben, in 
denen dauernd weniger als 20 Arbeitnehmer be­
schäftigt werden, auch die Bestimmung des Abs. 1 
Z. 4 nicht anzuwenden. 

Abschnitt 3 

Mitwirkung i np e r s 0 n e ll e n 
Angelegenheiten 

Personelles Informationsrecht 

§ 98. Der Betriebsinhaber hat den Betriebsrat 
über den künftigen Bedarf an Arbeitnehmern 

993 der Beilagen XIII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)28 von 48

www.parlament.gv.at



993 der Beilagen 29 

und die im Zusammenhang damit in Aussicht 
genommenen personellen Maßnahmen rechtzeitig 
zu unterrichten. 

Mitwirkung bei der Einstellung von Arbeit­
nehmern 

§ 99. (1) Der Betriebsrat kann dem Betriebs­
inhaber jederzeit die Ausschreibung eines zu be­
setzenden Arbeitsplatzes vorschlagen. 

(2) Sobald dem Betriebsinhaber die Zahl der 
aufzunehmenden Arbeitnehmer, deren geplante 
Verwendung und die in Aussicht genommenen 
Arbeitsplätze bekannt sind, hat er den Betriebs­
rat jener Gruppe, welcher die Einzustellenden 
angehören würden, darüber zu informieren. 

(3) Hat der Betriebsrat im Zusammenhang mit 
der Information nach Abs. 2 eine besondere In­
forma;tion (Beratung) über einzelne Einstellungen 
verlangt, hat der Betriebsinhaber eine besondere 
Information (Beratung) vor der Einstellung 
durchzuführen. Das gleiche gilt, wenn eine Infor­
mation nach Abs. 2 nicht stattgefunden hat. 
Wenn bei Durchführung einer Bera;tung die Ent­
scheidung über die Einstellung nicht rechtzeitig 
erfolgen könnte, ist die Beratung nach erfolgter 
Einstellung durchzuführen. 

(4) Der Betriebsrat ist von jeder erfolgten 
Einstellung unverzüglich in Kenntnis zu setzen. 

Mitwirkung bei der Festsetzung von Leistungs­
entgelten im Einzelfall 

§ 100. Entgelte der in § 96 Abs. 1 Z. 4 bezeich­
neten Art für einzelne Arbeitnehmer oder ein­
zelne Arbeiten, die generell nicht vereinbart wer­
den können, bedürfen, wenn zwischen Betriebs­
inhaber und Arbeitnehmer eine Einigung nicht 
zustande kommt, zu ihrer rechtswirksamen Fest­
setzung der Zustimmung des Betriebsrates. 

Mitwirkung bei Versetzungen 

§ 101. Die dauernde Einreihung von Arbeit­
nehmern auf einen anderen Arbeitsplatz bedarf 
zu ihrer Rechtswirksamkeit der Zustimmung des 
BetriebsraJtes, wenn mit dem Wechsel des Arbeits­
platzes eine Verschlechterung der Entgelt- oder 
sonstigen Arbeitsbedingungen verbunden ist. Die 
Zustimmung kann. durch Entscheidung des Eini­
gungsamtes ersetzt werden. Eine dauernde Ein­
reihung liegt nicht vor, wenn sie für einen Zeit­
raum von voraussichtlich weniger als 13 Wochen 
erfolgt. 

Mitwirkung bei Verhängung von Disziplinarmaß­
nahmen 

§ 102. Der Betriebsrat hat an der Aufrecht­
erhaltung der Disziplin im Betrieb mitzuwirken. 
Die Verhängung von Disziplinarmaßnahmen im 
Einzelfall ist nur zulässig, wenn sie in einem 

Kollektivvertrag oder in einer Betriebsvereinba­
rung (§ 96 Abs. 1 Z. 1) vorgesehen ist; sie bedarf, 
sofern darüber nicht eine mit Zustimmung des 
Betriebsrates eingerichtete Stelle entscheidet, der 
Zustimmung des Betriebsrates. 

Mitwirkung bei der Vergabe von Werkwohnun­
gen 

§ 103. Der Betriebsinhaber hat die beabsichtigte 
Vergabe einer Werkwohnung an einen Arbeit­
nehmer dem Betriebsrat ehestmöglich mitzutei­
len und über Verlangen des Betriebsrates mit 
diesem zu beraten. 

Mitwirkung bei Beförderungen 

§ 104. (1) Der Betriebsinhaber hat die beab­
sichtiglte Beförderung eines Arbeitnehmers dem 
Betriebsrat ehestmöglich mitzuteilen und über 
Verlangen des BetriebsnlJtes mit diesem zu bera­
ten. Während dieser Beratungen ist eine ihrem 
Zweck angemessene Vertraulichkeit zu wahren. 

(2) Unter Beförderung im Sinne des Abs. 1 
ist jede Anhebung der Verwendung im Betrieb 
zu verstehen, die mit einer Höherreihung im 
Entlohnungsschema oder ansonsten mit einer Er­
höhung des Entgeltes verbunden ist. 

Anfechtung von Kündigung,en 

§ 105. (1) Der Betriebsinhaber hat vor jeder 
Kündigung eines Arbeitnehmers den Betriebsrat 
zu verständigen, der innerhalb von fünf Arbeits­
tagen hiezu Stellung nehmen kann. 

(2) Der Betriebsinhaber hat auf Verlangen des 
Betriebsrates mit diesem innerhalb der Frist zur 
Stellungnahme über die Kündigung zu beraten. 
Eine vor Ablauf dieser Frist ausgesprochene Kün­
digung ist rechtsunwirksam, es sei denn, daß der 
Betriebsrat eine Stellungnahme bereits abgegeben 
hat. 

(3) Hat der Betriebsrat der beabsichtigten Kün­
digung innerhalb der in Abs. 1 genannten Frist 
nicht ausdrücklich zugestimmt, so kann diese beim 
Einigungsamt angefochten werden, wenn 

1. die Kündigung 
a) wegen des Beitrittes oder der Mitglied­

schaft des Arbeitnehmers zu Gewerkschaf­
ten; 

b) wegen 'seiner Tätigkeit in Gewerkschaften; 
c) wegen Einberufung der Betriebsversamm­

lung durch den Arbeitnehmer; 
d) wegen seiner Tätigkeit als Mitglied des 

Wahlvorstandes, einer Wahlkommission 
oder als Wahlzeuge; 

e) wegen seiner Bewerbung um eine Mitglied­
schaft zum Betriebsrat oder wegen einer 
früheren Tätigkei:t im Betriebsrat; 

f) wegen seiner Tätigkeit als Mitglied der 
Schlichtungsstelle ; 
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g) wegen seiner Tätigkeit als Sicherheitsver­
trauensperson (§ 20 Arbeitnehmerschutz­
gesetz, BGBl. Nr. 234/1972); 

h) wegen der bevorstehenden Einberufung des 
Arbeitnehmers zum Präsenzdienst (§ 11 
Arbeitsplatzsicherungsgesetz, BGBI. Nr. 154/ 
1956) 
erfolgt ist oder 

2. die Kündigung sozial ungerechtfertigt und 
der gekündigte Arbeitnehmer bereits sechs 
Monate im Betrieb oder Unternehmen, dem 
der Betrieb angehört, beschäftigt ist. Sozial 
ungerechtfertigt ist eine Kündigung, die 
wesentliche Interessen des Arbeitnehmers 
beeinträchtigt, es sei denn, der B~triebs­
inhaber erbringt den Nachweis, daß die 
Kündigung 
a) durch Umstände, die in der Person des 

Arbeitnehmers gelegen sind und die be­
tr1eblichen Interessen nachteilig berühren 

. oder 
b) durch betriebliche Erfordernisse, die 

einer Weiterbeschäftigung des Arbeit­
nehmers entgegenstehen, 

begründet ist. 
Hat der Betriebsrat gegen eine Kündigung ge­

mäß lit. b ausdrücklich Widerspruch erhoben, 
so ist die Kündigung des Arbeitnehmers sozial 
ungerechtfertigt, wenn ein Vergleich sozialer Ge­
sichtspunkte für den Gekündigten eine größere 
soziale Härte als für andere Arbeitnehmer des 
gleichen Betriebes und derselben Tätigkeitssparte, 
deren Arbeit der Gekündigte zu leisten fähig und 
willens ist, ergibt. 

(4) Der Betriebsinhaber hat den Betriebsrat 
vorn Ausspruch der Kündigung zu verständigen. 
Der Betriebsrat kann auf Verlangen des gekün­
digten Arbeitnehmers binnen einer Woche nach 
Verständigung vorn Ausspruch der Kündigung 
diese beim Einigungsamt anfechten, wenn er der 
Kündigungsabsicht ausdrücklich widersprochen 
hat. Kommt der Betriebsrat dem Verlangen des 
Arbeitnehmers nicht nach, so kann dieser inner­
halb einer Woche nach Ablauf der für den Be­
triebsrat geltenden Frist die Kündigung selbst 
beim Einigungsamt anfechten. Hat der Betriebs­
rat innerhalb der Frist des Ab.s. 1 keine Stellung­
nahme abgegeben, so kann der Arbeitnehmer 
innerhalb einer Woche nach Zugang der Kündi­
gung diese beim Einigungsamt selbst anfechten; 
in diesem Fall ist ein Vergleich sozialer Gesichts­
punkte im Sinne des Abs. 3, letzter Satz nicht 
vorzunehmen. Wird eine vorn Betriebsrat er­
hobene Kündigungsanfechtung ohne Zustimmung 
des gekündigten Arbeitnehmers zurückgezogen, 
so kann dieser binnen 14 Tagen ab Kenntnis das 
Anfechtungsverfahren selbst fortsetzen. 

(5) Insoweit der Anfechtungsberechtig,te im 
Zuge des Anfechtungsverfahre~s sich auf einen 
Anfechtungsgrund im Sinne des Abs. 3 Z. 1 be-

ruft, hat er· diesen glaubhaft zu machen. Die An­
fechtung ist abzuweisen, wenn bei Abwägung 
aller Umstände eine höhere Wahrscheinlichkeit 
dafür spricht, daß ein anderes vorn Arbeitgeber 
glaubhaft gemachtes Motiv für die Kündigung 
ausschlaggebend war. 

(6) Gibt das Einigungsamt der Anfechtung 
statt, so ist die Kündigung rechtsunwirksam. Die 
Entscheidung des Einigungsamtes ist endgültig. 

Anfechtung von Entlassungen 

§ 106. (1) Der Betriebsinhaber hat den Be­
triebsrat von jeder Entlassung eines Arbeitneh­
mers unverzüglich zu verständigen und innerhalb 
von drei Arbeitstagen nach erfolgter Verständi­
gung auf Verlangen des Betriebsrates mit diesem 
die Entlassung zu beraten. 

(2) Hat der Betriebsrat innerhalb der dreitägi­
gen Frist der Entlassung nicht ausdrücklich zu­
gestimmt, so kann diese beim Einigungsamt an­
gefochten werden, wenn ein Anfechtungsgrund 
im Sinne des § 105 Abs. 3 vorliegt und der be­
troffene Arbeitnehmer keinen Entlassungsgrund 
gesetzt hat. § 105 Abs. 4 bis 6 sind sinngemäß 
anzuwenden. 

Anfechtung durch den Arbeitnehmer 

§ 107. In Betrieben, in denen Betriebsräte 
zu errichten sind, solche aber nicht bestehen, 
kann der betroffene Arbeitnehmer binnen einer 
Woche nach Zugang der Kündigung oder der 
Entlassung diese beim Einigungsamt anfechten. 

Abschnitt 4 

Mitwirkung in wirtschaftlichen 
Angelegenheiten 

Wirtschaftliche Informations-, Interventions- und 
Beratungsrechte 

§ 108. (1) Der Betriebsinhaber hat dem 
Betriebsrat Aufschluß zu geben über die wirt­
schaftliche Lage des Betriebes, über die Art und 
den Umfang der Erzeugung, den Auftragsstand, 
den mengen- und wertmäßigen Absatz, die 
Investitionsvorhaben sowie über sonstige ge­
plante Maßnahmen zur Hebung der Wirtschaft­
lichkeit des Betriebes. Der Betriebsrat ist berufen, 
insbesondere im Zusammenh-ang mit der Erstel­
lung von Wirtschaftsplänen (Erzeugungs-, Inve­
stitions-, Absatz- und anderen Plänen) dem 
Betriebsinhaber Anregungen zu geben und Vor­
schläge zu erstatten, mit dem Ziele, zum allge­
meinen wirtschaftlichen Nutzen und im Interesse 
des Betriebes und der Arbeitnehmer die Wirt­
schaftlichkeit und Leistungsfähigkeit des Betriebes 
zu fördern. 

(2) In Handelsbetrieben, Banken und Versiche­
rungsanstalten, in denen dauernd mindestens 
30 Arbeitnehmer beschäftigt sind, in sonstigen 
Betrieben, 10 denen dauernd mindestens 
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70 Arbeitnehmer beschäftigt sind, sowie in 
Fabriks- und Bergbaubetrieben hat der Betriebs­
inhaber dem Betriebsrat alljährlich, spätestens 
einen Monat nach Vorlage an die Steuerbehörde 
eine Abschrift der Bilanz für das. verflossene 
Geschäftsjahr einschließlich des Gewinn- und Ver­
lustausweises zu ·übermitteln. Dem Betriebsrat 
sind die zum Verständnis erforderlichen Erläute­
rungen und Aufklärungen zu geben. 

Mitwirkung bei Betriebsänderungen 

§ 109. (1) Der Betriebsinhaber ist verpflichtet, 
den Betriebsrat von geplanten Betriebsänderun­
gen ehestmöglich in Kenntnis zu setzen und mit 
ihm darüber zu beraten. Als Betriebsänderungeh 
gelten insbesondere 

1. die Einschränkung oder Stillegung des gan­
zen Betriebes oder von Betriebsteilen; 

2. die Verlegung des ganzen Betriebes oder 
von Betriebsteilen; 

3. der Zusammenschluß mit anderen Betrieben.; 
4. Änderungen des Betriebszweckes, der Be­

triebsanlagen, der Arbeits- und Betriebs­
organisation; 

5. die Einführung neuer Arbeitsmethoden; 
6. die Einführung von Rationalisierungs- und 

Automatisierungsmaßnahmen von erheb­
licher Bedeutung; 

7. Änderungen der Rechtsform oder der Eigen­
tumsverhältnisse an dem Betrieb. 

(2) Der Betriebsrat kann Vorschläge zur Ver­
hinderung, Beseitigung oder Milderung von für 
die Arbeitnehmer nachteiligen Folgen von Maß­
nahmen gemäß Abs. 1 erstatten; hiebei hat der 
Betriebsrat auch auf die wirtschaftlichen Notwen­
digkeiten des Betriebes Bedacht zu nehmen. 

(3) Bringt eine Betriebsänderung im Sinne des 
Abs. 1 Z. 1 bis 6 wesentliche Nachteile für alle 
oder erhebliche Teile der Arbeitnehmerschaft mit 
sich, so können in Betrieben, in denen dauernd 
mindestens 20 Arbeitnehmer beschäftigt sind, 
Maßnahmen zur Verhinderung, Beseitigung oder 
Milderung dieser Folgen durch Betriebsverein­
barung geregelt werden. Kommt zwischen 
Betriebsinhaber und .Betriebsrat über den Ab­
schluß, die Abänderung oder Aufhebung einer 
solchen Betriebsvereinbarung eine Einigung nicht 
zustande, so entscheidet - insoweit eine Rege­
lung durch Kollektivvertrag oder Satzung nicht 
vorliegt - auf Antrag eines der Streitteile die 
Schlichtungsstelle. 

Mitwirkung im Aufsichtsrat 

. § 110. (1) In Unternehmen, die in der Rechts­
form einer Aktiengesellschaft geführt werden, 
entsendet der Zentralbetriebsrat oder, sofern nur 
ein Betrieb besteht, der Betriebsrat aus dem 
Kreise der Betriebsratsrnitglieder, denen das ak­
tive Wahlrecht zum Betriebsrat zusteht, für je 
zwei nach dem Aktiengesetz 1965, BGBl. Nr. 98/ 
1965, oder der Satzung bestellte Aufsichtsratsmit-

glieder einen Arbeitnehmervertreter in den Auf­
sichtsrat. Ist die Zahl der nach dem Aktiengesetz 
1965 oder der Satzung bestellten Aufsichtsrats­
mitglieder eine ungerade, ist ein weiterer Arbeit­
nehmervertreter zu entsenden. 

(2) Die Mitglieder des Zentralbetriebsrates 
(Betriebsrates), die auf dem Vorschlag einer 
wahlwerbenden Gruppe gewählt wurden, haben 
das Recht, durch Mehrheitsbeschluß Arbeit­
nehmervertreter für die Entsendung in den Auf­
sichtsrat zu nominieren, sowie ihre Abberufung 
zu verlangen. Dieses Recht steht für so viele 
Arbeitnehmervertreter zu, wie es dem Verhältnis 
der Zahl der vorschlagsberechtigten Personen zur 
Gesamtzahl der Mitglieder des Zentralbetriebs­
rates (Betriebsrates) entspricht. Listenkoppelung 
ist zulässig. Bei Erstellung der Nominierungs­
vorschläge soll auf eine angemessene Vertretung 
der Gruppe der Arbeiter und Angestellten und 
der einzelnen Betriebe des Unternehmens Be­
dacht genommen werden. Der Zentralbetriebsrat 
(Betriebsrat) ist bei Entsendung und Abberufung 
der Arbeitnehmervertreter an die Vorschläge der 
zur Nominierung berechtigten Mitglieder gebun­
den. Soweit vom Vorschlagsrecht nicht innerhalb 
von drei Monaten Gebrauch gemacht wird, ent­
sendet der Zentralbetriebsrat (Betriebsnit) die 
restlichen Arbeitnehmervertreter durch Mehr­
heitsbeschluß in den Aufsichtsrat. 

(3) Die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat 
üben ihre Funktion ehrenamtlich aus; sie haben 
Anspruch auf Ersatz der angemessenen Baraus­
lagen. Auf sie finden die Bestimmungen der 
§§ 86 Abs. 1, 87, 89 Abs. 1 zweiter Satz und Abs. 2 
und 98 des Aktiengesetzes 1965, BGBl. Nr. 98/ 
1965, keine Anwendung. § 95 Abs. 2 erster Satz 
Aktiengesetz 1965 findet mit der Maßgabe An­
wendung, daß auch zwei Arbeitnehmervertreter 
im Aufsichtsrat jederzeit vom Vorstand einen 
Bericht über die Angelegenheiten der Gesellschaft 
einschließlich ihrer Beziehungen zu Konzernunter­
nehmen verlangen können. Ein Beschluß des 
Aufsichtsrates über die Bestellung und Abberu­
fung von Mitgliedern des Vorstandes bedarf, 
abgesehen von den allgemeinen Beschlußerforder­
nissen des Aktiengesetzes, zu seiner Wirksam­
keit der Zustimmung der Mehrheit der nach dem 
Aktiengesetz 1965 oder der Satzung bestellten 
Mitglieder. Das gleiche gilt für die Wahl des 
Aufsichtsratsvorsitzenden und seines ersten Stell­
vertreters. Im übrigen haben die Arbeitnehmer­
vertreter im Aufsichtsrat gleiche Rechte und 
Pflichten wie nach dem Aktiengesetz 1965 oder 
der Satzung bestellte Aufsichtsratsmitglieder. 
Ihre Mitgliedschaft endet mit der Mitgliedschaft 
zum Betriebsrat oder mit der Abberufung durch 
die entsendende Stelle. Die Arbeitnehmervertre­
ter im Aufsichtsrat sind vom Zentralbetriebsrat 
abzuberufen und neu zu entsenden, wenn sich 
die Zahl der von der Hauptversammlung ge­
wählten Aufsichtsratsmitglieder ändert. 

993 der Beilagen XIII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 31 von 48

www.parlament.gv.at



32 993 der Beilagen 

(4) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 3 über 
die Vertretung der Arbeitnehmer im Aufsichts­
rat von Aktiengesellschaften sind sinngemäß an­
zuwenden auf Gesellschaften mit heschränkter 
Haftung, Versicherungsvereine auf Gegenseitig­
keit, die österreichische Postsparkasse, das Doro­
theum sowie auf Genossenschaften, die dauernd 
mindestens 40 Arbeitnehmer beschäftigen. 

(5) An der Entsendung von Arbeitnehmerver­
tretern in den Aufsichtsrat einer Aktiengesell­
schaft (Gesellschaft mit beschränkter Haftung), 
die 

1. Aktiengesellschaften, 
2. aufsichtsratspflichtige Gesellschaften mit be­

schränkter Haftung, 
3. Gesellschaften mit beschränkter Haftung im 

Sinne des § 29 Abs. 2 Z. 1 GmbHG, 
I 

einheitlich leitet (§ 15 Abs. 1 Aktiengesetz 1965) 
oder au!f Grund einer unmittelbaren Beteiligung 
von mehr als 50 Prozent beherrscht, nimmt der 
ZentralThetriebsrat (Betriebsrat) des herrschenden 
UnternJhmens und die Gesamtheit der Mit­
glieder laller in den beherrschten Unternehmen 
(Z. 1 His 3) bestellten Betriebsräte teil, sofern 
das hertschende Unternehmen höchstens halb so 
viele A+eitnehmer beschäftigt als alle beherrsch­
ten URternehmen zusammen. Der Zentral­
betriebstat (Betriebsrat) des herr,schenden Unter­
nehmen~ entsendet so viele Arbeitnehmervertre­
ter, als [dem Verhältnis der Zahl der im herr­
schenden Unternehmen beschäftigten Arbeit­
nehmer Izur Zahl der in den beherrschten Unter­
nehmenl beschäftigten Arbeitnehmer entspricht, 
mindestens jedoch einen Arbeitnehmervertreter. 
Die übdgen Arbeitnehmervertreter im Aufsichts­
rat sind von der Gesamtheit der in den be­
herrscht~n Unternehmen (Z. 1 bis 3) bestellten 
Betriebshte aus dem Kreis der Betriebsratsmit­
gl~eder, [denen das aktive Wahlrecht zum Be­
tnebsrati zusteht, nach den Grundsätzen des Ver­
hältniswahlrechtes geheim zu wählen; auf diese 
Wahl si~d die Bestimmungen der §§ 51 Abs. 3, 
54 Abs. :2, 56 Abs. 1, 57, 59, 60, 62 Z. 2 bis 5, 
64 Abs.ll Z. 1 bis 3 und Abs. 4, 65 Abs. 1 
erster S~tz und Abs. 2, 78 Abs. 4, 81 Abs. 1 
zweiter Satz, Abs. 2 und Abs. 4 sowie 82 Abs. 1 
erster S~tz sinngemäß anzuwenden. Die Bestim­
mungen I dieses Absatzes gelten nicht für Kredit­
institute i im Sinne des § 1 KWG, deutsches 
RGBl. I! 1955/1939, Versicherungsunternehmun­
gen un~ solche herrschenden Unternehmen, in 
denen ei.(1 Betriebsrat nicht zu errichten ist. 

(6) Is~ in einer Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung) die persönlich haftender Gesellschafter 
in einer: Kommanditgesellschaft ist, nach Gesetz 
oder Gdellschaftsvertrag ein Aufsichtsrat zu be­
stellen, ~o sind die Arbeitnehmervertreter im 
Aufsichdrat der Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung I von der Gesamtheit der Mitglieder 
aller in Iden Unternehmen der Gesellschaft mit 

I 

beschränkter Haftung und der Kommanditgesell­
schaft errichteten Betriebsräte aus dem Kreise 
der Betriebsratsmitglieder, denen das aktive 
Wahlrecht zum Betriebsrat zusteht, nach den 
Grundsätzen des Verhältniswahlrechtes geheim 
zu wählen. Die Bestimmungen der §§ 51 Abs. 3, 
54 Abs. 2, 56 Abs. 1, 57, 59, 60, 62 Z. 2 bis 5, 64 
Abs. 1, Z. 1 bis 3 und Abs. 4, 65 Abs. 1 erster 
Satz und Abs. 2, 78 Abs. 4, 81 Abs. 1 zweiter 
Satz, Abs. 2 und Abs. 4 sowie 82 Abs. 1 erster 
Satz sind sinngemäß anzuwenden. 

(7) Die Mitwirkung von Arbeitnehmern im 
Aufsichtsrat der österreichischen Rundfunk 
Ges. m. b. H. richtet sich nach den Bestimmungen 
des Rundfunkgesetzes. 

(8) Auf die "Vereinigte österreichische Eisen­
und Stahlwerke-Alpine Montan Aktiengesell­
schaft", die "österreichische Industrieverwal­
tungs-Aktiengesellschaft", die Verbundgesellschaft 
(§ 5 des 2. Verstaatlichungsgesetzes, BGBl. Nr. 81/ 
1947), die "Vereinigte Metallwerke Ranshofen­
Berndorf Aktiengesellschaft" und die "öster­
reichische Schiffs werften Aktiengesellschaft Linz­
Korneuburg" sind die Abs. 1 bis 5 nicht anzu­
wenden. 

Einspruch gegen die Wirtschaftsführung 

§ 111. (1) In Betrieben, in denen dauernd mehr 
als 200 Arbeitnehmer beschäftigt sind, kann der 
Betriebsrat 

1. gegen Betriebsänderungen (§ 109 Abs. 1) 
oder 

2. gegen andere wirtschaftliche Maßnahmen, 
sofern sie wesentliche Nachteile für die 
Arbeitnehmer mit sich bringen, 

binnen drei Tagen ab Kenntnisnahme beim 
Betriebsinhaber Einspruch erheben. Diese Bestim­
mung gilt sinngemäß für Unternehmen der in 
§ 40 Abs. 4 bezeichneten Art, wenn die Zahl 
der im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer 
dauernd mehr als 400 beträgt, und von der 
wirtschaftlichen Maßnahme mehr als 200 Arbeit­
nehmer betroffen sind. 

(2) Richtet sich der Einspruch des Betriebsrates 
gegen eine geplante Betriebsstillegung, so hat er 
für einen Zeitraum von längstens vier Wochen, 
vom Tage der Mitteilung des Betriebsinhabers 
an den Betriebsrat gerechnet, aufschiebende Wir­
kung. 

(3) Kommt zwischen Betriebsinhaber und 
Betriebsrat binnen einer Woche ab Erhebung 
des Einspruches eine Einigung nicht zustande, 
so kann über einen binnen weiterer drei Tage 
von einem der Streitteile zu stellenden Antrag 
eine von den zuständigen kollektivvertrags­
fähigen Körperschaften der Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer paritätisch besetzte Schlichtungs­
kommission Schlichtungsverhandlungen einleiten. 
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(4) Die Schlichtungskommission hat zwischen I Kompetenz des Bundesministeriums für Verkehr 
den Streitteilen zu vermitteln und auf eine Ver- fallenden Betriebe und Unternehmungen ist beim 
einbarung der Streitteile zwecks Beilegung der Bundesministerium für Verkehr, für die übrigen 
Streitigkeit hinzuwirken. Die Schlichtungskom- Betriebe und Unternehmungen ist beim Bundes­
mission kann zur Beilegung der Streitigkeit ministerium für Handel, Gewerbe und Industrie 
einen Schiedsspruch nur fällen, wenn die beiden unter dem Vorsitz des zuständigen Bundesmini­
Streitteile vorher die schriftliche Erklärung ab- sters oder eines von ihm bestellten Vertreters 

. geben, daß sie sich dem Schiedsspruch unter- eine Staatliche Wirtschaftskommission zu errich-
werfen. . ten. Die übrigen Mitglieder der beim Bundes-

(5) Schiedssprüche sowie vor der Schlichtungs- kanzleramt, beim Bundesministerium für Verkehr 
kommission abgeschlossene schriftliche Vereinba- und beim Bundesministerium für Handel, Ge­
rungen gelten als Betriebsvereinbarungen 1m werbe und Industrie errichteten Wirtschaftskom­
Sinne des § 29. missionen werden in gleicher Anzahl von der 

Staatliche Wirtschafts kommission 
§ 112. (1) In Betrieben, in denen dauernd 

mehr als 400 Arbeitnehmer beschäftigt sind, kann 
der Betriebsrat gegen Maßnahmen im Sinne des 
§ 111 Abs. 1 

Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft und 
vom tlsterreichischen Arbeiterkammertag entsen­
det. 

Abschnitt 5 

Organzuständigkeit 
1. binnen einer weiteren Woche einen Ein- Kompetenzabgrenzung 

spruch bei der Staatlichen Wirtschaftskom- . . . 
mission erheben wenn innerhalb von zwei I § 113. (1) DIe der ArbeItnehmerschaft zu­
Wochen ab An;ragstellung bei der Schlich- stehenden ~efugn~sse werden, . sow.:it nicht 
tungskommission eine Einigung oder ein anderes bestImmt 1st, durch Betnebsrate ausge­
Schiedsspruch nicht zustande kommt, oder übt. 

2. wenn eine Schlichtungskommission im Sinne (2) In Betrieben, in denen ein Betriebsausschuß 
des § 111 Abs. 3 nicht errichtet ist und errichtet ist, werden vom Betriebsausschuß fol­
zwischen Betriebsrat und Betriebsinhaber gende Befugnisse ausgeübt: 
binnen einer Woche ab Erhebung des Ein- 1. Beratungsrecht (§ 92); 
spruches gemäß § 111 Abs. 1 eine Eini- 2. wirtschaftliche Informations- uQd Interven-
gung nicht zustande kommt, binnen einer tionsrechte (§ 108); 
weiteren Woche über den tlsterreichischen 
Gewerkschaftsbund einen Einspruch bei der 3. Mitwirkung in wirtschaftlichen Angelegen-
Staatlichen Wirtschaftskommission erheben, heiten gemäß §§ 109 bis 112; 

wenn es sich um eine Angelegenheit von gesamt­
wirtschaftlicher Bedeutung handelt. Diese Be­
stimmungen gelten sinngemäß für Unternehmen 
der in § 40 Abs. 4 bezeichneten Art, wenn die 
Zahl der im Unternehmen beschäftigten Arbeit­
nehmer dauernd mehr als 400 beträgt und von 
der wirtschaftlichen Maßnahme mehr als 
200 Arbeitnehmer betroffen sind. 

(2) Die Staatliche Wirtschaftskommission hat 
zwischen Betriebsrat und Betriebsinhaber zu ver­
mitteln und zum Zwecke des Interessenausgleichs ! 

Vorschläge zur Beilegung der Streitfragen zu 
erstatten. 

(3) Kommt eine Einigung nicht zustande, hat 
der Betriebsinhaber der Staatlichen Wirtschafts­

4. Abschluß, Knderung und Aufhebung von 
Betriebsvereinbarungen, deren Geltungsbe­
reich alle im Betriebsausschuß vertretenen 
Arbeitnehmergruppen erfaßt; 

5. soweit die Interessen aller im Betriebsaus­
schuß vertretenen Arbeitnehmergruppen be­
troffen sind 
a) Überwachung der Einhaltung der die 

Arbeitnehmer betreffenden Vorschriften 
(§ 89); 

b) Recht auf Intervention (§ 90); 
c) allgemeines Informationsrecht (§ 91); 
d) Mitwirkung an betriebs- und unter­

nehmenseigenen Schulungs-, Bildungs­
und Wohlfahrtseinrichtungen (§ 95). 

kommission alle zur Behandlung des Einspruchs . Bef~gnisse in A~gele~enheite.n, die ausschl~eß­
notwendigen und die ihm bezeichneten Unter- hch dIe Interessen emer 1m Betnebsausschuß mcht 
lagen zu übermitteln. Die Staatliche Wirtschafts- vertretenen Arbeitnehmergruppe betreffen, kön­
kommission hat in Form eines Gutachtens fest- I nen vom Betriebsausschuß nicht ausgeübt wer-
zustellen, ob der Einspruch berechtigt ist. den. 

(4) Für die in der Anlage zu § 2 des Bundes- (3) In Betrieben, in denen ein gemeinsamer 
ministeriengesetzes 1973,BGBl. Nr. 389, Teil 2 A Betriebsrat (§ 40 Abs. 3) errichtet ist, werden 
Z. 11 genannten Betriebe und Unternehmungen von diesem sowohl die Befugnisse gemäß Abs. 1 
ist beim Bundeskanzleramt unter dem Vorsitz als auch jene gemäß Abs. 2 ausgeübt. 
des Bundeskanzlers oder eines von ihm bestellten (4) In Unternehmen, in denen ein Zentral­
Vertreters, für die nach der Anlage zu § 2 des betriebsrat zu errichten ist, werden folgende 
Bundesministeriengesetzes 1973, Teil 2 M in die I Befugnisse von diesem ausgeübt: 
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1. Mitwirkung in wirtschaftlichen Angelegen­
heiten gemäß §§ 110 bis 112; 

2. soweit sie nicht nur die Interessen der 
Arbeitnehmerschaft eines Betriebes berühren 
a) Recht auf Intervention (§ 90); 

b) allgemeines Informationsrecht (§ 91); 
c) Beratungsrecht (§ 92); 
d) Mitwirkung an betriebs-, und unter­

nehmenseigenen Schulungs-, Bildungs­
und Wohlfahrtseinrichtungen (§,95); 

e) wirtschaftliche Informations- und Inter­
ventionsrechte (§ 108); 

f) Mitwirkung bei Betriebsänderungen ge­
mäß § 109. 

Kompetenzübertragung 

§ 114. (1) Der Betriebsrat und der Betriebs­
ausschuß können dem Zentralbetriebsrat mit 
dessen Zustimmung die Ausübung ihrer Befug­
nisse für einzelne Fälle oder für bestimmte Ange­
legenheiten übertragen. 

(2) Beschlüsse im ~inne des Abs. 1 sind dem 
Betriebsinhaber umgehend mitzuteilen und er­
langen erst mit der Verständigung Rechtswirk­
samkeit. 

4. HAUPTSTüCK 

RECHTSSTELLUNG DER MITGLIEDER DES 
BETRIEBSRATES 

Grundsätze der Mandatsausübung, Verschwiegen­
heitspflicht 

§ 115. (1) Das Mandat des Betriebsratsmit­
gliedes ist ein Ehrenamt, das, soweit im folgenden 
nicht anderes bestimmt wird, neben den Berufs­
pflichten auszuüben ist. Für erwachsene Baraus­
lagen gebührt den Mitgliedern des Betriebsrates 
Ersatz aus dem Betriebsratsfonds. 

(2) Die Mitglieder des Betriebsrates sind bei 
Ausübung ihrer Tätigkeit an keinerlei Weisungen 
gebunden. Sie sind nur der Betriebs(Gruppen)­
versammlung verantwortlich. 

(3) Die Mitglieder des Betriebsrates dürfen 
in der Ausübung ihrer Tätigkeit nicht beschränkt 
und wegen dieser, insbesondere hinsichtlich des 
Entgelts und der Aufstiegsmöglichkeiten, niCht 
benachteiligt werden. 

(4) Die Mitglieder und Ersatzmitglieder des 
Betriebsrates sind verpflichtet, über alle in Aus­
übung ihres Amtes bekanntgewordenen Ge­
schäfts- und Betriebsgeheimnisse, insbesondere 
über die ihnen als geheim bezeichneten techni­
schen Einrichtungen, Verfahren und Eigentüm­
lichkeiten des Betriebes Verschwiegenheit zu be­
wahren.Werden im Zuge der Mitwirkung in 
personellen Angelegenheiten Mitgliedern des 
B etriebsra tes persönliche V erhältnisse oder Ange-

legenheiten der Arbeitnehmer bekannt, die ihrer 
Bedeutung 'oder ihrem Inhalt nach einer ver­
traulichen Behandlung bedürfen, so haben sie 
hierüber Verschwiegenheit zu bewahren. 

Freizeitgewährung 

§ 116. Den Mitgliedern des Betriebsrates ist, 
unbeschadet einer Bildungsfreistellung nach § 118, 
die zur Erfüllung ihrer Obliegenheiten erforder­
liche Freizeit unter Fortzahlung des Entgeltes 
zu gewähren, 

Freistellung 

§ 117. (1) Auf Antrag des Betriebsrates sind 
in Betrieben mit mehr als 150 Arbeitnehmern 
ein, in Betrieben mit mehr als 700 Arbeit­
nehmern zwei und in Betrieben mit mehr als 
3000 Arbeitnehmern drei Mitglieder des Betriebs­
rates und für je weitere dreitausend Arbeit­
nehmer ein ,weiteres Mitglied des Betriebsrates 
von der Arbeitsleistung unter Fortzahlung des 
Entgeltes freizustellen. 

(2) In Betrieben, in denen getrennte Betriebs­
räte der Arbeiter und der Angestellten zu 
wählen sind, gelten die in Abs. 1 angeführten 
Zahlen für die betreffenden Arbeitnehmer­
gruppen. 

(3) Sind in Betrieben eines Unternehmens, in' 
denen eine Freistellung von Betriebsratsmitglie­
dern gemäß Abs. 1 und 2 nicht möglich ist, mehr 
als 400 Arbeitnehmer beschäftigt, so ist auf An­
trag des Zentralbetriebsrates ein Mitglied des­
selben unter Fortzahlung des Entgeltes von der 
Arbeitsleistung freizustellen. 

(4) Bei Berechnung der Zahlengrenzen sind 
Heimarbeiter nur dann zu berücksichtigen, wenn 
sie im Sinne des § 27 Heimarbeitsgesetz 1960, 
BGBl. Nr. 105/1961, regelmäßig beschäftigt wer­
den. 

Bildungsfreistellung , 

§ 118. (1) Jedes Mitglie.d des Betriebsrates hat 
Anspruch auf Freistellung von der Arbeits­
leistung zur Teilnahme an Schulungs- und 
Bildungsveranstaltungen bis zum Höchstausmaß 
von zwei Wochen innerhalb einer Funktions­
periode unter Fortzahlung des Entgeltes; in Be­
trieben, in denen dauernd weniger als 20 Arbeit­
nehmer beschäftigt sind, hat jedes Mitglied des 
Betriebsrates Anspruch auf eine solche Freistel­
lung gegen Entfall des Entgeltes. 

(2) Die Dauer der Freistellung kann in Aus­
nahmefällen bei Vorliegen eines Interesses an 
einer besonderen Ausbildung bis zu vier Wochen 
ausgedehnt werden. 

(3) Die Schulungs- und Bildungsveranstaltun­
gen müssen von kollektivvertragsfähigen Kör­
perschaften der Arbeitnehmer oder der Arbeit­
geber veranstaltet sein oder von diesen überein-
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stimmend als geeignet anerkannt werden und 
vornehmlich die Vermittlung von Kenntnissen 
. zum Gegenstand haben, die der Ausübung der 
Funktion als Mitglied des Betriebsrates dienen. 

(4) Der Betriebsrat hat den Betriebsinhaber 
. mindestens vier Wochen vor Beginn des Zeit­
raumes, für den di~ Freistellung beabsichtigt ist, 
in Kenntnis zu setzen. Der Zeitpunkt der Frei­
stellung ist im Einvernehmen zwischen Betriebs­
inhaber und Betriebsrat festzusetzen, wobei die 
Erfordernisse des Betriebes einerseits und die 
Interessen des Betriebsrates und des Betriebsrats­
mitgliedes andererseits zu. berücksichtigen sind. 
Im Streitfall entscheidet das Einigungsamt. 

(5) Bettiebsratsmitglieder, die in der laufenden 
Funktionsperiode 'bereits nach § 119 freigestellt 
worden sind, haben während dieser Funktions­
periode keinen Anspruch auf Freistellung gemäß 
Abs. 1 und 2. 

(6) Rückt ein Ersatzmitglied des Betriebsrates 
in das Mandat eines Mitgliedes des Betriebsrates 
dauernd nach, so hat es nur insoweit einen An­
spruch gemäß Abs. 1 und 2, als das ausge­
schiedene Mitglied noch keine Bildungsfreistel­
lung in Anspruch genommen hat. 

Erweiterete Bildungsfreistellung 

§ 119. (1) In Betrieben mit mehr als zwei­
hundert Arbeitnehmern ist neben der Bildungs­
freistellung gemäß § 118 auf Antrag des Betriebs­
rates ein weiteres Betriebsratsmitglied für die 
Teilnahme an Schulungs- und Bildungsveranstal­
tungen bis zum Höchstausmaß eines Jahres gegen 
Entfall des Entgeltes von der Arbeitsleistung 
freizustellen. §§ 117 Abs. 2 und 4 sowie 118 
Abs. 3 und 4 sind sinngemäß anzuwenden. 

(2) In Dienstjahren, in die Zeiten einer 
Bildungsfreistellung gemäß Abs. 1 fallen, gebüh­
ren der Urlaub im vollen Ausmaß, das Urlaubs­
entgelt jedoch in dem Ausmaß, das dem um 
die Dauer einer Bildungsfreistellung verkürzten 
Dienstjahr entspricht. 

(3) Der Arbeitnehmer behäit in Kalender­
jahren, in die Zeiten einer Bildungsfreistellung 
gemäß Abs. 1 fallen, den Anspruch auf sonstige, 
insbesondere einmalige Bezüge im Sinne des § 67 
Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes 1972, BGBl. 
Nr. 440/1972, in dem Ausmaß, das dem um 
die Dauer der Bildungsfreistellung verkürzten 
Kalenderjahr entspricht. 

(4) Soweit sich Ansprüche eines Arbeitnehmers 
nach der Dauer der Dienstzeit richten, sind 
Zeiten einer Bildungsfreistellung gemäß Abs. 1, 
während der das Arbeitsverhältnis bestanden hat, 
auf die Dauer der Dienstzeit anzurechnen. 

Kündigungs- und Entlassungsschutz 

§ 120. (1) Ein Mitglied des Betriebsrates darf 
bei sonstiger Rechtsunwirksamkeit nur nach vor-

heriger Zustimmung des Einigungsamtes gekün­
digt oder entlassen werden. Das Einigungsamt 
hat bei seiner Entscheidung den sich aus § 115 
Abs. 3 ergebenden Schutz der Betriebsratsmit­
glieder wahrzunehmen. In den Fällen der §§ 121 
Z. 3 und 122 Abs. 1 Z. 3 erster Satzteil, Z. 4 
erster Satzteil und Z. 5 hat das Einigungsamt die 
Zustimmung zur Kündigung oder Entlassung 
eines Betriebsratsmitgliedes zu verweigern, wenn 
sich der Antrag auf ein Verhalten des Betriebs­
ratsmitgliedes stützt, das von diesem in Aus­
übung des Mandates gesetzt wurde und unter 
Abwägung aller Umstände entschuldbar war. 

(2) Dem Betriebsratsmitglied kommt im Ver­
fahren vor dem Einigungsamt Parteistellung zu. 

(3) Der sich aus den §§ 120 bis 122 ergebende 
Schutz beginnt m~t dem Zeitpunkt der Annahme 
der Wahl durch das Betriebsratsmitglied und 
endet drei Monate nach Erlöschen der Mitglied­
schaft zum Betriebsrat, im Falle der dauernden 
Einstellung des, Betriebes mit Ablauf der Tätig­
keitsdauer des Betriebsrates. 

(4) Die §§ 120 bis 122 gelten sinngemäß für 
1. Ersatzmitglieder, die an der Mandatsaus­

übung verhinderte Betriebsratsmitglieder 
durch mindestens zwei Wochen ununter­
brochen vertreten haben, bis zum Ablauf 
von drei Monaten nach Beendigung dieser 
Tätigkeit, sofern der Betriebsinhaber vom 
Beginn und Ende der Vertretung ohne un­
nötigen Aufschub in Kenntnis gesetzt wurde; 

2. Mitglieder von Wahlvorständen und Wahl­
werber vom Zeitpunkt ihrer Bestellung bzw. 
Bewerbung bis zum Ablauf der Frist zur 
Anfechtung der Wahl; 

3. Mitglieder eines Betriebsrates, der nach Be­
endigung seiner Tätigkeitsdauer die Ge­
schäfte weiterführt (§ 61 Abs. 2) bis zum 
Ablauf von drei Monaten nach Beendigung 
dieser Tätigkeit. 

Wahlwerber sind Personen, die als Kandidaten 
auf einem Wahlvorschlag aufscheinen. 

Kündigungsschutz 

§ 121. Das Einigungsamt darf einer Kündigung 
unter Bedachtnahme auf die Bestimmungen des 
§ 120 nur zustimmen, wenn 

1. der Betriebsinhaber im Falle einer dauernden 
Einstellung oder Einschränkung des Betrie­
bes oder der Stillegung einzelner Betriebs­
abteilungen den Nachweis erbringt, daß er 
das betroffene Betriebsratsmitglied trotz 
dessen Verlangens an einem anderen Arbeits­
platz im Betrieb oder in einem anderen 
Betrieb des Unternehmens ohne erheblichen 
Schaden nicht weiterbeschäftigen kann; 

2. das Betriebsratsmitglied unfähig wird, die 
im Arbeitsvertrag vereinbarte Arbeit zu 
leisten, sofern in absehbarer Zeit eine 
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Wiederherstellung seiner Arbeitsfähigkeit 
nicht zu erwarten ist und dem Betriebs­
inhaber die Weiterbeschäftigung oder die 
Erbringung einer anderen Arbeitsleistung 
durch das Betriebsratsmitglied zu deren 
Verrichtung sich dieses bereit erklärt hat, 
nicht zugemutet werden kann; 

3. das Betriebsratsmitglied die ihm auf Grund 
des Arbeitsverhältnisses obliegenden Pflich­
ten beharrlich verletzt und dem Betriebs­
inhaber die Weiterbeschäftigung aus Grün­
den der Arbeitsdisziplin nicht zugemutet 
werden kann. 

Entlassungsschutz 

§ 122. (1) Das Einigungsamt darf unter Be­
dachtnahme auf die Bestimmungen des § 120 
einer Entlassung nur zustimmen, wenn das 
Betriebsratsmitglied 

1. absichtlich den Betriebsinhaber über Um­
stände, die für den Vertragsabschluß oder 
den Vollzug des in Aussicht genommenen 
Arbeitsverhältnisses wesentlich sind, in Irr­
tum versetzt hat; 

2. sich eines Verbrechens oder aus Gewinnsucht 
eines Vergehens oder einer übertretung 
schuldig machte, sofern die Verfolgung von 
Amts wegen oder auf Antrag des Betriebs­
inhabers zu erfolgen hat; 

3. im Dienste untreu ist oder sich in seiner 
Tätigkeit ohne Wissen des Betriebsinhabers 
von dritten Personen unberechtigt Vorteile 
zuwenden läßt; 

4. ein Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis verrät 
oder ohne Einwilligung des Betriebsinhabers 
ein der Verwendung im Betrieb abträgliches 
Nebengeschäft betreibt; 

5. sich Tätlichkeiten oder erhebliche Ehrver­
letzungen gegen den Betriebsinhaber, dessen 
im Betrieb tätige oder anwesende Familien­
angehörige oder Arbeitnehmer des Betriebes 
zuschulden kommen läßt, sofern durch dieses 
Verhalten eine sinnvolle Zusammenarbeit 
zwischen Betriebsratsmitglied und Betriebs­
inhaber nicht mehr zu erwarten ist. 

(2) Das Einigungsamt darf der Entlassung 
nicht zustimmen, wenn nach den besonderen 
Umständen des Falles dem Betriebsinhaber die 
Weiterbeschäftigung des Betriebsratsmitgliedes 
zumutbar ist. 

(3) In den Fällen des Abs. 1 Z. 2 und 5 kann 
die Entlassung des Betriebsratsmitgliedes gegen 
nachträgliche Einholung der Zustimmung des 
Einigungsamtes ausgesprochen werden. Stimmt 
das Einigungsamt der Entlassung nicht zu, so ist 
sie rechtsunwirksam. 

5. HAUPTSTüCK 

JUGENDVERTRETUNG 

Organe 

§ 123. (1) In jedem Betrieb, in dem dauernd 
mindestens fünf jugendliche Arbeitnehmer be­
schäftigt werden, sind folgende Organe zu bilden: 

1. Die Jugendversammlung; 
2. der Wahlvorstand für die Wahl des Jugend­

vertrauensrates ; 
3. der Jugendvertrauensrat. 

Bei der Berechnung dieser Zahl ist § 40 Abs. 1 
zweiter Satz sinngemäß anzuwenden. 

(2) Jugendliche Arbeitnehmer im Sinne dieses 
Hauptstückes sind Arbeitnehmer, die das 
18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. 

Jugendversammlung 

§ 124. (1) Die Jugendversammlung besteht aus 
der Gesamtheit der jugendlichen Arbeitnehmer 
des Betriebes und der Mitglieder des Jugend­
vertrauensrates, die nicht jugendliche Arbeit­
nehmer sind. 

(2) Der Jugendversammlung obliegt: 
1. Behandlung von Berichten des Jugendver­

trauensrates; 
2. Wahl des Wahlvorstandes für die Wahl. des 

Jugendvertrauensrates; 
3. Beschlußfassung über die Enthebung des 

Jugendvertrauensrates. 
(3) Die Jugendversammlung ist vom Jugend­

vertrauensrat mindestens einmal in jedem Kalen­
derhalbjahr einzuberufen. 

(4) Besteht kein Jugendvertrauensrat oder ist 
er funktionsunfähig, so sind zur Einberufung 
berechtigt 

1. der an Lebensjahren älteste stimmberechtigte 
jugendliche Arbeitnehmer; 

2. sofern Betriebsräte errichtet sind, jeder 
Betriebsrat; 

3. jede zuständige freiwillige Berufsvereinigung 
oder gesetzliche Interessenvertretung der 
Arbeitnehmer. 

(5) Jeder im Betrieb bestehende Betriebsrat 
ist berechtigt, durch mindestens einen Vertreter 
mit beratender Stimme an der Jugendversamm­
lung teilzunehmen. 

(6) In der Jugendversammlung sind alle jugend- . 
lichen Arbeitnehmer (§ 123 Abs. 2), sowie die 
Mitglieder des Jugendvertrauensrates, die nicht 
jugendliche Arbeitnehmer sind, stimmberechtigt, 
sofern sie am Tag der Jugendversammlung im 
Betrieb beschäftigt sind. Heimarbeiter, die 
jugendliche Arbeitnehmer sind, sind nur dann. 
stimmberechtigt, wenn sie im Sinne des § 27 
Heimarbeitsgesetz 1960, BGBI. Nr. 105/1961, 
regelmäßig beschäftigt sind. 
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(7) Im übrigen sind auf die Einberufung und 
Durchführung der Jugendversammlung die Be­
stimmungen der §§ 43 Abs. 2, 45 Abs. 3, 46 bis 48 
sowie 49 Abs. 2 erster und zweiter Satz, und 
Abs. 3 sinngemäß anzuwenden. 

Jugendvertrauensrat 

§ 125. (1) Der Jugendvertrauensrat besteht, 
soweit Abs. 2 nicht anderes bestimmt, in Be­
trieben mit 5 bis 10 jugendlichen Arbeitnehmern 
aus einer Person (Jugendvertreter), in Betrieben 
mit 11 bis 30 jugendlichen Arbeitnehmern aus 
zwei Mitgliedern, in Betrieben mit 31 bis 50 
jugendlichen Arbeitnehmern aus drei Mitgliedern, 
in Betrieben mit 51 bis 100 jugendlichen Arbeit­
nehmern aus vier Mitgliedern. In Betrieben mit 
mehr als 100 jugendlichen Arbeitnehmern erhöht 
sich für je weitere hundert jugendliche Arbeit­
nehmer die Zahl der Mitglieder um eines. In 
Betrieben mit mehr als 1000 jugendlichen Arbeit­
nehmern erhöht sich die Zahl der Mitglieder 
für je weitere 500 jugendliche Arbeitnehmer um 
eines. Bruchteile von hundert bzw. fünfhundert 
werden für voll gerechnet. 

(2) In Betrieben, in denen sowohl der Gruppe 
der Arbeiter als auch der Gruppe der Ange­
stellten dauernd mindestens fünf jugendliche 
Arbeitnehmer angehören, besteht der Jugend­
vertrauensrat aus von den jugendlichen Arbeit­
nehmern jeder Gruppe getrennt zu wählenden 
Mitgliedern. Die Zahl der zu wählenden Mit­
glieder ergibt sich aus der getrennten Anwendung 
der Zahlengrenzen des Abs. 1 auf die Zahl der 
jugendlichen Gruppenangehörigen (§ 41 Abs. 3). 

(3) Die Zahl der zu wählenden Mitglieder 
des Jugendvertrauensrates richtet sich nach der 
Zahl der jugendlichen Arbeitnehmer am Tag der 
Wahlausschreibung; bei Berechnurig dieser Zahl 
sind Heimarbeiter nur mitzuzählen, wenn sie im 
Sinne des § 27 Heimarbeitsgesetz 1960, BGBL 
Nr. 105/1961, regelmäßig beschäftigt werden. 
Eine spätere i\nderung der Zahl der jugendlichen 
Arbeitnehmer ist auf die Anzahl der Mitglieder 
des Jugendvertrauensrates ohne Einfluß. § 65 ist 
sinngemäß anzuwenden. 

Vorbereitung und Durchführung der Wahl des 
Jugend vertrauensrates 

§ 126. (1) Die Tätigkeitsdauer des Jugendver­
trauensrates beträgt zwei Jahre. Sie beginnt mit 
dem Tage der Konstituierung oder mit Ablauf 
der Tätigkeitsdauer des früheren Jugendver­
trauensrates, wenn die Konstituierung vor diesem 
Zeitpunkt erfolgte. 

(2) Zur Durchführung der Wahl des Jugend­
vertrauensrates hat die Jugendversammlung 
einen Wahlvorstand zu bestellen. 

(3) Der Wahlvorstand besteht aus zwei Arbeit­
nehmern, die wahlberechtigt (Abs. 4) oder wähl­
bar (Abs. 5) sein müssen, und einem vom 
Betriebsrat - bei getrennten Betriebsräten vom 

Betriebsausschuß entsandten Betriebsratsmit­
glied. Besteht im Betrieb kein Betriebsrat oder 
macht er von seinem Entsendungsrecht nicht oder 
nicht rechtzeitig Gebrauch, so besteht der Wahl­
vorstand aus drei wahlberechtigten oder wähl­
baren Arbeitnehmern; in diesem Falle können 
auch Vorstandsmitglieder oder Angestellte einer 
zuständigen freiwilligen Berufsvereinigung oder 
gesetzlichen Interessenvertretung der Arbeitneh­
mer in den Wahlvorstand berufen werden. Min­
destens zwei Mitglieder des Wahlvorstandes müs­
sen Arbeitnehmer des Betriebes sein. In 
Betrieben, in denen gemäß § 125 Abs. 2 getrennt 
zu wählen ist, haben dem Wahlvorstand je ein 
wahlberechtigter oder wählbarer Arbeitnehmer 
aus der Gruppe der Arbeiter und aus der Gruppe 
der Angestellten anzugehören. 

(4) Wahlberechtigt sind alle jugendlichen 
Arbeitnehmer des Betriebes, die am Tag der 
Wahlausschreibung das 18. Lebensjahr noch nicht' 
vollendet haben und an diesem Tag sowie am 
Tag der Wahl im Betrieb beschäftigt sind. Heim­
arbeiter, die jugendliche Arbeitnehmer sind, sind 
nur dann wahlberechtigt, wenn sie im Sinne des 
§ 27 Heimarbeitsgesetz 1960, BGBL Nr. 105/ 
1961, regelmäßig beschäftigt werden. 

(5) Wählbar sind alle Arbeitnehmer des Be­
triebes, die am Tag der Wahlausschreibung das 
21. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, am 
Tag der Wahl seit mindestens sechs Monaten 
im Betrieb beschäftigt sind, und, abgesehen vom 
Alter, nicht vom Wahlrecht zum Nationalrat 
;usgeschlossen sind. 

·(6) Für die getrennte Wahl des Jugendver­
trauensrates gemäß § 125 Abs. 2 sind nach der 
Gruppe der Arbeiter und der Gruppe der Ange­
stellten getrennte Wahlvorschläge einzubringen. 
Die Wahl ist jedoch am selben Ort und zur 
gleichen Zeit durchzuführen. 

(7) Auf die Durchführung und Anf~chtung 
der Wahl des Jugendvertrauensrates sind die 
Bestimmungen der §§ 51, 53 Abs. 2, 3, 5 und 6, 
54 Abs. 1, 2, 4 und 5, 55 bis 57, 59 und 60 
sinngemäß anzuwenden. Zur Anfechtung der 
Wahl ist auch jeder im Betrieb bestehende 
Betriebsrat berechtigt. 

Beendigung der Tätigkeitsdauer 
§ 127. (1) Die Tätigkeit des Jugendvertrauens­

rates endet mit Ablauf der Zeit, für die er 
gewählt wurde (§ 126 Abs. 1). 

(2) Für die vorzeitige Beendigung der Tätig­
keitsdauer sind die Vorschriften des § 62 sinn­
gemäß anzuwenden. 

(3) Die Mitgliedschaft zum Jugendvertrauens­
rat erlischt, wenn das Mitglied des Jugendver­
trauensrates eine Wahl zum Mitglied des 
Betriebsrates annimmt. Im übrigen sind für das 
Erlöschen der Mitgliedschaft zum Jugendver­
trauensrat die Bestimmungen des § 64 Abs. 1 
und 3 sinngemäß anzuwenden. 
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(4) Die Mitgliedschaft zum Jugendvertrauens­
rat ist vom Einigungsamt abzuerkennen, wenn 
das Mitglied des Jugendvertrauensrates, abge­
sehen von der Vollendung des 21. Lebensjahres, 
die Wählbarkeit nicht oder nicht mehr besitzt. 
Zur Antragstellung sind der Betriebsrat, der 
Jugendvertrauensrat, jedes Mitglied des Jugend­
vertrauensrates und der Betriebsinhaber berech­
tigt. 

Geschäftsführung des Jugendvertrauensrates 

§ 128. (1) Auf die Geschäftsführung des 
Jugendvertrauensrates sind, sofern dieser aus 
mindestens drei Mitgliedern besteht, die Bestim­
mungen der §§ 66 Abs. 1, 2, 3 erster und dritter 
Satz, 4 bis 6 urid 8, 67 Abs. 1, 2 und 4, 68 Abs. 1, 
2 erster und zweiter Satz und Abs. 3, 70 erster 
Satz sowie 72 sinngemäß anzuwenden. 

(2) Besteht der Jugendvertrauensrat aus zwei 
Mitgliedern, so haben sie, soweit sie nicht die 
Geschäfte untereinander aufteilen, ihre Aufgaben 
gemeinsam durchzuführen. §§ 66 Abs. 7 und 68 
Abs. 2 vierter Satz sind sinngemäß anzuwenden. 

(3) Vertreter des Jugendvertrauensrates gegen­
über dem Betriebsinhaber und nach außen ist 
der Obmann, bei dessen Verhinderung der Stell­
vertreter, es sei denn, der Jugendvertrauensrat 
beschließt im Einzelfall etwas anderes. 

(4) Zu den Sitzungen des Jugendvertrauens­
rates ist jeder im Betrieb bestehende Betriebsrat 
einzuladen. Der Betriebsrat ist berechtigt, an den 
Sitzungen des Jugendvertrauensrates durch einen 
Vertreter mit beratender Stimme teilzunehmen. 
Zu den Sitzungen jedes im Betrieb bestehenden 
Betriebsrates und des Betriebsausschusses ist der 
Jugendvertrauensrat einzuladen. Der Jugendver­
trauensrat ist berechtigt, an den Sitzungen des 
Betriebsrates und des Betriebsausschusses durch 
einen Vertreter mit beratender Stimme teilzu­
nehmen. 

(5) Die Beschlüsse des Jugendvertrauensrates 
sind jedem im Betrieb bestehenden Betriebsrat 
zur Kenntnis zu bringen. Der Betriebsrat hat 
üb«r Beschlüsse des Jugendvertrauensrates und 
über Angelegenheiten der jugendlichen Arbeit­
nehmer in Anwesenheit des Jugendvertrauens­
rates oder von diesem entsendeter Mitglieder zu 
beraten. 

(6) In Betrieben, in denen getrennte Betriebs­
räte bestehen, und die Mitglieder des Jugendver­
trauensrates gemäß § 125 Abs. 2 getrennt ge­
wählt wurden, ist bei der Entsendung von Mit­
gliedern zu den Beratungen eines Betriebsrates 
gemäß Abs. 4 oder 5 auf die Gruppenzuge­
hörigkeit dieser Mitglieder Bedacht zu nehmen. 

Aufgaben und Befugnisse 'des Jugendvertrauens-
rates 

§ 1.29. (1) Der Jugendvertrauensrat ist be­
rufen, die wirtschaftlichen, sozialen, gesundheit­
lichen und kulturellen Interessen der jugend-

lichen Arbeitnehmer des Betriebes wahrzuneh­
men. Besteht im Betrieb ein Betriebsrat, so hat 
der Jugendvertrauensrat, sofern Abs. 3 nicht 
anderes bestimmt, seine Aufgaben im Einver­
nehmen mit dem Betriebsrat wahrzunehmen. § 39 
ist sinngemäß anzuwenden. 

(2) In Erfüllung dieser Aufgabe hat der Jugend­
vertrauensrat den Betriebsrat zu beraten und 
zu unterstützen, der seinerseits verpflichtet ist, 
dem Jugendvertrauensrat bei der Wahrnehmung 
der besonderen Belange der jugendlichen Arbeit­
nehmer beizustehen. 

(3) In Wahrnehmung der Interessen der 
jugendlichen Arbeitnehmer ist der Jugendver­
trauensrat insbesondere berufen: 

1. Bei allen Angelegenheiten, die die Interessen 
der jugendlichen Arbeitnehmer des Betriebes 
betreffen, beim Betriebsrat und, sofern ein 
solcher nicht besteht, beim Betriebsinhaber 
entsprechende Maßnahmen zu beantragen 
und auf die Beseitigung von Mängeln hin­
zuwirken; 

2. darüber zu wachen, daß die Vorschriften, 
die für das Arbeitsverhältnis jugendlicher 
Arbeitnehmer gelten, eingehalten werden, 
und über wahrgenommene Mängel dem 
Betriebsrat, dem Betriebsinhaber und erfor­
derlichenfalls den zum Schutz jugendlicher 
Arbeitnehmer eingerichteten Stellen Mittei­
lung zu machen und auf Beseitigung dieser 
Mängel hinzuwirken; 

3. an den Unterweisungen gemäß § 24 des 
Bundesgesetzes über die Beschäftigung von 
Kindern und Jugendlichen, BGBl. Nr. 146/ 
1948 durch ein Mitglied teilzunehmen; 

4. Vorschläge in Fragen der Berufsausbildung 
und der beruflichen Weiterbildung jugend­
licher Arbeitnehmer zu erstatten; 

5. an den Beratungen zwischen Betriebsrat 
(Betriebsausschuß) und Betriebsinhaber 
(§§ 92, 94 Abs. 4, 109 Abs. 1) durch ein 
Mitglied teilzunehmen; 

6. an den Sitzungen des Betriebsrates (Be­
triebsausschusses) mit beratender Stimme 
teilzunehmen (§ 128 Abs. 4 und 5). 

(4) Der Betriebsrat und der Betriebsinhaber 
sind verpflichtet, dem Jugendvertrauensrat die 
zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen. 

Rechtsstellung der Mitglieder des 
J ugendvertra uensrates 

§ 130. (1) Hinsichtlich der persönlichen Rechte 
und Pflichten der Mitglieder des Jugendver­
trauensrates sind die Bestimmungen der §§ 115 
Abs. 1 erster Satz, Abs. 2 bis 4, 116, 120 Abs. 1 
bis 3, 121 und 122, hinsichtlich der Ersatzmit­
glieder, Mitglieder des Wahlvorstandes und 
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Wahlwerber amh jene des § 120 Abs. 4 Z. 1 und 
2 sinngemäß anzuwenden. Das Einigungsamt darf 
der Entlassung eines Mitgliedes oder Ersatzmit­
gliedes des Jugendvertrauensrates, eines Mit­
gliedes des Wahlvorstandes oder eines Wahl­
werbers, sofern diese Personen Lehrlinge im 
Siime des Berufsausbildungsgesetzes sind, auch 
aus den im § 15 Abs. 3 lit. c und f des Berufs­
ausbildungsgesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, genann­
ten Gründen zustimmen. 

(2) Der Ablauf der gesetzlichen oder emer 
kollektivvertraglichen Frist nach § 18 des 
Berufsausbildungsgesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, 
wird durch die Bewerbung um die Bestellung 
zum Mitglied des Jugendvertrauensrates, durch 
die Bestellung zum Mitglied des Wahlvorstandes 
und durch die Wahl zum Mitglied des Jugend­
vertrauensrates gehemmt. Die Hemmung dauert 
für Mitglieder des Wahlvorstandes und für Wahl­
werber vom Zeitpunkt ihrer Bestellung bzw. Be­
werbung bis zum Ablauf der Frist zur Anfech­
tung der Wahl, für Mitglieder des Jugendver­
trauensrates vom Zeitpunkt der Annahme der 
Wahl bis zum Ablauf der jeweiligen Tätigkeits­
dauer. Auf Antrag des Betriebsinhabers kann 
das Einigungsamt einer vorzeitigen Auflösung 
des Arbeitsverhältnisses auch zustimmen, wenn 
ein Tatbestand im Sinne des § 121 verwirklicht 
wurde. 

(3) Für die Teilnahme an Schulungs- und 
Bildungsveranstaltungen im Sinne des § 118 
Abs. 3 hat jedes Mitglied des Jugendvertrauens­
rates Anspruch auf Freistellung von der Arbeits­
leistung unter Fortzahlung des Entgeltes bis 
zur Dauer von zwei Wochen innerhalb einer 
Funktionsperiode. § 118 Abs. 4 und 6 ist sinn­
gemäß anzuwenden. 

(4) Die Kündigung eines Arbeitnehmers kann 
'gemäß § 105 auch mit der Begründung ange­
fochten werden, daß der Grund zur Kündigung 

1. in seiner früheren Tätigkeit als Mitglied des 
Jugendvertrauensrates, 

2. in seiner Bewerbung um die Bestellung zum 
Mitglied des Jugendvertrauensrates oder 

3. in seiner Tätigkeit als Mitglied des Wahl­
vorstandes gelegen. ist. 

, 
Rechtsausübung durch Minderjährige 

§ 131. Die Ausübung von Rechten und die 
übernahme von Pflichten nach den Bestimmun­
gen dieses Hauptstückes bedürfen zu ihrer Rechts­
gültigkeit nicht der Einwilligung des gesetzlichen 
Vertreters. 

6. HAUPTSTüCK 

VORSCHRIFTEN FÜR EINZELNE 
BETRIEBSARTEN 

Betriebe mit besonderer Zweckbestimmung und 
Verwaltungsstellen juristischer Personen des ' 

öffentlichen Rechts 

§ 132. (1) Auf Unternehmen und Betriebe, 
die unmittelbar politischen, koalitionspolitischen, 
konfessionellen, wissenschaftlichen, erzieherischen 
oder karitativen Zwecken dienen, ferner auf Ver­
waltungsstellen von juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts und der Oesterreichischen 
Nationalbank sind die Bestimmungen det: §§ 108 
bis 112 nicht anzuwenden. 

(2) Auf Unternehmen und Betriebe, die un­
mittelbar Zwecken der Berichterstattung oder 
Meinungsäußerung dienen, sind die §§ 108 bis 
112 insoweit nicht anzuwenden, als es sich um 
Angelegenheiten handelt, die die politische Rich­
tungdieser Unternehmen und Betriebe beein­
flussen. § 99 Abs. 3 ist hinsichtlich der Einstellung 
von Journalisten im Sinne des Journalisten­
gesetzes, StGBl. Nr. 88/1920, insoweit nicht 
anzuwenden, als diese Einstellung die politische 
Richtung dieses Unternehmens oder Betriebes 
beeinflußt. 

(3) Auf die österreichische Rundfunk Ges. 
m. b. H. sind die §§ 111 und 112 nicht, § 110 
nach Maßgabe des Rundfunkgesetzes anzuwen­
den. 

(4) Auf Unternehmen und Betriebe, die kon­
fessionellen Zwecken einer gesetzlich anerkannten 
Kirche oder Religionsgesellschaft dienen, sind die 
Bestimmungen des II. Teiles nicht anzuwenden, 
soweit die Eigenart des Unternehmens oder des 
Betriebes dem entgegensteht. Jedenfalls sind die 
Bestimmungen über Betriebsvereinbarungen in 
den Angelegenhe~ten des § 96 Abs. 1 Z. 1, 2 
und 4 sowie die BeS'timmungen der §§ 108 bis 
112 nicht anzuwenden auf Betriebe und Verwal­
tungsstellen, die der Ordnung der inneren Ange­
legenheiten der gesetzlich anerkannten Kirchen 
und Religionsgesellschaften dienen. 

Theaterunternehmen 

§ 133. (1) Auf Theaterunternehmen im Sinne 
des § 1 Abs. 2 des Schauspielergesetzes, BGBl. 
Nr. 441/1922, sind die Bestimmungen des 
11. Teiles anzuwenden, soweit sich im folgenden 
nicht anderes ergibt. 

(2) Beschäftigt ein Theaterunternehmen mehr 
als 50 dem Schauspielergesetz unterliegende 
Arbeitnehmer, so sind für diese Personen ge­
trennte Betriebsräte des darstellenden und des 
nichtdarstellenden Personals zu wählen, wenn 
jede dieser Gruppen mindestens 20 Arbeitnehmer 
umfaßt. Innerhalb dieser Gruppen sind die Be­
stimmungen über getrennte Betriebsräte der 
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Arbeiter und Angestellten nicht anzuwenden. In 
Betrieben, in denen getrennte Betriebsräte des 
darstellenden und des nichtdarstellenden Perso­
nals bestehen, bilden diese mit den sonst im 
Betrieb bestehenden Betriebsräten den Betriebs­
ausschuß; die §§ 76 und 77 sind sinngemäß anzu­
wenden. 

(3) In Betrieben, in denen berufsüblich 
Arbeitsverhältnisse mit künstlerischem Personal 
jeweils nur auf bestimmte Dauer abgeschlossen 
werden, endet das Arbeitsverhältnis eines 
Betriebsratsmitgliedes, wenn es dem künstleri­
schen Personal angehört, ohne seine Zustimmung 
nicht vor Ablauf der Spielzeit, innerhalb der 
die Tätigkeitsdauer des Betriebsrates endet. Die 
Bestimmungen der §§ 62, 64 sowie 120 bis 122 
bleiben unberührt. 

(4 ) Werden Bühnendienstverträge im Sinne des 
§ 32 Schauspielergesetz, BGBl. Nr. 441/1922, nicht 
verlängert, so ist der Betriebsrathievon späte­
stens drei Tage vor Absendung der Benachrichti­
gung von der Nichtverlängerung zu verständigen. 

(5) § 99 Abs. 2 und 3 sind auf die Einstellung 
von am Theater solistisch tätigen Mitgliedern 
sowie auf die Einstellung von Arbeitnehmern, 
die vorübergehend zu dem Zweck eingestellt 
werden, um den Ausfall einer Vorstellung zu 
verhindern, bezüglich der vorherigen Informa­
tion und Beratung nicht anzuwenden. 

(6) Im übrigen sind in Theaterunternehmen 
die Bestimmungen der §§ 40 Abs. 4, 78 bis 88, 
109 Abs. 3 zweiter Satz und 110 bis 112 nicht 
anzuwenden. 

Unternehmen und Betriebe des öffentlichen 
Personen-, Güter- und Nachrichtenverkehrs 

§ 134. (1) Arbeitsstätten von 

1. Straßenbahn- und Obusunternehmungen im 
Sinne des § 5 Eisenbahngesetz 1957, BGBI. 
Nr. 60, mit Ausnahme jener in Städten 
mit mehr als 500.000 Einwohnern, 

2. Haupt- und Kleinseillnhnunternehmungen 
im Sinne des § 6 Abs. 1 Eisenbahngesetz 
1957, BGBI. Nr. 60, 

3. Seilliftunternehmungen im Sinne des § 15 
Abs. 1 Z. 3 Gewerbeordnung, 

4. Kraftfahrlinienunternehmungen im 
des § 1 Abs. 1 Kraftfahrliniengesetz 
BGBI. Nr. 84, 

Sinne 
1952, 

gelten in ihrer Gesamtheit als ein Betrieb im 
Sinne des § 34 Abs. 1; Arbeitsstätten solcher 
Unternehmungen, die neben einem Hauptbetrieb 
bestehen, gelten jedoch als Betrieb, wenn sie die 
Voraussetzungen des § 34 Abs. 1 erfüllen, vom 
Hauptbetrieb räumlich weit entfernt sind und 
hinsichtlich Aufgabenbereich und Organisation 
Eigenständigkeit besitzen. § 35 ist auf diese 
Arbeitsstätten nicht anzuwenden. 

(2) Arbeitsstätten von Schiffahrtsunterneh­
mungen (Landbetriebe, Binnenschiffe und Schiffe, 
die gemäß den Bestimmungen des Seeflaggen­
gesetzes, BGBI. Nr. 187/1957, die österreichische 
Flagge führen) gelten in ihrer Gesamtheit als 
ein Betrieb im Sinne des § 34 Abs. 1. § 35 ist 
auf diese Arbeitsstätten nicht anzuwenden. 

(3) Arbeitsstätten (Landbetriebe 'und Luftfahr­
zeuge) von Fluglinienunternehmungen im Sinne 
des § 102 Luftfahrtgesetz, BGBI. Nr. 253/1957, 
gelten in ihrer Gesamtheit als ein Betrieb im 
Sinne des § 34 Abs. 1. § 35 ist auf diese Arbeits­
stätten nicht anzuwenden. 

(4) Senderanlagen von Unternehmen des Rund­
funk- und Fernsehrundfunkverkehrs gelten nicht 
als Betriebe im Sinne des § 34 Abs. 1. § 35 ist 
auf sie nicht anzuwenden. 

(5) Beschäftigt ein Schiffahrts- oder Flugunter­
nehmen dauernd mindestens fünf Arbeitnehmer 
ganz oder überwiegend im Schiffs- oder Flug­
dienst, so kann für diese Arbeitnehmergruppe 
ein eigener Betriebsrat gewählt werden. In 
diesem Falle sind innerhalb dieser Gruppe die 
Bestimmungen über getrennte Betriebsräte der 
Arbeiter und der Angestellten nicht anzuwenden. 
In Betrieben, in denen ein Betriebsrat für die 
im Schiffs- oder Flugdienst beschäftigten Arbeit­
nehmer besteht, bildet er mit den sonst im 
Betrieb bestehenden Betriebsräten den Betriebs­
ausschuß; die §§ 76 und 77 sind sinngemäß an­
zuwenden. 

III. TEIL 

Behörden und Verfahren 

1. HAUPTSTüCK 

EINIGUNGSXMTER, OBEREINIGUNGS­
AMT UND SCHLICHTUNGSSTELLEN 

Abschnitt 1 

Einigungsämter 

Errichtung von Einigungsämtern 

§ 135. In jedem Bundesland ist mindestens ein 
Einigungsamt zu errichten. Sitz und Sprengel 
der Einigungsämter werden nach Anhörung des 
zuständigen Landeshauptmannes durch Verord­
nung des Bundesministers für soziale Verwaltung 
bestimmt. 

Zusammensetzung 

§ 136. (1) Das Einigungsamt besteht aus einem 
Vorsitzenden und nach Erfordernis aus einem 
oder mehreren Stellvertretern sowie aus der 
erforderlichen Zahl von Mitgliedern und Ersatz­
rnitgliedern, die aus den Gruppen der Arbeit­
geber und der Arbeitnehmer unter Berücksichti­
gung der Berufszweige, die für das Einigungsamt 
von Bedeutung sind, bestellt werden. 
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(2) Der Vorsitzende und seine Stellvertreter 
werden vom Bundesminister für Justiz im Ein­
vernehmen mit dem Bundesminister für soziale 
Verwaltung nach Anhörung der örtlich zustän­
digen Landeskammern der gewerblichen Wirt­
schaft und Kammern für Arbeiter und Ange­
stelLte für unbestimmte Zeit und auf Widerruf 
ernannt. Sie haben, wenn sie nicht schon als 
öffentlich Bedienstete zur unparteiischen und ge­
wissenhaften Ausübung der Amtspflichten ver­
pflichtet wurden, dieses Gelöbnis vor dem Bun­
desminister für Justiz zu leisten. Der Bundes-

. minister für Justiz kann den Landeshauptmann 
ermächtigen, dieses Gelöbnis abzunehmen. 

(3) Die Mitglieder und Ersatzmitgliederwer­
den vom Bundesminister für soziale Verwaltung 
auf Grund von Vorschlägen bestellt, die von den 
zuständigen Kammern oder, wenn solche nicht 
bestehen, von den sonstigen Interessenvertretun­
gen der Arbeitgeber einerseits und der Arbeit­
nehmer andererseits erstattet werden. Wird das 
Vorschlagsrecht nicht binnen zwei Monaten nach 
Aufforderung ausgeübt, so ist der BundesminiSiter 
für soziale Verwaltung bei der Bestellung an 
Vorschläge nicht gebunden. 

(4) Hm:sichtlich der Erfordernisse der Bestel­
lung der Mitglieder und Ersatzmitglieder sind 
die Bestimmungen des § 11 Abs. 1 des Arbeits­
gerichtsgesetzes, BGBl. Nr. 170/1946, sinngemäß' 
anzuwenden. 

(5) Die Ablehnung der übernahme oder die 
Niederlegung des Amtes ist nur aus wichtigen 
Gründen zulässig. Die Eilitscheidung hierüber 
trifft der Bundesminister für soziale Verwaltung. 

Amtsdauer der Mitglieder (Ersatzmitglieder) 

§ 137. (1) Die Mitglieder und Ersatzmitglieder 
werden für eine Amtsdauer von fünf Jahren 
bestellt. Sie haben vor Antritt ihres Amtes dem 
Vorsitzenden durch Handschlag gewissenhafte 
und unparteiische Ausübung des Amtes zu ge­
loben. Das Amt von Mitgliedern und Ersatz­
mitgliedern, die innerhalb der allgemeinen fünf­
jährigen Amtsdauer bestellt werden, endet mit 
deren Ablauf. Die infolge des Ablaufes der Amts­
dauer ausscheidenden Mitglieder und Ersatzmit­
glieder haben ihr Amt bis zur Wiederbesetzung 
auszuüben, Wiederbestellung ist zulässig. 

(2) Der Bundesminister für soziale Verwaltung 
hat ein Mitglied (Ersatzmitglied) seines Amtes 
zu entheben, wenn ein gesetzliches Hindernis 
(§ 136 Abs. 4) bekannt wird oder wenn es sich 
einer groben Verletzung oder einer dauernden 
Vernachlässigung seiner Amtspflichten schuldig 
gemacht hat. Ein Mitglied (Ersatzmitglied) ist 
auch dann zu entheben, wenn in seiner Berufs­
tätigkeit eine solche Knderung emtritt, daß es 
nicht mehr geeignet erscheint, die Interessen 
jener Berufsgruppe wahrzunehmen, zu deren 
Vertretung es bestellt wurde. 

Verhandlung 

§ 138. (1) Das Einigungsamt verhandelt und 
entscheidet in Senaten, die nach dem Ermessen 
des Vorsitzenden für bestimmte Gruppen von 
ArbeitsverhäLtnissen oder von Verhandlungs­
gegenständen bestellt werden. 

(2) Der Vorsitzende betraut, soweitt er nicht 
selbst den Vorsitz in den Senaten führt, mit dem 
Vorsitz seine Stellvertreter und weist jedem 
Senat je eine gleiche Anzahl von Mitgliedern und 
Ersatzmitgliedern aus der Gruppe der Arbeit­
geber einerseits und aus der Gruppe der Arbeit­
nehmer andererseits zu. 

(3) Das Einigungsamt k~nn zu den Verhand­
lungen Sachverständige und Auskunftspersonen 
beiziehen. 

Beschlußfassung 

§ 139. (1) Ein Senat ist, soweit im folgenden 
nicht anderes bestimmt wird, verhandlungs- und 
beschlußfähig, wenn außer dem Vorsitzenden 
oder dessen Stellvertreter sowohl aus der Gruppe 
der Arbeitgeber wie aus der Gruppe der Arbeit­
nehmer wenigstens ein Mitglied (Ersatzmitglied) 
anwesend ist. 

(2) Zur Verhandlung und Entscheidung über 
die Festsetzung, Abänderung oder Aufhebung 
eines Mindestlohntarifes (§ 22) ist die Anwesen­
heit des Vorsitzenden oder seines Stellvertreters 
und wenigstens von je zwei Mitgliedern (Ersatz­
rnitgliedern) aus der Gruppe der Arbeitgeber 
und der Gruppe der Arbeitnehmer erforderlich. 

(3) Sind die Mitglieder (Ersatzmitglieder) einer 
Gruppe in der überzahl, so haben in dieser 
Gruppe die dem Alter nach jüngsten Mitglieder 
(Ersatzmiltglieder), ,soweilt sie überzählig sind, 
kein Stimmrecht. Die Beschlüsse werden mit ein­
facher Mehrheit der vom Vorsitzenden und den 
stimmberechtigten Mitgliedern abgegebenen 
Stimmen gefaßt; der Vorsitzende gibt seine 
Stimme als letzter ab. 

Ordnungsstrafen 

§ 140. Gegen Mitglieder (Ersatzmitglieder), die 
sich ihren Amtspflichten entziehen, kann der 
Vorsitzende des Einigungsamtes Ordnungsstrafen 
bis zu 200 S verhängen. Gegen diese Verfügung 
steht innerhalb von 14 Tagen nach der Zustellung 
die Beschwerde an das Obereinigungsamt offen, 
das endgüLtig entscheidet. 

Abschnitt 2 

Obereinigung~amt 

Errichtung und Zusammensetzung 

§ 141. (1) Beim Bundesministerium für soziale 
Verwaltung, ist ein Obereinigungsamt zu errich­
ten. Es besteht aus einem Vorsitzenden und nach 
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Bedarf aus einem oder mehreren Stellvertretern 
sowie aus der erforderlichen Zahl von Mitglie­
dern und Ersatzmitgliedern, die aus den Gruppen 
der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer bestellt 
werden. 

(2) Für die Ernennung des Vorsitzenden und 
seiner Stellvertreter gelten die Bestimmungen 
des § 136 Abs. 2 mit der Maßgabe, daß vor der 
Ernennung die Bundeskammer der gewerblichen 
WirtJschaft und der österreich ische Arbeiter­
kammertag zu hören sind; für die Bestellung 
und Amtsausübung der Mitglieder (Ersatzmit­
glieder) sind die Bestimmungen der §§ 136 Abs. 3 
bis 5 und 137 sinngemäß anzuwenden. 

Vorsitz und Beschlußfassung 

§ 142. (1) Für die Bildung der Senart:e des 
Obereinigungsamtes gelten die Bestimmungen des 
§ 138 Abs. 2 sinngemäß. 

(2) Ein Senat des Obereinigungsamtes ist ver­
handlungs- und beschlußfähig, wenn außer dem 
Vorsitzenden oder dessen Stellvertreter je zwei 
Mitglieder (Ersatzmitglieder) aus der Gruppe der 
Arbeitgeber und der Arbeitnehmer anwesend 
sind; im übrigen ,sind die Bestimmungen der 
§§ 138 Abs. 3 und 139 Abs. 3 sinngemäß anzu­
wenden. 

Ordnungsstrafen 

§ 143. Gegen Mitglieder (Ersatzm~tglieder), 
die sich ihren Amtspflichten entziehen, kann der 
Vorsitzende des Obereinigungsamtes Ordnungs­
strafen bis zu 200 S verhängen. Gegen diese Ver­
fügung steht innerhalb von 14 Tagen nach der 
Zustellung die Beschwerde an das Bundesmini­
sterium für soziale Verwaltung offen. 

Abschnitt 3 

S chI ich tun g s. s teile 

Errichtung und Zusammensetzung 

§ 144. (1) Zur Erutscheidung von Streitigkeiten 
über den Abschluß, die Anderung oder die Auf­
hebung von Betriebsvereinbarungen in Angele­
genheiten, in welchen das Gesetz die Entschei­
dung durch Schlichtungsstellen vorsieht, ist auf 
Antrag eines der Streitteile eine Schlichtungs­
stelle zu errichten. Die Schlichtungsstelle ist beim 
Einigungsamt in der Landeshauptstadt jenes 
Bundeslandes, in dem der Betrieb gelegen ist, 
für Vorarlberg beim Einigungsamt Feldkirch, für 
Niederösterreich beim Einigungsamt Wien, zu 
errichten. Bei Streitigkeiten über den Abschluß, 
die Anderung oder Aufhebung von Betriehsver­
einbarungen, deren Geltungsbereich Betriebe um­
faßt, die in zwei oder mehreren Bundesländern 
gelegen sind, ist der Sitz des Unternehmens, dem 
die Betriebe angehören, maßgebend. Durch Ver­
einbarung der Stre~tteile kann die Schlichtungs-

stelle bei einem anderen Einigungsamt in einer 
Landeshauptstadt oder beim Einigungsamt Feld­
kirch errichtet werden. Ein Antrag auf Ent­
scheidung einer Streitigkeit durch die Schlich­
tungsstelle ist an den Vors~tzenden des in Be­
tracht kommenden Einigungsamtes zu richten. 

(2) Die Schlichtungsstelle besteht aus einem 
Vorsitzenden und vier Beisitzern. Der Vorsit­
zende ist vom Vorsitzenden des Einigungsamtes 
auf einvernehmlichen Antrag der Streitteile zu 
bestellen. Kommt eine Einigung der Streitteile 
auf die Person des Vorsitzenden innerhalb von 
zwei Wochen ab Antragstellung (Abs. 1) nicht 
zustande, so ist er auf Antrag eines der Streitteile 
vom Vorsitzenden des Einigungsamtes zu be­
stellen. Die Bestellung hat aus dem Kreise der 
Berufsrichter zu erfolgen, die in dem Bundes­
land, in dem die Schlichtungsstelle zu errichten 
ist, bei einem Arbeitsgericht oder einem für 
Arbeitsrechtssachen zuständigen Berufungssenat 
eines Landes- oder Kreisgerichtes ernannt sind. 

(3) Jeder der Streitteile hat zwei Beisitzer 
namhaft zu machen, davon einen aus einer Bei­
s~tzerliste; der zweite Beisitzer soll aus dem 
Kreise der im Betrieb Beschäftigten namhaft ge­
macht werden. Hat einer der Streitteile binnen 
zwei Wochen ab AntragsteIlung (Abs. 1) die 
Nominierung der Beisitzer nicht vorgenommen, 
so hat der Vorsitzende des Einigungsamtes sie 
aus der Liste der Beisitzer jener Gruppe (Arbeit­
geber oder Arbeitnehmer), welcher der Säumige 
angehört, zu bestellen. 

(4) Die Streitteile haben die Einigung auf die 
Person des Vorsitzenden und die Nominierung 
der Be~sitzer dem Vorsitzenden des Einigungs­
amtes mitzuteilen. Dieser hat den Vorsitzenden 
der Schlichtungsstelle und die Beisitzer unver­
züglich zu bestellen und im Einvernehmen mit 
dem Vorsitzenden der Schlich1tungsstelle die erste 
mündliche Verhandlung anzuberaumen. Die wei­
tere Verfahrensleitung obliegt dem Vorsitzenden 
der Schlichtungsstelle. 

Beisitzerliste 

§ 145. (1) Der Bundesminister für soziale Ver­
waltung hat auf Grund von Vorschlägen eine 
Liste der Beisitzer aus dem Kreise der Arbeit­
geber und eine Liste der Beisitzer aus dem Kreise 
der Arbeitnehmer zu erstellen. Bei Erstattung 
der Vorschläge und Erstellung der Listen ist auf 
die fachliche Qualifikation der Beisitzer und auf 
regionale Gesichtspunkte entsprechend Bedacht 
zu nehmen. 

(2) Die Vorschläge für die Liste der Beisitzer 
aus dem Kreise der Arbeitgeber sind von der 
Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft, jene 
für die Liste der Beisitzer aus dem Kreise der 
Arbeitnehmer vom österreichischen Arbeiter­
kammertag zu erstatten, wobei die Bundeskam­
mer auf Vorschläge der Landeskammern und der 
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österreichische Arbeiterkammertag auf Vor­
schläge der Arbeiterkammern Bedacht zu nehmen 
haben. 

(3) Hinsichtlich der Erfordernisse zur Auf­
nahme von Personen in eine der in Abs.· 1 
genannten Listen sind die Bestimmungen des 
§ 11 Abs. 1 des Arbeitsgerichtsgesetzes, BGBl. 
Nr. 170/1946, sinngemäß anzuwenden. Der Bun­
desminister für soziale Verwaltung kann die 
Aufnahme einer vorgeschlagenen Person in eine 
Liste nur verweigern, wenn ein gesetzliches Hin­
dernis vorliegt. 

(4) Die Aufnahme von Personen in eine der in 
Abs. 1 genannten Listen, die Ablehnung der Auf­
nahme einer vorgeschlagenen Person sowie die 
Streichung einer Person aus einer Liste hat mit 
Bescheid zu erfolgen. § 136 Abs. 5 und § 137 
Abs. 2 sind sinngemäß anzuwenden. 

(5) Ausfertigungen der Beisitzerlisten ,sind allen 
im § 144 Abs. 1 genannten Einigungsämtern, 
der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft 
und dem Österreichischen Arbeiterkammertag 
sowie binnen zwei Wochen ab Stellung eines 
Antrages auf Entscheidung det: Schlich1:ungsstelle 
den Streitteilen zu übermiuteln; dies gilt sinn­
gemäß auch für Xnderungen derselben. 

(6) Die in Abs. 1 genannten Listen können 
bei den Einigungsämtern· während der Amts­
stunden von jedermann eingesehen werden. 

Verhandlung und Beschlußfassung 

§ 146. (1) Die Schlichtungsstelle ist - soweit 
im folgenden nichts anderes bestimmt wird -
verhandlungs- und beschlußfähig, wenn sowohl 
der Vorsitzende als auch von jedem der Streit­
teile zwei Beisitzer anwesend sind. Wurde eine 
Verhandlung der Schlichtungsstelle bereits einmal 
vertagt, weil ein Beisitzer ohne rechtmäßigen 
Hinderungsgrund nicht erschienen ist, und ist in 
der fortgesetzten Verhandlung abermals derselbe 
oder ein anderer von der gleichen Partei nam­
haft gemachter Beisitzer unentschuldigt nicht er­
schienen, so wird die Verhandlung und Entschei-

die übereinstimmenden Amräge der Streitteile 
gebunden. Die Entscheidung gilt als Betriebsver­
einbarung. Gegen die Entscheidung ist kein 
Rechtsmittel zulässig. 

(3) Auf das Verfahren vor der Schlichtungs­
stelle sind im übrigen die für das Verfahren vor 
den Einigungsämtern geltenden Vorschriften an­
zuwenden. § 7 Abs. 1 A VG ist nur auf die aus 
einer Beisitzerliste namhaft gemachten Beisitzer 
anzuwenden. § 40 Abs. 1 A VG ist mit der Maß­
gabe anzuwenden, daß auf einvernehmlichen 
Antrag der Streitteile die Verhandlungen im Be­
trieb stattzufinden haben. 

(4) Gegen Personen, die ordnungsgemäß und 
mit ihrer Zustimmung zu Mitgliedern einer 
Schlichtungsstelle bestellt wurden und sich ihren 
Amtspflichten entziehen, kann der Vorsitzende 
des Einigungsamtes, bei dem die Schlichtungs­
stelle ihren Sitz hat, Ordnungsstrafen bis zu 
200 S verhängen. § 140 zweiter Satz ist sinngemäß 
anzuwenden. 

Abschnitt 4 

Gemeinsame Bestimmungen 

Geschäftsführung 

§ 147. Die Leitung der Einigungsämter und 
des Obereinigungsamtes obliegt, sofern nicht die 
Beschlußfassung Senaten vorbehalten ist, deren 
Vorsitzenden. Im Verhinderungsfalle leitet der 
Stellvertreter des Vorsitzenden das Amt. Mit der 
Führung der laufenden Geschäfte und der Vor­
bereitung der Verhandlungen unter der Leitung 
des Vorsitzenden des Obereinigungsamtes kön­
nen Bedienstete des Bundesministeriums für 
soziale Verwaltung betraut werden. Die Kanzlei­
geschäfte _des Obereinigungsamtes sind von Or­
ganen aus dem Personalstand des Bundesmini­
steriums für soziale Verwaltung, die der Ein­
gungsämter ·und Schlichtungisstellen von Organen 
aus dem Personalstand der Geschäftsstelle der 
Arbeitsgerichte zu besorgen. 

dung nicht gehindert, sofern der Vorsitzende Gebühren- und Aufwandsentschädigungen 
und mindestens ein Beisitzer anwesend sind. 
Bei der Beschlußfassung hat sich der Vorsitzende § 148. (1) Die Mitglieder und Ersatzmitglieder 
zunächst der Stimme zu enthalten; kommt eine der Einigungsämter und des Obereinigungsamtes 
Stimmenmehrheit nicht zustande, so nimmt der üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. 
Vorsitzende nach weiterer Beratung an der er- (2) Die Mitglieder und Ersatzmitglieder der 
neuten Beschlußfassung teil. Er gibt seine Stimme Einigungsämter und des Obereinigungsamtes, die 
als letzter ab. Stimmenthaltung ist unzulässig. im öffentlichen Dienst stehen, erhalten Reise­
Auf die Verhandlung ist § 138 Abs. 3 sinngemäß gebühren nach den für sie geltenden Vorschriften; 
anzuwenden. die übrigen Mitglieder und Edatzmitglieder 

(2) Die Schlichtungsstelle hat die EntJscheidung haben Anspruch auf Ersatz der notwendigen 
möglichst rasch imierhalb der durch die Anträge Reise- und Aufenthaltskosten sowie auf die Ent­
der PaI'lteien bestimmten Grenzen und unter schädigung für Zeitvel'säumnis nach den Bestim­
Abwägung der Interessen des Betriebes einerseits mungen und Tarifen, die für Schöffen nach dem 
und der Belegschaft andererseits zu fällen. Sie ist I Gebührenanspruchsgesetz, BGBI. Nr. 179/1965, 
dabei an das übereinstimmende Vorbringen und gelten. 
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(3) Die Vorsitzenden der'Einigungsämter und 
des Obereinigungsamtes, deren Stellvertreter so­
wie die Vorsitzenden und Beisitzer der Schlich­
tungsstellen erhalten eine Aufwandsentschädi­
gung, deren Höhe vom Bundesminister für 
soziale Verwaltung festgesetzt wird. Die Vor­
sitzenden und Beisitzer der Schlichtu!lgsstellen 
erhalten Aufwandsentschädigungen nur nach 
Maßgabe ihrer tatsächlichen Inanspruchnahme. 
Vorsitzende der Einigungsämter und des Ober­
einigungsamtes, deren Stellvertreter, Vorsitzende 
und Beisitzer der Schlichtungsstellen, die im 
öffentlichen DienSit stehen, erhalten Reisegebüh­
ren nach den für sie geltenden Vorschriften; die 
übrigen Vorsitzenden und Stellvertreter haben 
Anspruch auf Ersatz der notwendigen Reise- und 
Aufenthaltskosten nach den Bestimmungen und 
Tarifen, die für. Schöffen nach dem Gebühren­
anspruchsgesetz, BGBl. Nr. 179/1965, gelten. 

(4) Die mit der Geschäftsführung der Eini­
gungsämter und des Obereinigungsamtes betrau­
ten Bediensteten sowie das Kanzlei- und Schreib­
personal der Einigungsämter und des Obereini­
gungsamtes erhalten für die Ausübung ihrer 
Funktionen eine Aufwandsentschädigung, deren 
Höhe vom Bundesminister für soziale Verwal­
tung im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Finanzen festgesetzt wird. 

(5) Hinsichtlich der Geltendmachung, der Be­
stimmung und Zahlung der Gebühr nach dem 
Gebührenanspruchsgesetz finden die Bestimmun­
gen des Gebührenanspruchsgesetzes sinngemäß 
mit der Maßgabe Anwendung, daß der Vorsit­
zende des· Einigungsamtes beziehungsweise des 
Obereinigungsamtes einen geeigneten Bedienste­
ten dieses Amtes mit der Bestimmung der Ge­
bühr beauftragt und daß geg~n die Bestimmung 
der Gebühr die Beschwerde an den Vorsitzenden 
des Einigungsamtes beziehungsweise des Obereini­
gungsamtes zulässig ist. Handelt es sich um eine 
Beschwerde des Vopsitzenden, so entscheidet hier­
über der Stellvertreter des Vorsitzenden. 

Einsichtnahme 

§ 149. Die bei den Einigungsämtern hinter­
legten Kollektivverträge, die von ihnen beschlos­
senen Mindestlohntarife und die vom Obereini­
gungsamt beschlossenen Satzungen, Mindestlohn­
tarife und Lehrlingsentschädigungen können 
während der Amnsstunden von jedermann einge­
sehen werden. 

Gebührenfreiheit 

§ 150. Die im Verfahren vor den Einigungs­
ämtern, . dem Obereinigungsamt und den Schlich­
tungssteIlen erforderlichen Schriften und Amts­
handlungen sind von den Stempelgebühren und 
den Bundes-Verwa1tungsabgabeI:\ befreit. 

Amtshilfe 
§ 151. Alle Behörden, die gesetzlichen Inter­

essenvertretungen der Arbeitgeber und der Ar­
beitnehmer sowie die Träger der Sozialversiche­
rung haben die Einigungsämter, das Obereini­
gungsamt und die Schlichtungsstellen bei Er­
füllung ihrer Aufgaben zu unterstützen. 

2. HAUPTSTÜCK 

BEHöRDENZUSTÄNDIGKEIT 

Entscheidungen durch Einigungsämter 

§ 152. (1) In allen Fällen, in denen durch Gesetz 
die Entscheidung von Streitigkeiten Einigungs­
ämtern übertragen wird, haben diese einen Aus­
gleich anzubahnen und wenn erforderlich eine 
Entscheidung zu fällen. 

(2) Gegen die Entscheidungen der Einigungs­
ämter ist eine Berufung nicht zulässig. 

Mitwirkung bei Verhandlungen über Kollektiv­
verträge 

§ 153. Die Einigungsämter sind berufen, für 
den Bereich ihres Sprengels bei den Verhand­
lungen über den . Abschluß oder die Änderung 
von Kollektivverträgen mitzuwirken, wenn ein 
Antrag von einer der beteiligten Velltragsparteien 
gestellt wird. 

Kollektivvertragsstreitigkeiten 
§ 154. (1) Bei Streitigkeiten über den Abschluß 

oder die Änderung eines Kollektivvertrages im 
Bereich ihres Sprengels haben die Einigungs­
ämter über Antrag einer der am Streit beteiligten 
Parteien Einigungsverhandlungen einzuleiten. 

(2) Die Einigungsämter haben zwischen den 
Streitteilen zu vermitteln und auf eine Verein­
barung der Streitteile zwecks Beilegung der Strei­
tigkeit hinzuwirken. 

(3) Schriftliche Vereinbarungen im Sinne des 
Abs. 2 gelten als Kollektivverträge. 

Schiedssprüdle 

§ 155. Die Einigungsämter können zur Bei­
legung von Streitigkeiten gemäß § 154 einen 
Schiedsspruch nur fällen, wenn die Streitteile vor­
her eine schriftliche Erklärung abgeben, daß sie 
sich dem Schiedsspruch unterwerfen. Schieds­
sprüche gelten als Kollektivverträge. 

Erlassung von Mindestlohntarifen 

§ 156. Die Eingungsämter sind berufen, für den 
Bereich ihres Sprengels 

1. nach Maßgabe des 3. Hauptstückes des 
I. Teiles dieses Bundesgesetzes Mindestlohn­
tarife . festzusetzen, abzuändern oder aufzu­
heben; 

2. einen Kataster der von ihnen beschlossenen 
Mindesdohntarife zu führen. 
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Entsdteidung von Redttsstreitigkeiten aus der 
Betriebsverfassung 

§ 157. (1) Die Einigungsämter haben über 
Antrag eines hiezu Berechtigten einen Ausgleich 
anz1lbahnen und, wenn erforderlich, eine Ent­
scheidung zu fällen in Streitigkeiten 

1. über den Geltungsbereich der BeSitimmungen 
des H. Teiles dieses Bundesgesetzes; 

2. über die Bestellung und die Geschäftsfüh­
rung sowie die Beendigung der Funktion der 
Organe der Arbeitnehmerschaft; 

3. über die Mitgliedschaft zu den Organen und 
die Rechtsstellungder Mitglieder der Organe 
der Arbeitnehmerschaf<t; 

4. über den Betriebsratsfonds; 

5. über die Befugnisse der Arbeitnehmerschaft 
und deren Ausübung durch ihre Organe; 

6. mit dem Betriebsinhaber aus der Bestellung 
und der Geschäftsführung des Jugendver­
trauensrates sowie über das Erlöschen seiner 
Funktion; 

7. aus der Geschäftsführung innerhalb der Or­
gane der Jugendvertretung. 

'(2) Insbesondere sind die EinigungsäII1ter zu­
ständig zur Entscheidung über 

1. die Feststellung des Vorliegens eines Be­
triebes (§ 34); 

2. die Gleichstellung von Betriebsteilen und die 
Beendigung der Gleichstellung (§ 35); 

3. die Anfechtung einer Wahl (§ 59); 

4. die Feststellung der Nichtigkeit einer Wahl 
(§ 60); 

5. die Aberkennung oer Mitgliedschaft zum 
Betriebsrat (§ 64 Abs. 4); 

6. die Einberufung einer' Betriebsratssitzung 
(§ 67 Abs. 3); . 

7. die Anfechtung der Auflösung von Schu­
lungs- oder Bildungseinrichtungen (§ 94 
Abs.8); 

8. die Anfechtung der Auflösung von Wohl­
fahrtseinrichtungen (§ 95 Abs. 3); 

9. die Zustimmung zur Vel1setzung von Arbeit­
nehmern (§ 101); 

10. die Anfechtung von Kündigungen und Ent­
lassungen von Arbeitnehmern (§§ 105 bis 
107); 

11. die Festsetzung des Zeitpunktes einer Bil­
dungs- oder erweiterten Bildungsfreistellung 
(§§ 118 Abs. 4, 119 Abs. 1); 

12. den Antrag auf Zustimmung zur Kündigung 
und Entlassung von Betriebsratsmitgliedern 
(§§ 120 bis 122); 

13. den Antrag auf Zustimmung zur vorzeitigen 
Auflösung des Arbeitsverhältnisses von Mit­
gliedern des Jugendvertrauensrates gemäß 
§ 130 Abs. 2. 

Zuständigkeit des Obereinigungsamtes 

§ 158. Das Obereinigungsamt ist berufen 

1. zur Entscheidung über die Zuerkennung und 
Aberkennung der Kollektivvertragsfähigkeit 
gemäß § 5; 

2. auf Ersuchen eines Gerichtes oder einer Ver"' 
waltungsbehörde ein Gutachten über die 
Auslegung eines Kollektivvertrages abzu­
geben; 

3. nach Maßgabe der Bestimmungen des 2. und 
3. Hauptstückes des I. Teiles dieses Bundes­
gesetzes Kollektivverträge zur Satzung zu 
erklären und für den Bereich II1ehrerer Eini­
gungsamtssprengel Mindestlohntarife fest­
zusetzen sowie dieselben abzuändern oder 
aufzuheben; 

4. für den Bereich eines Einigungsamtssprengels 
Mindestlohntarife festzusetzen ,sowie die­
selben abzuändern oder aufzuheben, wenn 
die Zuständigkeit gemäß § 25 Abs. 4 an das 
Obereinigungsamt übergegangen ist; . 

5. zur Festsetzung, Abänderung und Auf­
hebung von Lehrlingsentschädigungen nach 
Maßgabe der Bestimmungen des 4. Haupt­
stückes des I. Teiles dieses Bundesgesetzes; 

6. einen Kataster der von ihm beschlossenen 
Satzungen, Mindestlohntarife und Lehrlings­
entschädigungen zu führen; 

7. über Beschwerden gegen die Verhängung 
von Ordnungsstrafen zu entscheiden (§ 140); 

8. nach Maßgabe der Bestimmungen der §§ 153 
bis 155 bei Verhandlungen über Kollektiv­
verträge, deren Geltungsbereich den Sprengel 
mehrerer Einigungsämter umfaßt sowie bei 
Schlichtung von Streitigkeiten über den Ab­
schluß oder die Änderung solcher Kollektiv­
verträge mitzuwirken; 

9. die Aufsicht über die Einigungsämter zu 
führen und insbesondere die Gleichartigkeit 
ihrer Geschäftsführung zu überwachen. 

Zuständigkeit der Schlichtungsstelle 

§ 159. In allen Angelegenheiten, in denen das 
Gesetz bei Nichtzustandekommen einer Einigung 
über den, Abschluß, die Aufhebung oder die Ab­
änderung einer Betriebsvereinbarung die An­
rufung der Schlichtungsstelle zuläßt, hat diese 
zwischen den Stteitteilen zu vermitteln, Vor­
schläge zur Beilegung der Streitfragen zu er­
statten und auf eine Vereinbarung der Streitteile 
hinzuwirken; falls erforderlich, hat sie eine Ent- . 
scheidung zu fällen. 
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IV. TEIL 

Schluß- und Übergangsbestimmungen 

Strafbestimmungen 

§ 160. (1) Zuwiderhandlungen gegen die Be­
stimmungen der §§ 55 Abs. 3, 73 Abs. 3, 85 
Abs. 3, 99 Abs. 3 und 4, 103, 104 Abs. 1, 108 
Abs. 2, 115 Abs. 4 und 117 Abs. 1 bis 4 und den 
hiezu erlassenen Durchführungsbestimmungen 
sind, sofern die Tat nach anderen Gesetzen nicht 
einer strengeren Strafe unterliegt, von der Be­
zirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis 
zu 15.000 S zu ahnden. 

(2) Verwaltungsübertretungen nach Abs. 1 sind 
nur zu verfolgen und zu bestrafen, wenn im Falle 

1. des § 55 Abs. 3 der Wahlvor:stand, 
2. der §§ 73 Abs. 3, 99 Abs. 3 und 4, 103, 104 

Abs. 1 und 117 Abs. 1 bis 4 der Betriebsrat, 

3. des § 85 Abs. 3 der Zentralbetriebsrat, 

4. des § 108 Abs. 2 das gemäß § 113 zuständige 
Organ der Arbeitnehmerschaft, 

5. des § 115 Abs. 4 der Betriebsinhaber 
binnen sechs Wochen vOn dem Zeitpunkt an, in 
dem er von der Übertretung und Person des 
Täters Kenntnis erlangt hat, bei der zuständigen 
Bezirksverwaltungsbehörde eIDen Strafantrag 
stellt (Privatankläger). 

Vorbehalt weiterer Vorschriften 

§ 161. (1) Der Bundesminister für soziale Ver­
waltung hat durch Verordnung insbesondere 
näher zu regeln: 

1. Die Vorbereitung und Durchführung der 
Wahl zum Betriebsrat, Zentralbetrieosrat 
und Jugendvertrauensrat; 

2. die Bestellung und Tätigkeit von Wahlkom­
missionen und Wahlzeugen; 

3. die Geschäftsführung der Betriebs(Gruppen-, 
Betriebshaupt)versammlung, des Betriebsra­
tes, des Betriebsausschusses, der Betriebsräte­
versammlung, des Zentralbetriebsrates, der 
Jugendversammlung und des Jugendvertrau­
ensrates ; 

4. die Errichtung, Vers~melzung, Trennung, 
Auflösung und Verwaltung des Betriebsrats­
(Zentralbetriebsrats)fonds, die Revision sei­
ner Gebarung sowie Rechte und Pflichten 
der Revisionsorgane; 

5. die Wahl der Rechnungsprüfer und ihre Ge­
schäftsführung; 

6. die Geschäftsführung der Einigungsämter, 
des Obereinigungsamtes und der Schlich­
tungsstellen. 

(2) Der Bundeskanzler hat im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für soziale Verwaltung 
die Berufung der Mitglieder, die Zusammenset­
zung und die Geschäftsführung der Staatlichen 
Wirtschaftskommission beim Bundeskanzleramt 
durch Verordnung näher zu regeln. 

(3) Der Bundesminister für Verkehr hat im Ein­
vernehmen mit dem Bundesminister für soziale 
Verwaltung die Berufung der Mitglieder, die 
Zusammensetzung und die Geschäftsführung der 
Staatlichen Wirtschaftskommission beim Bundes­
ministerium für Verkehr durch Verordnung 
näher zu regeln. 

(4) Der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie hat im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für soziale Verwaltung die Be­
rufung der Mitglieder, die Zusammensetzung und 
die Geschäftsführung der Staatlichen Wirtschafts­
kommission beim Bundesministerium für Handel, 
Gewerbe und Industrie durch Verordnung näher 
zu regeln. 

Außerkrafttreten von Vorschriften 

§ 162. (1) Mit dem Inkrafttreten dieses Bundes­
gesetzes verlieren 

1. § 200 Allgemeines Berggesetz, RGBL 
Nr. 146/1854; 

2. das Kollektivvertragsgesetz, BGBL Nr. 76/ 
1947; 

3. das Betriebsdi.tegesetz, BGBL Nr. 97/1947 

4. das Mindestlohntarifgesetz, BGBL Nr. 156/ 
1951; 

5. § 17 Abs. 2 und 3 Berufsausbildungsgesetz, 
BGBL Nr. 142/1969; 

6. das Jugendvertrauenrätegesetz, BGBl. 
Nr. 287/1972; 

in der bis zum Inkrafttreten dieses Bundes­
gesetzes geltenden Fassung ihre Wirksamkeit. 

(2) Soweit in anderen Bundesgestzen auf die 
durch dieses Bundesgesetz aufgehobenen Vor­
schriften verwiesen wird, treten an deren Stelle 
die entsprechenden Bestimmungen dieses Bundes-
gesetzes. 

Weitergelten von Gesetzen 

§ 163. (1) Für Dienststellen im Sinne des Bun­
des-Personalvertretungsgesetzes, BGBL Nr. 133/ 
1967, die bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Bundesgesetzes unter den Geltungsbereich 
des Artikels III des Kollektivvertragsgesetzes, 
BGBL Nr. 76/1947, fallen, bleibt dieser weiter in 
Kraft. 

(2) Für Betriebe, die von einer Gemeinde un­
mittelbar geführt werden (Regiebetriebe), bleibt 
das Betriebsrätegesetz, BGBL Nr. 97/1947, bis 
zum 30. Juni 1975 in Kraft. Bis zu diesem Zeit­
punkt sind die Bestimmungen des H. Teiles auf 
solche Betriebe nicht anzuwenden. 

Weitergelten sonstiger Vorschriften 

§ 164. (1) Der Bestand und die Wirksamkeit 
der im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bun­
desgesetzes geltenden Kollektivverträge, Satzun-
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gen, Mindestlohntarife und Lehrlingsentschädi­
gungen werden durch das Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes nicht berührt. 

(2) Die innerhalb des Geltungsbereiches des 
11. Teiles dieses Bundesgesetzes im Zeitpunkt 
seines Inkrafttretens geltenden Arbeitsordnungen 
und Betriebsvereinbarungen bleiben in ihrem 
gesamten Regelungsumfang mit den bisherigen 
Rechtswirkungen so lange und insoweit aufrecht, 
als sie nicht durch Betriebsvereinbarungen im 
Sinne des 5. Hauptstückes des I. Teiles dieses 
Bundesgesetzes ersetzt oder aufgehoben werden. 
Dies gilt sinngemäß auch für Dienstordnungen 
nach § 200 Allgemeines Berggesetz, RGBl. 
Nr. 146/1854. Sofern zwischen Betriebsrat und 
Betriebsinhaber eine Einigung über die Aufhe­
bung einer Arbeitsordnung (Dienstordnung) 
nicht zustandekommt, kann diese über Antrag 
des Betriebsinhabers oder des Betriebsrates von 
der Schlichtungsstelle aufgehoben werden. § 146 
Abs. 2 ist sinngemäß anzuwenden. 

(3) Die auf Grund des § 45 des Kollektivver­
tragsgesetzes in Geltung stehenden Tarifordnun­
gen werden durch das Inkrafttreten dieses Bun­
desgesetzes in ihrer Rechtswirksamkeit nicht be­
rührt. 

Weiterbestehen der Kollektivvertragsfähigkeit 

§ 165. Eine im Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Bundesgesetzes bereits zuerkannte Kollek­
tivvertragsfähigkeit von auf freiwilliger Mit­
gliedschaft beruhenden Berufsvereinigungen der 
Arbeitgeber und der Arbeitnehmer bleibt so 
lange aufrecht, als nicht auf Grund der Bestim­
mungen des I. Teiles dieses Bundesgesetzes eine 
gegenteilige Entscheidung erfolgt. 

Anhängige Verfahren 

§ 166. (1) Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Bundesgesetzes anhängigen Verfahren über 
die Zu- und Aberkennung der Kollektivvertrags­
fähigkeit, über die Erklärung von Kollek­
tivverträgen zur Satzung sowie über die Fest­
setzung von Mindestlohntarifen und Lehrlings­
entschädigungen sind nach den Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes durchzuführen. 

(2) Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Bundesgesetzes bei den Einigungsämtern anhän­
gigen Verfahren über die Erklärung von Kollek­
tivverträgen zur Satzung sind von Amts wegen 
an das Obereinigungsamt abzutreten. 

(3) Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Bundesgesetzes bei den Arbeitsgerichten anhän­
gigen Verfahren auf Unwirksamerklärung einer 
Entlassung (§ 25 Abs. 8 Betriebsrätegesetz, BGBl. 
Nr. 97/1947), die bei den Einigungsämtern an­
hängigen Verfahren auf Anfechtung einer Kün­
digung (§ 25 Abs. 3 und 4 Betriebsrätegesetz, 
BGBl. Nr. 97/1947) und die Verfahren auf Er-

lassung, Abänderung oder Aufhebung einer Be­
triebsvereinbarung sind nach den bis zum Zeit­
punkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes 
geltenden Rechtsvorschriften durchzuführen. 

Weiterbestehen von Betriebsräten 

§ 167. (1) Der Ablauf der Tätigkeitsdauer (§ 8 
Abs. 1 BRG und § 5 Abs. 1 JVRG) der im Zeit­
punkt der Kundmachung dieses Bundesgesetzes 
bestehenden Vertrauensmänner, Betriebsräte, 
Zentralbetriebsräte und Jugendvertrauensräte 
wird bis zum Ablauf einer Frist von drei Mona­
ten vom Tage des Inkrafttretens dieses Bundes­
gesetzes an gerechnet gehemmt. 

(2) Vertrauensmänner, Betriebsräte, Zentral­
betriebsräte und Jugendvertrauensräte, die im 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes be­
stehen, bleiben bis zur Beendigung ihrer Tätig­
keitsdauer im Amt. Ihre Rechte und Pflichten 
richten sich nach den Bestimmungen dieses Bun­
desgesetzes. 

(3) Für Betriebe von öffentlichen Verkehrs­
unternehmungen, die nunmehr dem Geltungs­
bereich des II. Teiles dieses Bundesgesetzes unter­
liegen, gilt folgendes: 

1. Auf die im Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Bundesgesetzes auf Grund von Kollek­
tivverträgen oder Betriebsvereinbarungen 
ordnungsgemäß bestellten Vertrauensmän­
ner, Betriebsräte, Zentralbetriebsräte und 
Jugendvertrauensräte sind die Bestimmun­
gen dieses Bundesgesetzes anzuwenden: 

2. Die Tätigkeitsdauer der in Z. 1 genannten 
Organe endet in dem Zeitpunkt, in dem für 
den Betrieb nach den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes Organe bestellt sind, späte­
stens ein Jahr nach Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes. 

Trennung gemeinsamer Betriebsratsfonds 

§ 168. Mit dem Inkrafttreten dieses Bundes­
gesetzes sind gemeinsame Betriebsratsfonds auf­
zulösen, wenn im Betrieb getrennte Betriebsräte 
bestehen oder nach den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes zu errichten sind und ein Be­
schluß auf Bildung eines gemeinsamen Betriebs­
rates (§ 40 Abs. 3) nicht gefaßt wird. Das Ver­
mögen ist nach dem Verhältnis der Zahl der 
gruppenangehörigen Arbeitnehmer auf die Be­
triebsratsfonds der einzelnen Arbeitnehmergrup­
pen aufzuteilen. 

Fristenberechnung 

§ 169. Für die Berechnung und den Lauf der 
in diesem Bundesgesetz festgesetzen Fristen gel­
ten die Bestimmungen der §§ 32 und 33 
des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes, 
BGBl. Nr. 172/1950. 
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Geltung für Sparkassen 

§ 170. Die Bestimmungen des § 110 Abs. 1 bis 3 
werden mit Inkrafttreten eines Sparkassengeset­
zes auch für Sparkassen wirksam. 

Wirksamkeitsbeginn und Vollziehung 

§ 171. (1) § 167 dieses Bundesgesetzes tritt mit 
Ablauf des Tages der Kundmachung, die übrigen 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes treten mit 
1. Juli 1974 in Kraft. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
sind hinsichtlich 

1. § 162 Abs. 1 Z. 1 und § 164 Abs. 2 zweiter 
Satz der Bundesminister für Handel, Ge­
werbe und Industrie, 

2. § 136 Abs. 2 zweiter und dritter Satz der 
Bundesminister für Justiz,' , 

3. § 112 Abs. 4 in Verbindung mit § 161 Abs. 2 
der Bundeskanzler im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für soziaJe Verwaltung, 

4,,§ 112 Abs. 4 in Verbindung mit § 161 Abs. 3 
der B\mdesminister für Verkehr im Ein­

, vernehmen mit dem Bundesminister für 
SOZIale Verwaltung, 

5. § 112 Abs. 4 in Verbindung mit § 161 Abs. 4 
der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für soziale Verwaltung, 

6. § 136 Abs. 2 erster Satz der Bundesminister 
für Justiz im Einvernehmen mit dem Bun­
desminister für soziale Verwaltung, 

7. § 148 Abs. 4 der Bundesminister für soziale 
Verwaltung im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Finanzen, 

8. aller übrigen Bestimmungen der Bundes­
minister für soziale Verwaltung 

betraut. 

(3) Verordnungen auf Grund der Bestimmun­
gen dieses Bundesgesetzes können bereits von 
dem seiner Kundmachung folgenden Tag an er­
lassen werden. Diese Verordnungen dürfen frü­
hestens mit dem im Abs. 1 bezeichneten Zeit­
punkt in Kraft gesetzt werden. 

993 der Beilagen XIII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)48 von 48

www.parlament.gv.at




